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Seitdem der preußiſche Staat aus der Reihe der weit über- 
wiegend proteſtantiſchen Staaten in die der paritätiſchen getreten 

iſt, hat der Ruf der ih angehörigen Katholiken nach wahrer 

Parität ſich faſt ohne Aufhören und überall vernehmen laſſen, wo 

ſich dazu in den Beziehungen zur Regierung ſowie in den Lebens⸗ 

regungen der öffentlichen Verſammlungen und der Preſſe nur 

irgend eine Gelegenheit darbot. Während der drei erſten Decen- 
nien unſeres Jahrhunderts konnte dieſer Ruf nur die allerdring⸗ 

endſten Beſchwerden, und auch dieſe nur inſoweit als ein Be⸗ 

kanntwerden des ihnen zu Grunde liegenden Sachverhaltes, ein 

Hervortreten des letzteren in die Oeffentlichkeit nicht zu verhüten 

geweſen, laut werden laſſen, weil bei dem in jener Zeit herr⸗ 

ſchend geweſenen Regierungsſyſtem es an einem Mittelpunkte 

fehlte, von welchem aus für eine Wahrung der katholiſchen In⸗ 

tereſſen, ſofern dieſe die ſtaatlichen Verhältniſſe berührten, alle 

Einzelnheiten zu überſehen geweſen wären. Dieſer Mittelpunkt iſt 

jetzt gewonnen, und darin wenigſtens möchten wir einen großen 

Vortheil der neu eingeführten conſtitutionellen Regierungsform 
erblicken, wie man auch ſonſt darüber denken mag: er iſt ge⸗ 

wonnen nämlich in der bei jeder regelmäßigen Kammerſitzung 

wiederkehrenden Berathung und Feſtſtellung des Staats-Budgets. 

Hier iſt ein freies Feld eingeräumt, auf welchem in voller Unab- 

hängigkeit und Unbefangenheit durch katholiſche Organe das Ber- 

halten der Staatsregierung gegenüber den Rechtsforderungen und 

den Bedürfniſſen der beiderſeitigen Confeſſionen in Bezug auf ihre 

Kirchen⸗ und Schulangelegenheiten geprüft und bis in das 

kleinſte Detail verfolgt, wo in einzelnen dunkeln Fällen Aufklär⸗ 

ung erwirkt, und nach vollſtändig klar geſtellter Sachlage auf 
gleichſtellende Abhilfe gedrungen werden kann. Daran reiht ſich 

dann noch bei der Publieität, die allen dieſen Verhandlungen ge⸗ 
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geben ift, der andere Vortheil, daß die einſchlägigen Fragen auch 

in weiteren Kreiſen beſprochen und beleuchtet werden können. 
Gehen wir nun von dem vorgedachten Geſichtspunkte aus die 

bis jetzt erſchienenen Budgets oder Etats durch, ſo begegnen wir 

wirklich einer Menge der auffälligſten Imparitäten zum Nachtheil 

der Katholiken, wir finden Formwidrigkeiten der ſchädlichſten Art 

maſſenweiſe gehäuft, und im Uebrigen treten wir oft in Dunkelhei⸗ 

ten, die mit Rückſicht auf anderweite Thatſachen einen wiederum 

auf Verſtöße gegen das Paritäts = Prinzip deutenden Zuſammen⸗ 

hang herausahnen laſſen. 

Um das Ganze überſehen zu können, iſt es nike „in der 

Reihenfolge des Etats vorzugehen. Wir ſchicken jedoch die Be⸗ 

merkung voraus, daß, wenn man dabei vielfach auf Mangel an 

Zuſammenhang, auf ein Nichtineinandergreifen der Zahlen und auf 

rechnungswidrige, augenſcheinlich mehr einem abſichtlichen Durch⸗ 

einanderwerfen als einem beabſichtigten Rechnungs = Manöver ihre 

Entſtehung verdankende Rechenfehler ſtößt, daraus nicht geſchloſ⸗ 

ſen werden darf, als ſei das preußiſche Rechnungsweſen überhaupt 

ein fo eonfufes. Das iſt nicht der Fall; es kann wohl kaum ein 

mehr ineinandergreifendes, controllirbares und controllirtes Rech⸗ 

nungsweſen geben als das preußiſche. Kommt es auch zuweilen 

vor, daß einem revidirenden Calculator aus Geheimzeichen erſicht⸗ 

lich wird, daß ein Geheimbruder die Zahlen geſchrieben, — in 

welchem Falle es übrigens häufiger geſchehen mag, daß der letztere 
auf die Connivenz des erſteren Rechnung macht, als daß er ſolche 

dabei findet, — ſo kann ſich das doch niemals auf Etats, auf 

Voranſchläge beziehen, mit denen wir es hier allein zu thuen 

haben. 

Wir ſind zwar nicht im Stande geweſen, die Budgets aller 

Miniſterien ſo aufmerkſam zu prüfen, wie das Budget des geiſt⸗ 

lichen Miniſteriums; allein wir haben noch einige Etats, z. B. den 

des Miniſteriums des Innern, den Etat der Militärverwaltung 
und den Etat der General⸗Staatscaſſe, inſofern dieſe Etats Aehn⸗ 

lichkeit mit dem Budget des Cultusminiſteriums haben, geprüft, 

und wir haben nirgend gleiche Verſtöße gegen die Grundſätze der 

, gefunden. 
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Wir gehen alſo in der Reihenfolge des Etats voran, und 

beginnen mit dem Jahre 1849, dem erſten, in welchem den Kam⸗ 

mern ein Etat vorgelegt worden, und zwar mit der Einnahme. 

Zum Verſtändniß dieſes Titels im Allgemeinen ſchicken wir voraus, 

daß der preußiſche Staatshaushalts⸗Etat ſich als ein Ganzes dar⸗ 

ſtellt. Die eigentlichen Staatsrevenüen aus Steuern, Domainen 

und Forſten, aus Regalien u. ſ. w. erſcheinen an den betreffenden Stel⸗ 

len in Einnahme, und es kann deshalb in jedem Specialetat nicht mehr 

die Summe, welche der betreffende Miniſter aus der Geſammt⸗ 

Staatseinnahme bezieht, in Einnahme erſcheinen. Dies würde 

nur dann möglich ſein, wenn die für einen beſtimmten Specialetat 

aus allgemeinen Staatsmitteln herzugebende Summe an der Stelle, 

wo die Einnahme vorkommt, auch total verrechnet würde; wenn 

alſo z. B. nach Zuſammenſtellung der Einnahme aus den Steuern, 

Regalien u. ſ. w. angegeben würde: 
Hiervon werden verausgabt an die Specialcaſſe des Kriegs- 

miniſters, des geiſtlichen, des Juſtizminiſters u. ſ. w. die Summe 

von III. 

Würde ſo operirt, dann könnte in jedem Specialetat die für 

dieſen oben verausgabte Summe in Einnahme erſcheinen. 

Das Rechnungsweſen, wenigſtens die Zahlen werden offenbar 

vereinfacht, wenn ſo verfahren wird, wie oben in Bezug auf den 

preußiſchen Staatshaushalts⸗Etat angezeigt wurde. Wir müſſen 

aber doch noch mittheilen, wie dieſe Einrichtung zur Verdunkelung 

der eigentlichen kirchlichen Einnahmen führen kann. 

Die weſentlichſte und beſte Dotation der kirchlichen Inſtitute 

beſteht in Realabgaben, die, der Natur dieſer Abgabe gemäß, auf 

beſtimmten Gütern oder Grundſtücken haften. Wenn der Fiscus 
nun Güter und Grundftüde beſitzt oder erwirbt, auf denen Real⸗ 

abgaben an Kirchen haften, dann läßt ſich, ebenfalls zur Verein⸗ 

fachung der Zahlen, z. B. ſo argumentiren und verfahren: Die 

Kirche in A. hat von dem Hauſe Nr. 12. eine Realabgabe von 

20 Thlrn. jährlich zu empfangen; dieſes Haus iſt für die Juſtiz⸗ 
verwaltung angekauft, folglich empfängt die Kirche nunmehr die 

20 Thlr. aus der königlichen Caſſe. Da der Juſtizetat aber im 

Allgemeinen Zuſchüſſe aus der Geſammt⸗Staatseinnahme bezieht, 
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fo iſt es nicht angemeſſen, ihm auch noch 20 Thlr. zur Auszahl⸗ 

ung an die Kirche in A. zu überweiſen. Da vielmehr die Ausgaben 

an Kirchen aus der Staatscaſſe de regula durch den Etat des 

geiſtlichen Miniſteriums laufen, ſo iſt es am Einfachſten, dieſe 

20 Thlr. von dem Etat des Juſtizminiſters unter gleichzeitiger Ver⸗ 

ringerung der Einnahme des Juſtizminiſteriums aus der Geſammt⸗ 

Staatseinnahme um 20 Thlr. abzuſetzen, und dagegen unter Ver⸗ 

ſtärkung der Etatseinnahmen des geiſtlichen Miniſteriums um 20 

Thlr. die Ausgabe dieſes Betrages an die Kirche in A. dem Etat 

des letztgedachten Miniſteriums zu überweiſen. Es könnte gleich⸗ 

giltig ſcheinen für die rentberechtigte Kirche, ob ſie aus dem 

einen oder dem andern Staatsetat die Summe empfängt. Es ift 

aber nicht gleichgiltig; denn durch dieſe Rechnungsopera⸗ 

tion verliert die Ausgabe ihren Charakter als Realabgabe, und 

wird nunmehr als Staatszuſchuß der Kirche angerechnet. Verkauft 

die Juſtizverwaltung ſpäter das Haus wieder, dann hat der Käufer 

die Ausgabe nicht wieder zu übernehmen: ſie iſt Staatszu⸗ 

ſchuß für die Kirche in A. geworden und bleibt es. 

Bekanntlich iſt es controvers, ob dingliche Abgaben dieſer Art 
der Eintragung in's Hppothekenbuch bedürfen; als Regel iſt an⸗ 

zunehmen, daß die Eintragung nicht geſchehen iſt, und man hat 

es bei dieſer Regel belaſſen, obgleich durch die preußiſchen Agrar⸗ 

und Ablöſungsgeſetze eine vollſtändige, wir möchten ſagen Revo⸗ 

lution gegen die Verhältniſſe eingetreten iſt, für welche dieſe Vor⸗ 

ſchrift der Hypothekenordnung berechnet war. Der Verdunkelung 
iſt alſo nicht vorzubeugen. 

Das, was wir hier an einem kleinen Beiſpiele gezeigt haben, 

iſt in Folge der Säculariſation und der Gütereinziehung in Polen 

im großartigſten Maßſtabe geſchehen. Der Miniſter der Domai⸗ 

nen⸗ und Forſtverwaltung argumentirte in der oben angegebenen 

Weiſe: ich liefere zu den Geſammteinnahmen ab beiſpielsweiſe 
ünf Millionen Thaler; wenn ich die den eingezogenen Gütern 

obliegenden Realabgaben von einer Million Thaler nicht mehr 
ſelbſt zahle, kann ich ſechs Millionen Thaler abliefern; es iſt da⸗ 
her einfacher, ich liefere ſechs Millionen Thaler ab und der geiſt⸗ 

liche Miniſter, der ohnehin Ausgaben an Kirchen ze. zu leiſten hat, 
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der zudem beſtens die Legitimation der Empfänger prüfen kann, 

zahlt die eine Million aus. 
Durch dieſe Operation wird einer Regierung, die Staats- 

ſchulden zu verzinſen hat, auch noch ermöglicht, ein größeres 

Capital in die Hand zu bekommen. Wir wollen auch dieſes 

deutlich machen. Das Kloſtergut B. hatte an die Pfarrkirche in 
A. 800 Thlr. jährlich zu zahlen; das Kloſtergut fällt durch die 

Säculariſation dem Staate zu, der aber nicht die Abſicht hat, 

es zu behalten, ſondern zu verkaufen. Ueberweiſt nun die Re⸗ 

gierung die Ausgabe der 800 Thlr. auf das Budget des geift- 

lichen Miniſteriums und verkauft das Gut alſo frei von dieſer 
Abgabe, dann bekommt ſie für das Gut ſo viel Capital mehr, 

als worauf ſich der Capitalwerth der Rente ſtellt. Die Kirche 
hat nunmehr ihre Sperial-Hypothef für immer verloren, und 

ihr haftet die Staatscaſſe, die ihre Leiſtungen oſtenſibel macht, ſo 

daß Jeder, der die Verhältniſſe nicht kennt, zu dem Ausrufe ge⸗ 

bracht werden kann: wie rückſichtsvoll iſt die Staatscaſſe gegen 

die Pfarrkirche in A.! 

Da wir einmal dieſen Punkt beſprechen, ſo müſſen wir auch 

noch darauf aufmerkſam machen, daß Aehnliches wie mit Grund— 

renten auch mit Capitalien geſchehen kann. Theils durch die 

Säculariſation, theils auf andere Weiſe ſind in den Beſitz des 
Staates Capitalien gelangt, die für kirchliche Zwecke beſtimmt 

waren: zur Abhaltung von Anniverſarien, zur Unterhaltung der 

ewigen Lampe, zu Stipendien, kurz zu unendlich vielen Zwecken. 

Dieſe könnte der Staat als Stiftungen entweder ſelbſt abge— 

ſondert verwalten, oder der Kirche zur eigenen Verwaltung über- 

geben oder einer gemeinſamen Staats- und Kirchen-Verwaltung 

überweiſen. Er kann aber auch, ebenſo wie die Grundrente, 

die Zinſen auf den Etat des geiſtlichen Miniſteriums in Ausgabe 

ſetzen und das Capital in ſeinem Nutzen verwenden. Die Zin⸗ 
ſen erſcheinen dann als „Staatszuſchuß“ neben anderen frei⸗ 
willigen Leiſtungen, und wenn die urſprüngliche Beſchaffenheit 

der Sache nach Ablauf einiger Zeit verdunkelt iſt, dann kann 
dieſe Verpflichtung ebenfalls als eine Wnadenbewiſligung dar⸗ 

geſtellt werden. N j 
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Eigentlich enthalten alle dieſe Fälle wirkliche Veräußerungen; 

eine Realabgabe mit einem beſtimmten verpflichteten Grundſtück, 

ein feſtes Capital verändern ihren Charakter, ihre rechtliche 

Natur; dies ſollte ohne Vorwiſſen und Einwilligung des Eigen- 

thümers, der Kirche, nicht geſchehen. Allein theils erfahren dieſes 

die Biſchöfe, Kirchenvorſteher oder andere Berechtigte nicht, theils 

ſehen ſie, wenn ſie es erfahren, die ſpäteren Folgen nicht ein, 

theils aber auch iſt ihr Widerſpruch, wo er vorgekommen, unbe⸗ 

rückſichtigt geblieben. 

Wir bemerken hierbei, daß die gedachten Operationen keines⸗ 

wegs nach Fällen oder Provinzen vereinzelt vorkommen, ſondern 

über den ganzen Umfang der Monarchie generaliſirt worden ſind, 

und daß danach der bei Weitem größte Theil alles Deſſen, was 

der Etat des geiſtlichen Miniſteriums für katholiſche Kirchen⸗ 

und Schulzwecke auswirft, nicht eigentliche Staatszuſchüſſe, wie 

ſie genannt ſind, oder als welche ſie nach ihrer Vermiſchung mit 

dergleichen erſcheinen, ſondern ſolche Ausgaben umfaßt, zu denen 

der Staat als Beſitzer beſtimmter Vermögensſtücke oder aus 

ſonſtigen Titeln geſetzlich verpflichtet iſt. Schon oben haben wir 

geſagt, daß in den ehemals polniſch geweſenen Landestheilen, wo 
die Klöſter erſt in den dreißiger Jahren aufgehoben wurden, 

allgemein ſo verfahren worden ſei. Man zog die Kloſtergüter 
ohne allen Abzug zu den Staatsdomänen ein, ſetzte, wo aner⸗ 

kannt werden mußte, daß auf dieſen Gütern die Verbindlichkeit 

zur Beſtreitung der Koſten von Pfarr- oder ſonſtigen Cultus⸗ 

dienſten oder von Schulen haftete, dafür mäßige Jahresbeträge 

in Geld aus, und überwies dieſe dem Etat des geiſtlichen Mini⸗ 

ſteriums, unter Verſtärkung der Einnahme deſſelben um die glei⸗ 

chen Summen, zur Verabreichung der gedachten Beträge an die 

Empfangsberechtigten unter der Rubrik von „Staatszuſchüſſen,“ 

während doch offenbar das Natürlichſte und dem Gerechtigkeits⸗ 

Prinzip Entſprechendſte geweſen wäre, entweder für die Beſorgung 

jener Pfarr⸗ und Schuldienſte verhältnißmäßige Vermögensſtücke 

von der fiscaliſchen Einziehung auszuſchließen und den empfangs⸗ 

berechtigten Kirchen⸗ und Schulverwaltungen zu überlaſſen, oder 

aber die ausgemittelten Jahresbeträge als Domanial⸗Paſſiprenten 
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auf die betreffenden Domänen⸗Etats zu bringen, wo ſie dann 

andererſeits im Etat des geiſtlichen Miniſteriums, wenn dieſes 
den fraglichen Kirchen und Schulen noch beſondere eigentliche 

Staatszuſchüſſe zuzugeſtehen ſich veranlaßt fand, unter der 

Rubrik der eigenthümlichen Einkünfte dieſer Anſtalten hätten figu⸗ 

riren müſſen. — Gleiches gilt von allen übrigen Landestheilen 

rechts des Rheines, nur daß in dieſen der belobte Erfolg erſt 

ſpäter nach der geſchehenen Aufhebung der verpflichteten Stifter 

und Klöſter eintrat. Alle Abgaben an Kirchen und Schulen, 

zu welchen dort der Fiscus als Nachfolger in das Vermögen 

aufgehobener Stifter und Klöſter verbunden war, ſtanden lange 

Zeit als Domanial-Paſſivrenten auf den Domänen-⸗Etats. Erſt 

in den zwanziger Jahren wurde der Vereinfachungsproceß vor— 

genommen: alle dieſe Abgaben wanderten von dem Domänen- 

Etat auf den Etat des geiſtlichen Miniſteriums, wo ſie ſeitdem 

mit den für proteſtantiſche und katholiſche Kirchen- und Schul⸗ 

zwecke ex mera gratia oder blos um des Bedürfniſſes willen 

ausgeworfenen „Staatszuſchüſſen“ vermiſcht unter derſelben 

Rubrik aufgeführt erſcheinen. — Was endlich die Dotationen 

der erzbiſchöflichen und biſchöflichen Stühle und der damit zu⸗ 

ſammenhängenden Inſtitute, ſowie die Staats-Competenzen der 

Pfarrer der linken Rheinſeite betrifft, ſo iſt uns nicht erinnerlich, 

ob dieſelben früher auf dem Domänen ⸗Etat geſtanden haben. 

Thatſache aber iſt, daß ſie jetzt auf dem Etat des geiſtlichen 
Miniſteriums ebenfalls unter der Rubrik von „Staatszuſchüſſen“ 

mit den übrigen ex mera gratia ausgeworfenen vermiſcht aufge— 

führt ſind; es unterliegt indeſſen eben ſo wenig einem Zweifel, daß 

ſie dahin nicht gehören, da auch hier eine offenbare Verpflichtung 

des Staates vorliegt. Wir erinnern in dieſer Beziehung nur 

kurz an folgende Punkte. Von den meiſten Bisthümern (Bres⸗ 
lau, Culm, Ermeland, Paderborn) hat das preußiſche Gouver⸗ 

nement weit mehr Vermögen, als der Capitalbetrag ihrer jetzigen 

Staats⸗Dotation ausmacht, eingezogen. Sodann hat die preu⸗ 

ßiſche Regierung nach dieſem Vorgange und im Einklange mit 

den durch die Suppreſſions⸗Edicte, insbeſondere durch den Reichs⸗ 
deputations⸗Hauptſchluß vom 25. Februar 1803 überkommenen 



10 

und reſp. übernommenen Verbindlichkeiten, ſowie ferner in Ueber⸗ 

einſtimmung mit den Feſtſetzungen in den Friedensſchlüſſen von 

1814 und 15 und den Verheißungen in den bezüglichen Beſitz⸗ 
ergreifungs-Patenten — laut dem der Bulle de salute animarum 

zu Grunde liegenden Concordate die Verpflichtung des Staates 

zur Gewährung der jetzigen Dotationen der erzbiſchöflichen und 

biſchöflichen Stühle ausdrücklich und förmlich übernommen, ja ſie 

iſt dabei ſogar die ſpecielle Verbindlichkeit eingegangen, dieſe 

Dotationen als unablösliche Staats-Paſſivrenten auf Staats⸗ 

waldungen radiciren zu laſſen. Und was die linksrheiniſchen 

Pfarrcompetenzen, jene dürftigen Brocken für das zu den Do⸗ 

mänen eingezogene reichliche Pfarrgut betrifft, ſo liegt die klar 
verpflichtende Beſtimmung des Concordates von 1801 vor, welche 

für das preußiſche Gouvernement ebenfalls tractatenmäßig bin⸗ 

dende Kraft hat. | 

Daß nun das Reſultat jenes ealculatoriſchen Vereinfachungs⸗ 

Proceſſes (die Einrichtung nämlich, wonach alle auf einem 

dinglichen Rechtsanſpruche fußenden Activrenten der katholiſchen 
Kirche — und das iſt wie geſagt der bei Weitem größte Theil 
alles ihr aus Staatsfonds Zufließenden — auf dem Etat des 

geiſtlichen Miniſteriums unter der Rubrik von „Staatszuſchüſſen“ 

mit dem anderweit für katholiſche und proteſtantiſche Kirchen⸗ 

und Schulzwecke ex mera gratia Ausgeworfenen vermiſcht vor⸗ 

kommen) von dem größten Nachtheile iſt, liegt auf der Hand. 

Während der Ruf der Katholiken nach Parität vielfach ungehört 

verklingt, ertönt ſeit einigen Jahren, namentlich noch in der 

neueſten Zeit von bekannter Stelle her, der gleiche Ruf als Echo 

aus dem jenſeitigen Lager. Die Motivirung iſt äußerſt plau⸗ 

ſibel: die Katholiken machen nur /, die Proteſtanten dagegen 
/ der Geſammtbevölkerung des preußiſchen Staates aus, und 

doch beziehen erſtere o. 700,000 Thlr. und letztere nur o. 

300,000 Thlr. jährlich an Staatszuſchüſſen für kirchliche Zwecke; 

darum Parität!! So lange nicht ausgeſondert iſt, was der 

Staat als Beſitzer von katholiſchem Kirchengute und aus ſon⸗ 
ſtigen Gründen der katholiſchen Kirche vermöge rechtlicher Ver⸗ 
pflichtung geben muß, wird jenes einfache Rechenerempel ſtets 



11 

ben beſcheidenſten Anſprüchen der Katholiken auf Bewilligung 

von Zuſchüſſen zur Erfüllung wirklicher Bedürfniſſe in den Weg 

treten, und andererſeits ungemeſſenen Mehrforderungen für pro⸗ 

teſtantiſch⸗kirchliche Zwecke, wie dergleichen eben jetzt vorliegen, 

das Wort reden). — Ein zweiter Nachtheil beruht auf der 

offenbaren Gefahr der Verdunkelung des Rechtes. Davon iſt 

ſchon oben die Rede geweſen. Wir fügen hier nur Weniges 

hinzu. Bei Aufhebung der Stifter und Klöſter ſind mit deren 

Gütern auch ſämmtlich darüber ſprechende Urkunden und Litte⸗ 

ralien auf die Staatsverwaltung übergegangen. Die Folge 

davon iſt, daß beinahe nirgendwo die betreffenden Kirchen- und 

Schulverwaltungen im Beſitze der Verhandlungen ſind, die 

ihren Anſpruch auf die Leiſtung des Staates beweiſen. Dieſe 

beruhen faſt überall in den Acten der Regierungen. Der Rent⸗ 

pflichtige iſt aber gewöhnlich der wenigſt ſorgſame Bewahrer der 

über die Verpflichtung ſprechenden Titel. Man nehme hinzu, 

wie meiſt bei den Regierungen mit Aufräumung der Acten ver— 

fahren wird: je älter ſie werden, deſto weiter werden ſie repo⸗ 
nirt, bis ſie endlich, ſoweit ſie nicht gar dem Einſtampfen ver⸗ 
fallen find, ſich unter den Dächern der Regierungsgebäude repo⸗ 

nirt finden, wo ſie dann unter Staub und Verwirrung gewöhnlich 

1) In der neueſten Zeit hat man die Mehrforderungen für proteſtan⸗ 

tiſch⸗kirchliche Zwecke zwar auch von dem Standpunkte der Säculariſation 

proteſtantiſch⸗kirchlicher Güter durch den Staat aus zu begründen verſucht. 

(Vergl. die bekannte Denkſchrift des Oberkirchenrathes, ferner ſtenogr. Bericht 

über die Kammerverhandlungen für 1852 S. 462. und Commiſſionsbericht 

zum Budget für 1852 S. 5. und 6.). Allein man hat ſich bei dieſen Be— 

gründungsverſuchen überall nur auf ganz allgemeine Anführungen beſchränkt. 

Nirgends iſt der Beweis, daß der Staat mehr proteſtantiſches Kirchengut 

eingezogen habe, als worauf ſich der Werth des aus Staatsfonds der pro- 

teſtantiſchen Kirche Gewährten belaufe, auch nur angetreten. Ja man 

weigert ſich ſogar, dieſen Beweis zu liefern und die Lieferung deſſelben 

auf katholiſcher Seite möglich zu machen, eben dadurch, daß man dem Ver⸗ 

langen nach Ausſcheidung der auf rechtlicher Verpflichtung beruhenden Aus⸗ 

gaben für proteſtantiſch⸗ und katholiſch⸗kirchliche 05 „ fortwäh⸗ 

rend entgegentritt oder ausweicht. 
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eben ſo ficher vor ihrer Auffindung in vorkommenden Fällen 

ruhen, als wenn ſie vernichtet worden wären. 

Gehen wir hiernach zu einer ſpecielleren Beleuchtung des 

Etats für 1849 über: wir werden ſofort ſehen, welchen Einfluß 

die belobten Operationen ſchon bei dem erſten Titel der Ein⸗ 

nahme haben. 

Die Einnahme iſt geſondert in 

a) die Einnahmen der Staats caſſe für kirchliche und Schul⸗ 

zwecke, 

b) in eigene Einnahmen der verſchiedenen Anſtalten, Inſtitute 

und Stiftungen; letztere als blos durchlaufende Poſten ſind nur vor 

der Linie aufgeführt in folgender Weiſe: 

ante lineam Betrag für 1849 

1) für den Cultus, a) evangeliſcher 21,054 Thlr. 612 Thlr. 

b) katholiſcher 144,554 „ — „ 

2) für den öffentlichen Unterricht 935,852 „ 61,983 „ 

3) Gemeinſame Einnahmen für T 
den Cultus und öffentlichen Ech 

Unterricht tw ien 057% 

Was nun | | 

1) die ante lineam aufgeführten Beträge betrifft, ſo wird auf 

befondere als Anlagen beigefügte Zuſammenſtellungen verwieſen, 

nämlich: 

Nachweiſung E. der Einnahmen und Ausgaben der Bisthümer 

und der zu denſelben gehörigen Inſtitute, mit beſonderer Rückſicht 

auf die denſelben aus Staatsfonds zufließenden Zuſchüſſe. Dieſe 
Nachweiſung zerfällt in Einnahme und Ausgabe und die erſtere 
wieder in | 

1) Zuſchuß aus Staatsfonds, 

2) Einnahme vom Grundeigenthum, 

3) vom Capitalvermögen, 

4) von Berechtigungen, 

5) ſonſtige Einnahme (aus Stiftungen und anderen Fonds). 
Es iſt nach dem Obigen nicht ſchwer einzuſehen, daß nach der 

rechtlichen Lage der Sache auch die Columne 5, ebenſo wie Columne 1, 

Einnahmen aus der Staatscaſſe in ſich begreifen müßte, denn, wenn 
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z. B. ein Biſchof oder Domherr vor Säeulariſation der biſchöfli— 

chen Güter ein Capital für das Prieſterſeminar vermacht hatte, 

dann konnte dieſes Capital ſeine rechtliche Natur als Stiftung 

für einen beſtimmten Zweck durch die Säcularifation nicht 

verlieren. Es iſt aber nach dem Obigen eben ſo leicht einzuſehen, 
daß durch eine bloſe Rechnungsoperation die Zinſen dieſes Capitals 

aus Columne 5 in die Columne 1 übergeſpielt werden konnten. 

2) Nachweiſung 6. Zuſammenſtellung von den in den Haupt- 

Etats der Univerſitäten, ſowie der theologiſchen und philoſophi— 

ſchen Akademie zu ge nachgewieſenen Einnahmen und Aus- 

gaben. 

In dieſer Nachweiſung zerfällt die Einnahme in folgende 

Columnen: 
£ a) aus Staatsfonds, 

10 Zuſchuſſe b) aus Stiftungs⸗ und anderen Fonds; 

2) an Zinſen von Capitalien und an Revenuen von Geund— 

ſtücken und Gerechtſamen; 

3) aus dem eigenen Erwerbe. 
3) Nachweiſung H. der Einnahmen und Ausgaben der Akademien, 

Bibliotheken, literariſchen und Kunſtinſtitute, welche Zu— 
ſchüſſe aus Staatsfonds beziehen, mit den Unterabtheilungen 
der Einnahmen: N 

1) aus Staatsfonds, 

2) von eigenem Vermögen, 

3) aus eigenem Erwerbe, 

4) aus Stiftungs⸗ und anderen Fonds. 

4) Nachweiſung J. der Einnahmen und Ausgaben der Gymna— 

ſien, Schullehrer-Seminarien, Taubftummen- und Blinden⸗ 

anſtalten, welche Zuſchüſſe aus Staatsfonds erhalten, mit der⸗ 

ſelben Unterabtheilung für die ele ve wie die vorher⸗ 

gehende Nachweiſung. 

Endlich 3 
5) Nachweiſung M.: die dem Cultus und dem öffentlichen Unter⸗ 

richte gewidmeten Stiftungen; die ene Zerfä 
gende Columnen: % 15 

1) von dem Senbcehchnn 
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2) an Berechtigungen, 

3) an Zinſen von Capitalien, 

4) ſonſtige Einnahmen aus Stiftungs- und anderen Fonds. 

In der dem Staatshaushalts⸗Etat für 1849 beigefügten Nach⸗ 

weiſung M. fehlt, wie man ſieht, eine Columne: Zuſchuß aus 

Staatsfonds; man könnte nun annehmen, dies erſetze die Co⸗ 

lumne 4; indeſſen wird uns ein Beiſpiel, — ſogleich der erſte 

Fonds, bei dem 1851 ein Zuſchuß aus Staatsfonds aufgeführt 

iſt — zeigen, ob dieſes zutrifft. 

Es iſt der, für evangeliſch⸗geiſtliche Zwecke, nämlich zu 

Penſionen und Unterſtützungen von Prediger-Wittwen und Waiſen 

beſtimmte Auguſteiſche Stiftungsfonds. 5 

1849 wird aufgeführt: | 

an Zinſen von Capitalien . 8,236 Thlr. 22 Sgr. 9 Pf. 

ſonſtige Einnahmen (5). 786 „ 29 „ 9 

Sünm . 00 „, 
Am Rande iſt hinzugeſetzt: außerdem noch 1776 Thlr. 7 Sgr. 

6 Pf., welche aus der Regierungshauptcaſſe in Merſeburg, ge⸗ 

zahlt werden: Geſammt⸗Einnahme alſo . . 10,800 Thlr. 

Dagegen wird derſelbe Fonds 1851 in forgendet Weiſe auf⸗ 

geführt: 

an Zinſen von Capitalien . 8,278 Thlr. 22 Sgr. 9 Pf. 

Zuſchuß aus Staatsfonds. 2,308 „ 2 „ 3 

Zuſchuß aus Stiftungsfonds 
und ſonſtige Einnahmen 489 „ 14 „ 9 

Geſammt⸗Einnahme 11,076 Thlr. 9 Sgr. 9 Pf. 
Daß hier eine Confuſion vorliegt, iſt klar; da ſie bei einem 

„evangeliſchen Fonds“ vorkommt, ſo ſehen wir, daß Herr 

Oſterrath Unrecht hat, wenn er meint, die Confuſion komme 

nur bei katholiſchen Fonds vor. 

Dies war die vor der Linie aufgeführte Einnahme. In 
Bezug auf die in der Linie aufgeführte Summe iſt unter 

Lit. A. eine Zufammenftellung ſämmtlicher eigenthümlicher Ein⸗ 

nahmen der Provinzial - geiftlichen und Unterrichts Verwaltung 

dem Etat dieſes Miniſteriums beigefügt. 
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Sie ſtellt ohne ſpeciellere Bezeichnung für jeden Regierungs⸗ 

bezirk zuſammen, welche Einnahmen an „Zinſen von Capitalien,“ 

an „Naturalleiſtungen,“ an „Grundzinſen“ u. dgl. nach folgenden 

Columnen getrennt, vorkommen. 
Hierunter finden ſich 

1) für die evangeliſch⸗-geiſtliche 

Verwaltung 612 Thlr. 8 Sgr. 1 Pf. 

nämlich im Regierungsbezirk Poſen an 

Zinſen von Capitalien . . 554 „ 23 „ 1 
Regierungsbezirk Frankfurt desggl. 17 „, 15 „ — , 

5 „ Patronatsbeiträge. 40 „ — „ — „ 

Wenn wir nicht irren, ſo begreifen die angeführten 554 

Thlr. 23 Sgr. 1 Pf. Zinſen von Capitalien, welche für den 

evangeliſchen Cultus, für den Stipendienfonds für reformirte 

Geiſtliche, zur Unterſtützung für lutheriſche Geiſtliche im Re⸗ 

gierungsbezirk Poſen beſtimmt ſind. Dieſe Einnahme gewinnt 

erſt dadurch Bedeutung, daß | 

2) in der zweiten Columne: für die katholiſch⸗geiſtliche Ver⸗ 

waltung, gar keine Einnahme aufgeführt iſt. Wie hängt Das 

zuſammen? find in dem katholiſchen Regierungsbezirke Poſen, 

im ganzen Königreiche Preußen nur Capitalien für evangeliſche 

Zwecke in die Hände der Verwaltung gekommen? 
Die Antwort liegt in dem oben Angeführten; entweder finden 

ſich die jenen Zinſen entſprechenden für evangeliſch⸗kirch⸗ 

liche Zwecke beſtimmten Capitalien als ſolche noch wohl erhalten 

vor, während die für katholiſch⸗kirchliche Zwecke beſtimmten in 

die Staatscaſſe gegangen ſind, oder, was uns wahrſcheinlicher 

dünkt, es hat die Regierung die gedachten Capitalien für „evan⸗ 

geliſch⸗kirchliche“ Zwecke aus den Staatsmitteln hergegeben. Wir 

wollen ſogar nicht für unmöglich halten, daß die Regierung es 

nicht verſchmähte, alle für katholiſch⸗geiſtliche Zwecke beſtimmten 
Capitalien einzuziehen, und durch einen Schluß, den wir jedoch als 

Fehlſchluß bezeichnen müſſen, ausſprach: für kirchliche Zwecke 

find dieſe Capitalien beſtimmt; alſo können fie auch für e van⸗ 

geliſch⸗kirchliche Zwecke verwendet werden. a 

Es wäre alſo gerade das Umgekehrte bei der Einnahme für 
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evangeliſch⸗kirchliche Zwecke geſchehen, was bei den katholiſch⸗ 

kirchlichen geſchehen iſt; der katholiſchen Kirche nimmt 

man Capitalien und weiſt dafür Renten auf die Staatscaſſe an, 

der evangeliſchen Kirche gibt man n um ſie mit 

ſelbſtſtändigem Beſitz auszuſtatten. | 

Ferner führt die bezogene Zuſammenſtellung A. 

3) für die Unterrichtsverwaltung 61,983 Thlr. 13 Sgr. 

1 Pf. auf. 

Die Hauptpoſten find hier 

a) wiederum Poſen mit 18,086 Thlr. 5 Sgr. 9 Pf. „Zinſen 

von Capitalien.“ 

Woher dieſe Capitalien rühren und welchem ſpeciellen Zwecke 

ſie gewidmet ſind, iſt nicht zu erſehen. Vielleicht rühren ſie 

noch von der ehemaligen polniſchen Educations-Commiſſion her. 

b) Daſelbſt an Grundzinſen 4,268 Thlr., wovon daſſelbe 

gilt. 

c) Die Ueberſchüſſe der ann Mi des Neu⸗ 

zeller Fonds mit 13,200 Thlr. 

Wir werden die katholiſche Rate an einem ganz anderen 

Platze finden, und dort das Nähere über dieſen Fonds angehen. 
Außer dieſem fällt uns noch auf 

d) Regierungsbezirk Aachen: 1,968 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. 

an Berechtigungen. | 

Endlich finden ſich in der beſagten Zuſammenſtellung 

4) für die geiſtliche und Unterrichtsverwaltung zuſammen 

8,769 Thlr. 11 Sgr. aufgeführt. 

Die Haupteinnahmen kommen vor: 

Regierungsbezirk Breslau, an Berechtig⸗ 

ungen . . . ui en 2686 Thlr. 8 — 

Regierungsbezirk Oppeln bes; de 2670er 

Die ganze Einnahme aller dieſer Titel beträgt 71,365 * 

2 Sgr. 2 Pf. 

Wir wenden uns nun zu den b. eee 

Was hierunter 

1) die Ausgaben an Gehalten und Büreaukoſten für das 

Miniſterium ſelbſt betrifft, ſo iſt, wie der Bericht der Central⸗ 
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Commiſſion vom 8. Februar 1850 ausdrücklich erwähnt, dieſe 

Verwaltung verglichen mit andern Miniſterien, koſtſpielig, denn 

es erfordert der Etat für das Miniſterium des Innern nur 87,920 

Thlr., für das Juſtizminiſterium 93,598 Thlr., reſp. 91,298 Thlr., 

der Etat für die geiſtliche Verwaltung dagegen für 1849: 131,959 

Thlr. und für 1850: 134,547 Thlr. Dieſes erſcheint um ſo auffallen⸗ 

der, als ein Theil der Räthe der evangeliſch⸗geiſtlichen Abtheilung, 

wie der Bericht ſpäter aufführt, Kirchenämter bekleiden, als Biſchöfe, 

Prediger in Berlin u. dgl. ihre eigentliche reichliche Beſoldung 

beziehen, ſo daß für ihre Beſchäftigung bei dem Miniſterium 

nur Gehalte von 800 Thlrn. auszuſetzen waren. Erklärt wird 

die Höhe der Verwaltungskoſten aber dadurch, daß in dieſem 
Miniſterium vier Abtheilungen: für die katholiſchen, für die 

evangeliſchen Kirchenſachen, für die Unterrichts- und für die Me⸗ 

dieinal⸗Angelegenheiten, und außerdem noch eine wiſſenſchaftliche 

Deputation für das Medieinalweſen beſtehen. 

Hier begegnen wir alſo der „Abtheilung für die katholiſchen 

Kirchenſachen,“ einer Behörde, deren Errichtung bald nach dem 

Regierungsantritte Sr. Majeſtät des jetzt regierenden Königs als 

ein großartiger Act der Gerechtigkeit begrüßt wurde. Bis dahin 

nämlich, bis 1840, war nur ein einziger katholiſcher Rath 

(Smedding) in dieſem Miniſterium angeſtellt, der alle diejenigen 

katholiſchen Angelegenheiten in der höchſten Inſtanz zu refpieiren 

hatte, welche im preußiſchen Staate in die Hand der Staatsbe— 

hörden gelegt waren. Und deren gab es nicht wenige! Man 

denke nur allein an die Correſpondenz mit dem päpſtlichen Stuhle, 

an die Verhandlungen mit den Biſchöfen, an die Einmiſchung 

des Staates in ſo viele Angelegenheiten der katholiſchen Kirche, 

die ihn theils z. B. als Patron berührten, theils auch, wie z. B. 

die gemiſchten Ehen, nichts angingen. Daß ein Rath nicht im 

Stande war, auch nur die Angelegenheiten, die den Staat wirk— 

lich berührten, abzumachen, liegt auf der Hand, und bedarf 
keiner Erläuterung, wenn man noch erwägt, daß die Vorbe— 

reitung der Geſchäfte für die höchſte Inſtanz von den proteſtan⸗ 

tiſchen Regierungen und Oberpräſidenten ausgeführt war. Nun 

aber war, als die Mauern Jeruſalems gebaut wurden, mit 
Zum Budget des Miniſteriums. * 2 
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einer Hand zu bauen, mit der anderen das Schwert der Abwehr 
zu führen! und das Alles in einem Collegium, das, wie uns der 
Bericht ſagt, la irabhen iſt, als das Conſi lium jedes aden 

eee, Staate u in deſſen Hauptſtadt prtenaue 0. 

liche Würde bekleiden! 

Es war alſo wirklich ein Act der Gerechtigkeit, als ei 55 

ſondere Abtheilung an die Stelle des einen Rathes trat. 

Seit 1841 ſind bis 1849 Jahre ſieben Jahre verfloſſen, und ſehen 

wir einmal, ob die ſieben gerechten Jahre wirklich gleich den 

ſieben ägyptiſchen fruchtbaren Jahren ſo viel Gerechtigkeit ange⸗ 
ſammelt haben, daß ſieben nachfolgende Jahre noch allenfalls 
davon zehren können. | * 

Der mehrerwähnte Bericht der Central⸗ Commiſſi on gibt uns 
die Antwort: 

11 N 

J 

Ein Director der . ög el en Abtheilung bezieht 4,500 

Thlr.; für den Director der katholiſchen Abtheilung ſind nur 

ausgeworfen — — — 400 Thlr., alſo noch nicht einmal der 
zehnte Theil Deſſen, was der evangeliſche Miniſterialdirector 

bezieht. Aber noch nicht genug! Ein katholiſcher Miniſterialrath 
iſt nebenbei auch Director der Abtheilung, ſo daß kein Katholik 
ſich des Vorzuges erfreut Miniſterialdirector zu ſein. Und immer 

noch nicht genug! Dieſer eine Rath iſt der einzige easmdbig: 
für die Abtheilung Angeſtellte! 

Die fruchtbaren Jahre haben alſo in der That nicht ſeben 

Jahre gewährt und noch weniger iſt, um das Gleichniß ganz, 
auszubeuten, der geringeren Zahl der fruchtbaren Jahre eine gleich 
geringe Zahl unfruchtbarer Jahre gefolgt, ſondern im Gegen⸗ 
theil, es iſt keine Ausſicht, daß die ſeiner Zeit als Ford erung der 

Gerechtigkeit gewährte und laut gerühmte Einrichtung wieder in, 

der zugeſicherten Weiſe hergeſtellt werden wird! Die Central⸗ 
Budgetcommiſſion machte im Februar 1850 auf dieſe Impari⸗ 

tät aufmerkſam; dieſe iſt aber bis jetzt nicht abgeſtellt, während 
wir anderen zu Gunſten evangeliſcher Beamten gemachte Erinne⸗ 
rungen die bereiteſte Folge geben ſehen, wie das Ergebniß derje⸗ 
nigen Erinnerung der Central⸗Budgetcommiſſion zeigt, welche 
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der vorgedachten unmittelbar nachfolgt. Ein evangeliſcher „Biſchof“ 

hat im Jahre 1828 unter, wir wiſſen nicht mehr, welchem? Prä⸗ 

tert mit einem Male eine Gehaltszulage von 700 Thlen. empfan⸗ 
gen, die in den letzten Jahren aus einem für „ärmere Geiſtliche 

und Lehrer“ beſtimmten Fonds gezahlt wurde. Die Central⸗ 

Commiſſion, wie billig, monirt dieſes; das Monitum hatte ſofort 
Folge, denn im nächſten Budget fanden ſich jene 700 Thlr. 

auf die Staatscaſſe übernommen, und der Fonds für „arme 

evangeliſche Geiſtliche und Lehrer“ ungeſchmälert. 

Ebenſo mißlich wie mit der „katholiſchen“ Abtheilung ſteht es 

in der fraglichen Beziehung mit der Unterrichtes⸗ Abtheilung. 

Während darin für die evangeliſche Seite reichlichſt geſorgt iſt, 

exiſtirt für die Leitung des katholiſchen höheren Unterrichtes der 

ganzen Monarchie nur ein einziger Rath, für das katholiſche 

Elementarſchulweſen dagegen gar keiner, indem dieſes im Mini⸗ 

ſterium von einem proteſtantiſchen Rathe verſehen wird, und wie⸗ 
derholte Beſchwerden dagegen zu keinem Erfolge geführt haben. 

Wir begegnen ſonach bei dem erſten Schritt in dieſes Budget 
bereits unläugbaren Imparitäten und können deshalb zu unſerem 

Vorſchreiten nicht mehr die Vermuthung mitnehmen, daß wir 

Parität finden werden. Wir werden uns aber auch bei unſerem 

Vorſchreiten vor dem Fehler hüten, daß wir aus den bereits vor⸗ 

getragenen Thatſachen zu der Suppoſition anderer Thatſachen 
uns durch bloſe Verdachtsgründe führen laſſen; wir werden im 

Gegentheil auch in der Folge, ſowie bisher, nur die Zahlen und 
Thatſachen zuſammenſtellen, welche das Budget angibt. 
In Bezug auf die Ausgabe⸗Poſition 2 a. für den evangeliſchen 

Cultus und zwar für die Conſiſtorien an Gehalten und Bureau⸗ 
koſten 102,107 Rthlr. heben wir nur hervor, daß für die interna 

der evangeliſchen Glaubensangehörigen mit großer Sorgfalt 

Bedacht genommen iſt. Es ſind ſieben Generalſuperintendenten, 

neben ihnen für jede Provinz ein evangeliſches Conſiſtorium, denen 

in drei Provinzen ein beſonderer Conſiſtorial⸗Präſident vorgeſetzt iſt. 

Alle evangeliſchen Kirchenangelegenheiten kommen alſo in 

die Hände evangeliſcher und zwar ſpeciell evangeliſcher Beamten, 

dergeſtalt, daß, wenn es ſich z. B. ereignete, daß in Lüdinghauſen, 
2 *. 
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Regierungsbezirk Münſter, eine evangeliſche Kirchengemeinde errich⸗ 
tet werden ſollte und es ſich nicht umgehen ließe, daß in erſter 
Inſtanz der katholiſche Magiſtrat und der, wie wir vermuthen, 

katholiſche Landrath ſich zu äußern hätte, dann die Sache doch 

ſicher auf zwei anderen Wegen durch proteſtantiſche Hände an das 
Miniſterium gelangen würde, einmal durch die proteſtantiſche 
Regierung, dann durch den Superintendenten, den Generalſuperin⸗ 

tendenten und das Conſiſtorium. Ein dritter Weg iſt gewöhnlich 
noch die weſtphäliſche Synode, ein vierter der vom Staate unter⸗ 

ſtützte Guſtav Adolph⸗Verein. Von dem „evangeliſchen Kirchen⸗ 

tage,“ welchem der Herr Miniſter amtlich beizuwohnen füs gut 

befunden, ſehen wir hierbei noch ganz ab. 

Die zweite Poſition: die Beſoldungen und Zuſchüſſe für Geit⸗ 

liche und Kirchen, enthält die Summe von 226,600 Thlrn. und 

außerdem vor der Linie 21,054 Thlr. Letztere Summe iſt die 
eigene Einnahme aus Stiftungsfonds, wegen deren auf die oben, 
bei der Einnahme gemachten Bemerkungen hingewieſen wird: fo 

wie ſie dort ante lineam vereinnahmt waren, ſind ſie hier ante 

lineam verausgabt. 79 

Wir begegnen hier einer Minderausgabe von 28,129 Ehre 
und von 5,633 Thlrn. Erſtere iſt nicht weiter erläutert, und es 
bleiben daher nur Vermuthungen darüber übrig, zu welchen evan⸗ 

geliſchen Zwecken dieſe 28,129 Thlr. vor 1848 beſtimmt worden 

ſind. Dagegen iſt die zweite Poſition: 5,633 Thlr. durch die 
Bemerkung erläutert: Der Betrag beſteht aus heimgefallenen 
Stifts-Penſionen, welche nunmehr dem allgemeinen Staats⸗ 
fonds verbleiben ſollen. Welche Bewandtniß es hiermit habe, ergibt 

der, feiner Zeit veröffentlichte Haupt- Finanzetat für 1847. 
Durch eine Allerhöchſte Cabinetsordre vom 20. Februar 1846 
war nämlich angeordnet, daß aus den heimgefallenen und noch 

heimfallenden Competenzen ehemaliger Mitglieder und Expectanten 

aufgehobener evangeliſcher Dom- und Collegiatſtifter eine Ge⸗ 

ſammtausgabe von 78,190 Thlr. jährlich gebildet und für 

evangeliſche Kirchen und Geiſtliche verausgabt werden ſolle. 

In dieſer Allerhöchſten Anordnung begrüßen wir einen Act der 

Gerechtigkeit, denn der Staat will mit der Revolution, aus welcher 
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er die Säculariſation als gute Beute heimgetragen, brechen 

und das revolutionäre Unrecht gut machen. Wie ſteht es aber 
um die Parität hierbei? ſollen wirklich nur die Competenzen 

evangeliſcher Capitulare der evangeliſchen Kirche zurück⸗ 

gegeben werden? und ſelbſt aus gemiſchten Stiftern die einge⸗ 

zogenen katholiſchen Präbenden dem Staate bleiben, die 

evangeliſchen aber der Kirche, d. h. der evangeliſchen zurückge⸗ 
geben werden? So iſt es. Bis zu dieſem Grade hat der baby⸗ 

loniſche Thurmbau die Sprachen verwirrt! Dieſe Imparität 

ſühnt nun das Jahr 1848; was dem einen gegenüber zuläſſig 

erſchien, ſoll auch dem anderen gegenüber beachtet werden. 

Ein anderes Beiſpiel von Behandlung katholiſcher Stiftungen in 

paritätiſcher Hinſicht erzielt, wie hier gelegentlich angeführt 

wird, der Haupt⸗Finanzetat für 1847 in Betreff der Damenſtifter. 

Es ſind nämlich dem Miniſter des Innern durch die Allerhöchſten 

Ordres vom 15. December 1843 und 7. März 1845 die heimfal⸗ 

lenden Penſionen von Mitgliedern der aufgehobenen Damenſtifter 

links der Elbe im Betrage von 75,000 Thlrn. überwieſen, um mit 

der jährlichen Rente von 50,000 Thlrn. neue Damenſtifter zu errich— 

ten und den Reſt zu Penſionen und Unterſtützungen für Wittwen 

und verwaiſte Töchter höheren Standes zu verwenden. 

Die erſte Frage, die ſich hier aufdrängt, iſt die: weshalb nur 

die Penſionen von den Stiftern links der Elbe zu dem Zwecke über⸗ 

wieſen find? Dieſe beantwortet ſich einfach dahin, daß die (prote⸗ 

ſtantiſchen) Damenſtifter rechts der Elbe anſcheinend alle beſtehen 

geblieben ſind; wenigſtens weiſt das Handbuch für den königlich 

preußiſchen Hof und Staat in den Landestheilen rechts der Elbe 

noch eine Reihe proteſtantiſcher Damenſtifter nach, in deren Be— 

ſtande in confeſſioneller Hinſicht Nichts verändert iſt. 

Die zweite Frage: wie denn die neuen Stifter eingerichtet wer— 

den ſollen? beantwortet zu unſerer Ueberraſchung eine Notiz der 

Deutſchen Volkshalle vom 21. März Nro. 67.: 

„Vom Rhein. Die „Deutſche Volkshalle“ vom 14. d. enthält 

zu einem Artikel dieſes Blattes vom 29. Febr. o. eine Berichtigung, 
und weiſt nach, daß das adelige freiweltliche Fräuleinſtift zu Geſecke 

keine Stiftung der proteſtantiſchen Kirche iſt. Dieſer Artikel iſt 
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nicht genau. In dem Stifte zu Geſecke waren zur Zeit der 
Aufhebung 26 Chanoineſſen präbendirt. Dieſe Präbenden wur⸗ 

den mit denen von Kappel, wozu 15 Präbenden gehörten, 

zuſammengeworfen, fo daß in dieſen beiden Stiftern 41 Prä⸗ 

benden fundirt ſind. Sehr richtig bemerkt der Verfaſſer des 

Artikels vom 14. d., daß es recht wäre, wenn dieſe Präbenden den 

Fräuleins von Weſtphalen beſonders zu Nutzen kämen, und die Pra- 

benden von Geſecke an die adeligen katholiſchen Fräuleins Weſtphalens 
verliehen würden. Aber Dem iſt nicht ſo; von den 41 Präbenden 

erhalten blos 10 Fräuleins aus Weſtphalen eine ſolche, von dieſen 
waren 6 Fräuleins ſchon vor der Aufhebung im Jahre 1822 präben⸗ 

dirt, in den 30 Jahren haben ſonach blos A Fräuleins aus Weſtphalen 

und dann nur Eine Katholiſche eine Präbende erhalten. Die übrigen 

31 Präbenden werden nicht blos größtentheils von Fräuleins jenſeits 

der Elbe bezogen, ſondern darunter auch von 4 im Auslande ſich befin⸗ 

denden, nämlich in Darmſtadt, Baden, Braunſchweig und dem 

Königreiche Sachſen. Unter N 31 Präbenden ſind ee an 

nichtadelige Damen vergeben.“ — 

über die Damenſtifter Geſecke und Kappel dahin, daß die Käthe 

ſchen Damenftifter, unter dem Vorwande, fie zu paritätiſchen um⸗ 

zuwandeln, nunmehr ſchon faſt ganz proteſtantiſche geworden ſind, 

während die wirklich proteſtantiſch geweſenen, z. B. Lippſtadt, keine 

Veränderung erfahren haben. 

Wir gehen weiter in Bezug auf dieſen Titel. 

Die Zuſammenſtellung (D) der aus allgemeinen Sinddeſbeweth 0 

beftreitenden Ausgaben für Geiſtliche und Kirchen ꝛc., auf welche 

wir unten noch zurückkommen müſſen, enthält ſo eo. ai er 

wir fie hier theilweiſe mittheilen müſſen. 

Es wird aus der Staatscaſſe gezahlt: | 

1) Für den Cultus, an Beſoldungen und Zuſchüſſen für 

evangeliſche katholiſche 

Geiſtliche und Kirchen 70 
Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. 

1) Königsberg. 13,056 1 3. 907 20 nr 

2) Gumbinnen 7,485 20 3. 485 D — 

20,541 21 6. 1392 28 — 
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Uebertrag . 20,541 

a 3) Danzig at 1,702 

4) Marienwerder. . 1,913 

45) Poſen us. ri 7,579 

6) Bromberg. 4191 

f 7) Stettin en 281 6,575 

ie re 

9) Stralſund . 3237269 75 

10) Breslan 3,429. 

orig d 3,111 

12 Oppeln Nu M 4,201 5 

13) Berlin 

14) Potsdam 19,203, 
15) Frankfurt 3,612 
16) Magdeburg. 26,496. 

17 Merſeburg. A 9,306 

Predigerſeminar 6 450 

neee 
19) Münſter 5644 
20) Minden m 8,773 

21) Arnsberg ste fit 4,517 

2 Coblenz 21,539 1 
23) Düſſeldorf , 13,793 
20 Köln = 0 2.072 
e- re 11,583 
26) Aachen. Waden 7,714 

geiſtliche in Berlin und 
e ed a 

„erzielt 2 226,599 

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. 

N 05.60 892 28 — 

Mail 25 10 
Sees 18 8 

— 2. 5.03 2 2 
195.81 23 3 

28 6. 1,286 10 — 

e 485 28 9 

15. — 538 — — 
59 11,932,199 2 11 

2 28 8 
nm 0128 20 11 

681,069 3 4. 3,646 20 — 

184703: 1,515 — — 

22 — 9600 — — 

14 4. 13,046 21 8 
28 4. 3838 9 — 

e e e i ß 
4: 0 9636.10 

13 — 16,677 4 8 
ier en 1470 181 
an 5 12 % 
land 51339 5.7 

e ee d 
13.71 55,225 13 — 

6 — 46,496 26 4 

225,599 18 — 373,119 11 2 

18 eee 

wir nur Die eigenden benen dieſer Nachweiſung geben 

luna an: 

2) Für den gffenlichen Unterricht: 
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a) zu Stipendien, ſoweit ſolche unmittelbar aus Staatsfonds 

erfolgen: 9,491 Thlr. 20 Sgr. 7 Pf. | 

b) Für Waiſenhäuſer und andere Wobtiäcfeisanfaten: 

65,218 Thlr. 12 Sgr. 9 Pf. | 

e) An Beſoldungen und Zuſchüſſen für Elemen 5 * und 

Schulen: 196,303 Thlr. 11 Sgr. 1 Pf. l 

3) DER für den Cultus und den een Un 

terricht : 

a) zur Berbefferung der Ahern Lage des geiſlichen Ua 

Lehrerſtandes, an Steuervergütungen: e . 
7 Sgr. 3 Pf. b gs 

d) Zur Unterhaltung der Kirchen⸗, Pfarr- und Soufgeoäude 

(Patronats⸗Baufonds): 195,029 Thlr. 2 Sgr. 
e) Zu ſonſtigen hurt gehörigen Wugnhenr 67,707 7 

16 Sgr. . 

Die vorſtehend unter 2 und 3 gedachten Ausgaben ſind nicht 

nach Confeſſionen getrennt. Warum nicht? Das iſt ſehr ſchwer zu er⸗ 

rathen. In den Ausgaben für den Cultus überſteigt die Ausgabe 
für den katholiſchen Cultus diejenige für den evangeliſchen und 

zwar, wie die obige Nachweisung ſchon ohne jeden Commentar ergibt, 

allein aus dem einfachen Grunde, weil der Staat durch die Säcu- 

lariſation, durch die Einziehung von Stiftungscapitalien und durch 

die, im Eingange dieſer Auseinanderſetzung dargeſtellten Rechnungs⸗ 

operationen eine weit größere Summe von Verpflichtungen gegen 

die katholiſche Kirche übernommen, reſp. überkommen hat, als ge⸗ 
gen die evangeliſche Kirche, welcher, wie bekannt, ihr Vermögen 
größtentheils verblieben iſt. Hieraus konnte ſehr leicht der Irrthum 

entſtehen, die preußiſche Regierung ſei freigebiger gegen die katho⸗ 

liſche als gegen die evangeliſche Kirche, und dieſer Irrthum konnte 

der Regierung um ſo nachtheiliger werden, als, wie genug bekannt, 

die Evangeliſchen ſchon bei der Ausübung von Gerechtigkeit 
gegen die katholiſche Kirche von einer Bevorzugung derſelben zu 

ſprechen geneigt und gewohnt ſind. Dieſer Irrthum iſt aber auch 

entſtanden und verbreitet, denn in vielen proteſtantiſchen Organen 

findet ſich die Behauptung aufgeſtellt, die preußiſche Regierung be⸗ 

günſtige den katholiſchen Cultus, weil aus der Staatscaſſe 
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größere Summen für denſelben als für den evangeliſchen Cultus 

verausgabt werden. | 

Endlich hat der Irrthum auch ſchon der Regierung geſcha— 

det, denn es ſind uns Fälle bekannt, wo proteſtantiſche, zumeiſt 

rationaliſtiſche Prediger in die Herzen ihrer Gemeinden Unzufrieden⸗ 

heit gegen die Regierung durch die Behauptung geſtreut haben, daß 

die Regierung den Pietis mus begünſtige, der zur katholiſchen 

Kirche führen ſolle, und deshalb ſei letztere ſchon jetzt durch 

das Budget ſo ſehr generös ausgeſtattet. 

Aus allen dieſen Gründen hätte es ſehr nahe gelegen, ja es 

wäre Pflicht geweſen, durch die Trennung der unter 2 und 3 aufge— 

führten Zahlen nach Confeſſionen den Beweis zu führen, daß 

der Irrthum jeder thatſächlichen Grundlage entbehre, daß in der 

That für die Evangeliſchen in Bezug auf Cultus, Unterricht 

und gemiſchte Ausgaben vom Staate an und für ſich größere 

Summen aus der Staatscaſſe verwendet werden, daß aber, wenn 
man vollends noch unterſcheide zwiſchen Ausgaben, denen ein 

Rechtstitel, und Ausgaben, denen ein reines Wohlwollen zum 

Grunde liege, der Vortheil ſo überwiegend auf Seite der Evan— 

geliſchen ſei, daß jene Behauptung als eine böswillige Ver— 

läumdung erſcheine. 

Es iſt alſo wirklich ſchwer zu errathen, weshalb die Regierung 

nicht die aus der Poſition für den Cultus hervorſpringenden Zah⸗ 

len durch die Sonderungen der nachfolgenden Zahlen nach Con- 

feſſionen in ihr richtiges Licht geſtellt hat. Sie hätte ſich ſchon 

viele Schreiben dadurch erſpart, denn das Steckenpferd der Be⸗ 

günſtigung der katholiſchen Kirche wird in allen Synoden und 

Provinzial-Collegien und jetzt auch vom Oberkirchenrathe geritten, 

und da dieſe der Regierung alle ſehr nahe ſtehen, ſo hat ſie ja, 

wenn es ihr daran liegt, die Wahrheit ins Licht zu ſtellen, genug 
zu widerlegen. Es geht anſcheinend hiermit wie mit der Grund— 

ſteuerausgleichung zwiſchen den öſtlichen und weſtlichen Provinzen, 

die eine gleich merkwürdige Geſchichte hat und nur durch eine 

aufrichtige Mittheilung der wahren Zahlen zuletzt in ihr rechtes 

Licht geſtellt wurde, welches allerdings ein anderes war, als das⸗ 

jenige, welches man früher über dieſen Gegenſtand verbreitet hatte. 
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Wir wollen nun an einigen, ſpeciell aufgeführten Zahlen zei⸗ 
gen, daß die nicht nach Confeſſionen geſonderten Zahlen des 

geiſtlichen Budgets entweder ganz ausſchließlich oder doch ganz 
überwiegend für evangeliſche Zwecke beſtimmt find. N sag 
das Budget für 1849 auf: 

Unter Nr. 27. An Zuſchuß der Caſſe der für Geiſtiche ud 
Schullehrer reformirter Confeſſion beſtehenden nn 

montis pietatis 13,230 Thlr. 20 Sgr. 4 Pf. din 36 
Nr. 28. An Zuſchuß für die Domeandidaten⸗ an 

1,291 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. (Eine Stiftung des Königs.) 
Nr. 29. Zur Verbeſſerung der äußeren Lage der Geiſtlichen 

und Lehrer, als Entſchädigung für die früher beſtandene Steuer⸗ 
freiheit 121,083 Thlr. 27 Sgr. 4 Pf. 

Wie uns der Bericht der Budget⸗Commiſſion belehrt, nd 

unter dem Titel: Steuervergütungen, bedeutende Summen für Geiſt⸗ 
liche und Lehrer beſtinmmt; namentlich a) 64,950 Thlr. 5 Sgr. 
1 Pf. durch Cabinetsordre von 1810 unter dem Namen: Brau⸗ 
und Acciſe⸗Boniſftcation; den Angeſtellten wurde nämlich bei 
Aufhebung der den Geiſtlichen und Lehrern zuſtehenden Acciſefrei⸗ 
heit eine Entſchädigung zugebilligt, welche ſie ſo lange bezogen, 
als ſie im Amte waren. Nach dem Tode oder der Verſetzung 

des Berechtigten fließt ſeine Entſchädigung zu dieſem eee 

für Geiſtliche und Lehrer beſtimmten Fonds. 
b) Der vorgedachte Fonds war 121,083 Thlr. 27 Sr 4 pf 
Die ſes iſt wieder ein Bonificationsfonds. Bei dieſen Fonds 

zeigt ſich die Imparität ebenfalls. Obgleich die katholiſchen Geiſt⸗ 
lichen ebenſowohl wie die evangeliſchen die Steuerfreiheit genoſſen 
hatten, fo nehmen doch an der Acciſe-Bonification ausſchließ⸗ 
lich evangeliſche Geiſtliche Theil; nur der für Lehrer und Schu⸗ 
len beſtimmte Theil kann auch katholiſchen — 

zufallen. | 
ec) Nach Verſicherung der Eommiſſton iſt noch eine, unn 

einem anderen Titel verrechnete Summe von 31,109 Thlr. eine 
Steuervergütung. 

d) Endlich weiſt die Nachweiſung M. einen extraordinären 
Unterſtützungsfonds für Schulen in den kleinen Städten des Regie⸗ 
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rungsbezirkes Königsberg zum Betrage von 492 Thle. nach, der 
aus den kleinſtädtiſchen Trankſteuergefällen gebildet und durch 
Allerhöchſte Cabinetsordre vom 16. October 1817 für Schulen 

in den kleinen Städten des Regierungsbezirkes Königsberg be⸗ 
ſtimmt iſt. 

Nr. 30. Zur Berbeſeeng der äußeren Lage der Geiſtlichen 

beider Confeſſionen am linken Rheinufer 948 Thlr. 4 Sgr. 10 Pf. 

Dieſe geringe Summe ſcheint uns der zur Dispoſition des 

Miniſters verbleibende Theil der zu dieſem Zwecke überhaupt aus⸗ 

geſetzten 30,000 Thlr. zu ſein. Der Fonds ſelbſt iſt äußerſt 

ungleichmäßig vertheilt; während z. B. 107 evangeliſche Prediger 

im Regierungsbezirke Coblenz aus demſelben über 5,500 Thlr. 

beziehen, haben 241 katholiſche Pfarrer nur etwa 6,300 Thlr. 

zu beziehen; noch greller iſt die Vertheilung im Regierungsbezirke 

Trier; etwa 50 proteſtantiſche Prediger beziehen aus demſelben 

1,711 Thlr., etwa 400 katholiſche Pfarrer nur 1,624 Thlr. 
Nr. 31. Zu Unterſtützungen für arme Prediger- und Schul⸗ 

lehrer⸗Wittwen u. dgl. 2,767 Thlr. | 
Nr. 37. Zu Penſionen für Prediger- und Lehrer⸗-Wittwen 

10,000 Thlr. 

i Nr. 32. Zur Verbeſſerung des Elementar- Unterrichtsweſen 
6,788 Thlr. 

Nr. 33. Für Penſionate bei dem Similar im rauhen Hauſe 
zu Horn bei Hamburg 2,040 Thlr. 

Nr. 38. Zu Patronatsbauten 76,430 Thlr. als Dispoſi⸗ 
tionsfonds des Miniſters. 

Man könnte geneigt ſein, dieſen letzteren Fonds als auf einer 
rechtlichen Verpflichtung beruhend zu bezeichnen, und im Allge⸗ 

meinen trifft es auch zu, wie denn ferner dieſer Fonds nur ſchwer 

nach Confeſſionen getrennt aufgeführt werden kann. Allein auch 

dieſer Fonds repräſentirt die Parität nicht, denn es iſt z. B. ohne 

Ausnahme für die vom Staate neuerrichteten evangeliſchen Ge⸗ 
meinden das Patronat übernommen, ja, es ſind uns Beiſpiele 

erzählt, daß ſchon vor Conſtituirung einer evangeliſchen Gemeinde 
die Regierungen Baukoſten aus dem Patronatbaufonds beſtritten 

haben auf die Vorausſetzung hin, daß, wenn einmal die evange⸗ 
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liſche Pfarrei errichtet worden, dann doch der Staat das Fan 

übernehmen werde. 

Es wird unſeren Leſern nicht ſchwer ſein, aus dieſer Wi 

nach Confeſſionen getrennten Summe die Ergänzungs⸗Summe für 

die unter den Cultus koſten dem evangeliſchen Religionstheil angeb⸗ 

lich vorenthaltene Hälfte zuſammenzuſtellen. Wir werden indeſſen 

hierauf noch zurückkommen. | “ 79759 

Das Budget kommt unter 

b) auf die Ausgaben für den katholiſchen Cultus und zwar 

zunächſt 
an Zuſchuß zur Ausſtattung der Bisthümer und der z den⸗ 

ſelben gehörigen Inſtitute 346,346 Thlr. mit einer Summe von 
144,554 Thlr. vor der Linie. 

Dieſe letztere Summe iſt die in der Nachweiſung C. zuſam⸗ 
mengeſtellte eigene Einnahme = 

vom Grundeigenthum, 

vom Capitalvermögen, 
von Berechtigungen, 

ſonſtige Einnahme aus Stiftungen und anderen Fonds, 

nicht aber der „Zuſchuß aus Staatsfonds.“ 

Es gewährt in der That einen eigenthümlichen Eindruck, hier 

die katholiſchen Erzbiſchöfe und Biſchöfe, den Erzbiſchof von Cöln, 

die Bifchöfe von Trier, Münſter, Paderborn, Ermeland, Culm 

ꝛc., deren Vorgänger Land und Leute regierten und deren Länder 

die preußiſche Regierung an ſich genommen hat, hier noch mit 

einem „Staatszuſchuß“ aufgeführt zu ſehen, ebenſo wie die 

„evangeliſchen Conſiſtorien.“ Der Unterſchied fühlt ſich zwar 

augenblicklich heraus, denn wir glauben nicht, daß ſelbſt der 

Miniſter Raumer im Ernſte die Dotation der Conſiſtorien mit der 

Dotation der biſchöflichen Stühle in Parallele ſtellt; dort: Biſchöfe, 

die freiwillig ihre Macht und Beſitzungen dem Landesherrn auf⸗ 

trugen, froh neben Weibern noch einen Staatsgehalt zu empfangen; 

hier Biſchöfe, denen die Revolution ihre Güter genommen und 

denen man nun die vertragsmäßig zu gebende Dotation als Staats⸗ 

gehalt anrechne. 
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Wir wollen zur Vergleichung zwiſchen Sonſt und Jetzt nur 
einige Zahlen anführen: 

Unter 7. ſind für das Bisthum Paderborn und zwar für den 

biſchöflichen Stuhl, das Seminar, die Emeriten- und die Demeriten⸗ 

Anſtalt, das Domcapitel und die Dompfarrkirche als Zuſchuß 

aus dem Staatsfonds ausgeworfen . 36,743 Thlr. 

Nach dem Etat von 1804/5 betrug aber die 

Einnahme allein des Domeapitels in Pader— 

born, alſo nur eines dieſer ſechs Stiftungen | 

in Gerd. 36,431 Thlr. 
in Naturalien un won. 26,732 9% 

find 637183 Thlr. 

Weitere Vergleichungen ſind in der als Anhang dieſen Blättern 
beigedruckten Rede des Abgeordneten Rhoden angeführt. 

Wir gehen weiter in den Zahlen. 

Das Budget für 1849 führt ſodann unter d. noch auf: an 

Beſoldungen und Zuſchüſſen für Pfarrer und Kirchen diejenigen 

373,119 Thlr., welche bereits oben ſpeeifizirt ſind. Wir weiſen 

nochmals darauf hin, daß in keinem altevangeliſchen Landestheile die 

evangeliſche Kirche in der ungünſtigen Lage iſt, aus der Staats- 

caffe 55.225 Thlr. an Beſoldungen und Zuſchüſſen für ihren 
Cultus empfangen zu müſſen, wie in dem altkatholiſchen Re⸗ 

gierungsbezirke Trier die katholiſche Kirche; daß dagegen in keinem 

altevangeliſchen Landestheile die katholiſche Kirche in der glückli— 

chen Lage iſt, aus Staatscaſſen 11,583 Thlr. für ihre vom 

Staate errichteten kirchlichen Anſtalten zu empfangen, wie die 

evangeliſche in dem Regierungsbezirke Trier. 

Man muß nun nicht glauben, daß die aus dem Budget 

erſichtlichen Geldbewilligungen aus Staatscaſſen für meiſt neu 

errichtete evangeliſche Pfarreien in den katholiſchen Landesthei— 
len das Einzige ſeien, was hierfür Seitens des Staates gegeben iſt. 

Das wäre ein überaus großer Irrthum. So wenig die Com- 
petenz des vom Staate errichteten evangeliſchen Bisthums in 

Jeruſalem aus dem Budget hervorgeht, weil die Regierung 

daſſelbe mit Capital dotirt hat, ſo wenig ſind die bedeuten⸗ 

den Zuwendungen von Kirchen, Gebäuden, Grundſtücken und 
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Capitalien aus dem Budget erſichtlich, mit welchen, und zwar 
mit Grundſtücken zumeiſt in den Provinzen Poſen und Preußen, 
mit Kirchen und Gebäuden in den Provinzen Schleſien und 

Weſtphalen und mit Capitalien in allen Provinzen die Pfarreien 
ausgeſtattet ſind. 

Mit derſelben Gewißheit, mit welcher wir ſagen können, daß 
unſere Regierung den Antrag: neben dem evangeliſchen Bisthum 
in Jeruſalem auch nur eine katholiſche Pfarrei daſelbſt für die 

Katholiken aus dem Zollvereine zu errichten, — wir denken hier⸗ 

bei an die Evangeliſchen aus dem Zollvereine in der Moldau und 

Walachei, für welche unſere Regierung ſorgt — zurückweiſen 

würde, mit derſelben Gewißheit können wir verſichern, daß 
unſere Regierung in den altproteſtantiſchen Landestheilen aus 

reiner Gnade keine katholiſche Pfarrei errichtet und mit Aae 

ſtücken, Gebäuden und Capitalien dotirt hat. 

Den Ausgaben für den Cultus folgen: 

3) die Ausgaben für den öffentlichen Unterricht 0 zwar: 

a) für die Provinzial ⸗Schulcollegien, an Gehalten ur 

Bureaubedürfniſſen 49,990 Thlr. 
Die Nachweiſung F. ſpecifizirt dieſe Ausgaben und nach 0 

ſelben ſind vierzehn Provinzial⸗Schulräthe und ein Anwahunge- 
rath im preußiſchen Staate angeſtellt. 

Nach dem neueſten Handbuche für den preußischen Staat ſud 
unter dieſen vierzehn Schulräthen nur vier (in Königsberg, 
Breslau, Münſter und Koblenz); katholiſch, in Poſen iſt zur 
Zeit die Stelle des katholiſchen Schulrathes nicht beſetzt. 

b) Für die Univerſitäten, außer einer eigenen Einnahme von 

200,284 Thlrn. aus Staatscaſſen 481,592 Thlr. und noch außer⸗ 

dem für wiſſenſchaftliche Prüfungs⸗Commiſſionen 6,470 Thlr. 
Im preußiſchen Staate ſind ſechs Univerſitäten: Berlin, 

Bonn, Breslau, Halle, Königsberg, Greifswalde, und die Aka⸗ 
demie in Münſter; es iſt alſo, wenn wir die letztere einer Uni⸗ 
verſität gleichſtellen wollen, mit Ausnahme der Provinz Poſen, 
für jene Ara eine akademiſche Aran, e 

e 

Provinz, Posen, keine Anſtalt dieſer Art, 5 zweite, Weſt⸗ 
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phalen, nur zwei Facultäten, mithin nur eine vorherrſchend 

katholiſche Provinz eine Univerſität hat, während für jede er 

teſtantiſche Provinz eine Univerſität dotirt iſt. 

Noch ſchärfer tritt die Imparität dadurch hervor, daß jede 
Univerſität eine evangeliſch⸗theologiſche Facultät, nur zwei aber, 
Bonn und Breslau, eine katholiſch-theologiſche Facultät haben. 

Aus Staatsfonds beziehen an Zuſchüſſen: 

Baln „ 170,869 lr, 

Bonn 101,350 „ 
Bres lan 79,968 „ 

a eee 

Königsberg. 72,610 „ 

Greifswalde 1,200 „ 

| Münſter 1250 

Es fällt ſchon auf, daß die Anſtalten, welche nicht rein 

katholiſch ſind, noch nicht die Hälfte der Zuſchüſſe beziehen, welche 

die rein proteſtantiſchen Anſtalten beziehen; nehme man alſo an, 

daß auf den paritätiſchen Anſtalten / für die katholiſchen Zwecke 

beſtimmt iſt, dann wäre dieſen noch nicht / der Staatszuſchüſſe 

gewidmet. Sehen wir nun aber auf die wirkliche Verwendung, 
auf die Schriften darüber, welche namentlich in Betreff der Uni⸗ 

verſität Breslau bekannt gemacht ſind, dann tritt die Imparität 

auf das Grellſte hervor. 

Der Commiſſionsbericht geht über dieſen Punkt mit einer 

Wendung weg, die ſo zart iſt, daß ſie ſich nicht anders als 

wörtlich wiedergeben läßt: „Zu 3. Breslau, fand ſich nichts zu 
erinnern, da die Commiſſion die zuverſichtliche Erwartung hegt, 

daß der katholiſch-theologiſchen Facultät, für welche der Etat 

gegenwärtig — — 3,550 Thlr. ausſetzt, eigenthümlich ge⸗ 

hörende Peculium von 5,000 Thlrn. (1) werde in allen 

Fällen nur zu ihrem Zwecke verwendet werden!“ 

Aus Stiftungs- und anderen Fonds beziehen die Univerſitäten 

Berlin und Breslau nichts; 

Königsberg 40 Thlr. 

„ 50 0 

Greifswalde b ie 56 „ 
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Münſter 12,323 Thlr. 
a Häller wegn aud ann. etre en um 

An Zinſen von Capitalien, Revenuen von Grundstücken be⸗ 
ziehen Berlin und Münſter nichts; 

ET 134 Thlr. 

PPP 
e .......  OMUS um 

6 PRRARBERE 

Greifswalde.. . - - 57,033 „ 

Am meiften aus Stiftungen dotirt ift demnach Münſter, denn 
es bezieht aus Stiftungen zehnmal ſo viel als vom Staate. 

Indeſſen iſt dieſes nicht Alles. Die Zuſammenſtellungen, welche 

der Nachweiſung G. (vergl. oben) beiliegen, ergeben, daß auch andere 

für katholiſche Zwecke errichtete Anſtalten ſich aus eigenen 

Mitteln erhalten müſſen, oder aus ſolchen Staatsfonds, welche 

bei der Säculariſation ausdrücklich zu katholiſchen Zwecken aus⸗ 

geſetzt wurden. So bezieht z. B. das Lyceum Hoſeanum in 

Braunsberg aus eigenen Mitteln gegen 4,000 Thlr. und dahin 
iſt nicht gerechnet ein Zuſchuß von 2,140 Thlrn. aus dem weſt⸗ 

preußiſchen Säeulariſationsfonds; — Braunsberg liegt in Oſt⸗ 
preußen; — es iſt dagegen dahin gerechnet ein Zuſchuß von 

3,968 Thlr. aus der katholiſchen Rate des Neuzeller Fonds. 

Wir dürfen die Geſchichte des Neuzeller Fonds) als bekannt 

vorausſetzen. Das Stift Neuzell, in den von Sachſen an Preu⸗ 

ßen abgetretenen Landestheilen belegen, wurde behandelt wie die 

Klöſter in der Schweiz; es wurde aufgehoben, ungeachtet durch 

Art. 16. des zwiſchen den Königen von Preußen und von Sachſen 

am 18. Mai 1815 abgeſchloſſenen Staatsvertrages fein Beſtand ga⸗ 

rantirt war, während die neben demſelben an Preußen gelang⸗ 

ten proteſtantiſchen Stiftungen beſtehen blieben. Der König 

indeſſen verſchmähte es, die Revenuen dieſer Abtei zu den Staats⸗ 

caffen einzuziehen; er errichtete daher in dem katholiſchen 

Stift ein proteſtantiſches Schullehrer-Seminar, überwies 

1) Das fürſtliche Stift und Kloſter Neuzell. Regensburg. 1840. 
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eine katholiſche Kirche dem proteſtantiſchen Gottesdienſte und be⸗ 

ſtimmte die Hälfte der Revenuen für proteſtantiſche Unter⸗ 

richtszwecke. Dieſer Hälfte haben wir oben bereits gedacht; 

ſie wird zu Gnadenbewilligungen aller Art verwendet. 

Hier finden wir nun die katholiſche Hälfte; ſie iſt aber nicht 
wie die proteſtantiſche Hälfte zu Gnadenbewilligungen, z. B. zur 

Unterſtützung armer Schullehrer, zur Errichtung evangeliſcher 

Schulen in katholiſchen Landestheilen ) u. dgl., ſondern ſie iſt 

beſtimmt, um höhere Lehranftalten für katholiſche Zwecke zu do— 

tiren. Im umgekehrten Falle, für proteſtantiſche Lehranſtalten 

ſtand die Staatscaſſe zur Dispoſition, wie unter Anderem die be= 

deutende Dotation der Univerſität Berlin ergibt. Konnte man 

denn nicht wenigſtens, wenn man paritätiſch verfahren wollte, 

entweder für Berlin auch evangeliſche Stiftungen, 
oder zur Dotation von Braunsberg Fonds der Staats⸗ 

caſſe 

verwenden, 

oder die katholiſche Rate des Neuzeller Fonds che 

verwenden wie die evangeliſche, — 

ſobald man den Gewiſſens-Skrupel darüber beſeitigt hatte, 

daß Neuzell im Normaljahre katholiſch geblieben und als katho⸗ 

liſches Stift an Preußen gekommen war? 

Wir finden weiter in dieſer Nachweiſung, daß man, um ein 

Convictorium für Studirende der katholiſchen Theologie in Bonn 

zu errichten, aus dem Fonds des erzbiſchöflichen Seminars in 

Cöln 4,000 Thlr. abzweigte. 

Dieſe Thatſachen ſind Ausflüſſe eines preußiſchen Verwal⸗ 

tungsgrundſatzes, der aus ähnlichen Thatſachen zu erkennen ſich 

dem Beobachter fo oft Gelegenheit darbietet, den hier auszuſpre— 

chen wir daher nicht Anſtand nehmen; er lautet: 

für die proteſtantiſche Kirche und deren Ausbreitung muß 

die Staatscaſſe immer offen ſtehen, und zu dieſem edlen 

Zwecke iſt auch das Mittel erlaubt, ſich ſolcher Geldmittel 

und Grundſtücke zu bedienen, welche als katholiſche, nach 

1) Die preußiſchen Provinzialblätter. 

Zum Budget des Miniſteriums. 3 
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Gottes Verhängniß, der preußiſchen Regierung anvertraut 

ſind. 

d) Zu Stipendien für Studirende, ſoweit ſolche unmittelbar | 

aus Staatsfonds erfolgen, find, wie bereits oben erwähnt, 9,492 

Thlr. ausgeworfen. Unter dieſer Summe befinden ſich 3,050 

Thlr. 24 Sgr. 7 Pf. für den Regierungsbezirk Poſen, und 

man kann danach als gewiß annehmen, daß dieſe Ausgabe nicht 
ein Act der Schenkung aus Staatscaſſen für katholiſche Zwecke 

iſt; entweder iſt dieſes eine Verpflichtung aus Stiftungen für 

katholiſche Zwecke, oder es iſt eine Ausgabe für proteſtantiſche 

Zwecke, oder es trifft Beides zuammen. Wir glauben den 155 

ſammenhang zu errathen: 

aus dem katholiſchen Säculariſationsfonds ſollen 2,600 Tolr. 

für Stipendien bezahlt werden, die aber ſchwerlich katholi⸗ 

ſche Studirende beziehen; ausdrücklich für Studirende der 

evangeliſchen Theologie iſt der Reſt ausgeſetzt, ob aber 

aus katholiſchen oder aus Siaatefonde; wollen wir nicht 
unterfuchen. 

Aehnlich mag es fein mit der Summe von 1,233 Thlr. 10 
Sgr. vom Regierungsbezirke Bromberg, welche aus dem Gneſener 
Stipendienfonds, alſo aus katholiſchen Stiftungen herrühren. 

Dagegen ſind 3,000 Rthlr. (Regierungsbezirk Königsberg) 

für junge Leute lithauiſchen Stammes allem Anſcheine nach eine 

Staatszuwendung, an welcher ſchwerlich katholiſche Studirende 

Theil nehmen. Die katholiſchen Bisthümer find überhaupt leider 

ſehr vernachläßigt, ſowohl was die Kirche als was den Unter⸗ 

terricht betrifft. 

e) Für Akademieen, Bibliotheken, literariſche, Muſik⸗ und 

Kunſtinſtitute, ſo wie für wiſſenſchaftliche Vereine und Zwecke 
find, neben der eigenen Einnahme von 7,095 Thlr. aus Staats⸗ 

caſſen ausgeſetzt 178,460 Thlr. 

Die Summe iſt faſt ganz für Berlin: 
für die dortige Akademie der Wiſſenſchaften 20,743 Thlr. 

für die dortige Akademie der Künſe . 33,916 „ 
für das dortige Kunſtmuſeum + . 44,290 „ 

für die dortige Bibliothek. 25,080 „ 
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für die Gärtnerlehranſtalt. 1520 Thlr. 

zur Unterhaltung der Gebäude ber. vers 

ſchiedenen Anſtalten dieſer Art in Berlin. 5,250 „ 

und außerdem noch zehn Ausgabepoſten für 

Berlin, aus denen wir nur hervorheben: 

für das Muſikinſtitut der Domkirche. 8,536 „ 

zur Verbeſſerung der Kirchenmuſik. 2,297 „ 

für den Hiſtoriographen der Brandenburgi⸗ 

ſchen Geſchichte und des Preußiſchen 

When, — 8 600 „ 

f) Für Taubſtummen⸗ und Blindenanſtalten, 

eigene Einnahme: Staatsausgabe: 

3,243 Thlr. 14,278 Thlr. 

A 

g) für Gymnaſien und Real⸗ 
ſchulen E 495,914 u 281,196 7) 

h) für Schullehrer-Semina= 

e 122.093... 

Wir fallen dieſe verſchiedenen Ausgabepoſten zuſammen, its 

dem wir unſere Darſtellung zu umfangreich machen würden, wenn 

wir hier in die Speeialien eingehen wollten. Daher nur einzelne 

Bemerkungen. 

Unter den Taubſtummen und Blindenanſtalten, deren der 

Staat acht zählt, ſind die beiden in Berlin am reichſten dotirt. 
In confeſſioneller Hinſicht iſt von dem Blinden⸗Inſtitut in Berlin 
vor einigen Jahren bekannt geworden, daß ein katholiſches Kind 

aus Erfurt, welches der Gnade der Königin die Aufnahme in 

das Inſtitut verdankte, nach wenigen Monaten zurückgenommen 

werden mußte, weil ſich der Geiſt der Anſtalt mit der Ver⸗ 

pflegung eines unglücklichen blinden ais Kindes nicht 

vereinigen ließ. 

| Unter den 97 unterſtützten Gppmgaßf ien find. 66 evangeliſche, 

27 katholiſche, 4 gemiſchte; 37 Gymnaſien, worunter 4 katho⸗ 

liſche, ſind nicht aufgeführt, weil ſie eine unmittelbare Einnahme 

aus der Staatscaſſe nicht beziehen. 

Von den 97 Gymnaſien beziehen aus Staatsfonds: 

14 in Preußen 656,000 Thlr. 
i 35 
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9 in Poſenn 48,000 Thlr. 

4 „ Pommenene 9 

16 % Schefenngngn 30000 

13 „ Brandenbug . . 50,000 „ 

%%%! 8 ergdggo 
11 „ Weſtphalen 13,000 „ 
13 „ der Rheinprovinz 32,000 „ 

Der Bericht der Budget⸗Commiſſion macht indeſſen ſchon auf⸗ 

merkſam auf die ganz willkürliche Bemeſſung der als Staatszu⸗ 
ſchuß aufgeführten Summen. Z. B. bei dem (katholiſchen) Gym⸗ 

naſium in Braunsberg figurirt als „Staatszuſchuß“ ein Jahres 

betrag von 5,578 Thlr., der gar nicht Staatszuſchuß, fondern 

eigenes Vermögen der Anſtalt iſt; theils iſt die Summe Ent⸗ 

ſchädigung für früher eingezogene Ländereien, theils die Ein⸗ 

nahme aus ſechs zu Gunſten des Gymnaſiums eingezogenen Cano⸗ 

nicaten. 

Ebenſo iſt durchaus mit Unrecht noch in dem Etat für 1851 

Zuſammenſtellung J. (S. 302.) ein Jahresbetrag von 5,328 
Thlrn. als „Staatszuſchuß“ für das Gymnaſium zu Düſſeldorf 

aufgeführt. Das Gymnaſium zu Düſſeldorf bezieht ſeinen ganzen 

Bedarf mit 8,450 Thlrn. aus dem bergiſchen Schulfonds, wie 

die Nachweiſung M. zum Etat für 1851 (S. 337.) unter Co⸗ 

lume 13. richtig angibt. Der bergiſche Schulfonds erhält nun 

ſeinerſeits als abgeſonderte Stiftung allerdings eine Jahresſumme 

zu dem oben angegebenen Betrage von 5,328 Thlrn. aus der 

Staatscaſſe, allein dies iſt kein Staatszuſchuß, wie Columne 6. der 

letztbezogenen Nachweiſung M. vorgibt, ſondern eine Rente, 
deren Zahlung dem Staate vermöge einer dinglichen Verpflichtung 

obliegt. Der bergiſche Schulfonds iſt nämlich zuſammengeſetzt 

aus den Gütern des ehemaligen Jeſuiten-Collegiums zu Düſſel⸗ 

dorf und den Vermögensbeſtandtheilen mehrerer Klöſter, welche 

ſtiftungsmäßig vom Landesherrn, dem Kurfürſten von Pfalz⸗ 

Bayern, ganz im Einklange mit den Beſtimmungen des Reichs⸗ 

deputations⸗Hauptſchluſſes vom 25. Februar 1803, jenem „Schul⸗ 

fonds der Jeſuitengüter übereignet worden ſind. Dem Jeſuiten⸗ 

Collegium waren nun mehrere Klöſter, deren Vermögen nicht 
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dem Fonds übereignet wurden, zins⸗ oder rentpflichtig: in dieſe 

Verpflichtung ſuccedirte der Fiscus als Beſitzer der Güter der 

gedachten Klöſter. Sodann wurden von dem zu den Domainen 

eingezogenen, und zur Uebereignung an den Schulfonds der 

Jeſuitengüter beſtimmten Vermögen der bezüglichen Klöſter mehrere 

Beſtandtheile nicht mit überwieſen, dagegen übernahm aber der 

Staat, den damaligen Revenuenbetrag dieſer Vermögensſtücke 

alljährlich an den Fonds abzuführen. Was die Staatscaſſe auf 

ſolche doppelte Art dem Fonds rechtlich verſchuldet, macht die 

im Etat bald als Zuſchuß aus Staatsfonds für das Gymnaſium, 

bald als Staatszuſchuß für den bergiſchen Schulfonds figurirende 

Jahresſumme von 5,328 Thlrn. aus. 

Aehnliches kommt auch bei anderen, auch bei M pee 

Gymnaſien vor; es läßt ſich alſo gar nicht überſehen, was bei 

den einzelnen Anſtalten wirklicher, eigentlicher Staatszuſchuß iſt. 
Mit Rückſicht hierauf machte die Commiſſion den Antrag, 

daß künftig die erſte Colonne (vergl. oben Nachweiſung J.) in 

zwei geſchieden werde, inwiefern nämlich die Einnahme entwe⸗ 

der aus Verpflichtungen oder aus Bewilligung des Staa⸗ 

tes fließt. 

Dieſem Antrage iſt denn auch in dem Etat für 1851 formell 

entfprochen worden, da die jenem Etat beigegebene Nachweiſung J. 

die gedachte Colonnen⸗Scheidung wirklich darbietet; aber man 

ſehe näher zu, mit welchem wirklichen Erfolge! Während bei 

den evangeliſchen Gymnaſien, was dieſen die Staatscaſſe ver⸗ 

pflichtungsmäßig gewähren muß, ziemlich fleißig ausgeſchieden 

iſt, findet ſich ein Gleiches unter den katholiſchen Gymnaſien nur 

bei einem einzigen, nämlich bei dem Gymnaſium zu Arnsberg 

berückſichtigt. Namentlich iſt auch bei den oben nur beiſpiels⸗ 

weiſe angeführten Gymnaſien zu Braunsberg und Düſſeldorf 

die Colonne „vermöge rechtlicher Verpflichtung“ ganz leer gelaſſen, 

und ſind daneben die gedachten Renten von 5,578 und reſp. 

5,328 Thlr., zu deren Abführung an die beiden Gymnaſien der 

Staat offenbar verpflichtet iſt, noch fortwährend als bloſe 

Staatszuſchüſſe, oder vielmehr jetzt ſogar als een 

vorgetragen. 
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Wir finden nun unter den Gymnaſien einige als evangeliſch, 

andere als gemiſcht aufgeführt, die nach allen geſchichtlichen 

Nachrichten katholiſche fein müßten, oder als katholiſch aufgeführt, 

die in der That micht katholiſch find, 

So iſt z. B. das Gymnaſium in Bromberg als katholisches 

bezeichnet, was auch richtig wäre, da die Jeſuiten das Gym⸗ 

naſium geleitet haben; es wird uns aber verſichert, daß dieſes 

Gymnaſtium jetzt proteſtantiſch ſei, indem die Regierung vor etwa 

20 Jahren ſeinen Glauben gewechſelt habe. 

Das Gymnaſium in Wetzlar ſoll großen Theils aus Jeſuiten⸗ 

oder anderen katholiſchen Kirchenfonds ſein Daſein friſten, und 

auch in der That aus einem urſprünglich katholiſchen oder min⸗ 

deſtens gemiſchten ohne rechtlichen Grund in ein ausſchließlich 

evangeliſches umgewandelt worden ſein. 

Das katholiſche Marien⸗Gymnaſium in Poſen iſt mit Schü⸗ 

lern ſo überfüllt, daß die Regierung die Aufnahme auf eine 

gewiſſe Zahl Schüler beſchränken mußte; die übrigen mußten 

dann das dortige proteſtantiſche Gymnaſium beſuchen. 

Das Gymnaſium in Erfurt, angeblich gemiſcht, ſoll nur 

einen katholiſchen Lehrer, den Religionslehrer nämlich, haben. 

Das Gymnaſium in Groß⸗Glogau iſt in der Nachweiſung 

als evangeliſches aufgeführt; es ſoll aber ein katholiſches ſein. 

In Groß ⸗Glogau beſtehen in der That zwei Gymnaſien, ein 

katholiſches und ein proteſtantiſches, ob nun, nachdem erklärt 

worden: die Bezeichnung im Budget ſei eine irrthümliche, doch 

wirklich das begnadigte W um das e iſt, muß da⸗ 

hin geſtellt bleiben. 

Aus dieſen Bemerkungen und aus den mitgetheilten Zahlen 

geht ſchon hervor, wie wenig auch bei dieſen Anſtalten in Be⸗ 

treff der Zuſchüſſe aus Staatsfonds die Parität gehandhabt iſt. 

Am Au allendſten erſcheint die Zurückſetzung der katholiſchen An⸗ 

ſtalten gegen die evangeliſchen — wenn man vorausſetzt, daß 

die Rubrik „Zuſchüſſe aus Staatsfonds“ richtig nur freiwillige 
Zuſchüſſe und nicht etwa Stiftungsgelder enthält — in der 

Rheinprovinz: hier beziehen an Staatszuſchuß: 
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evangeliſche Gyinnaften, katholiſche Gymnaſten. 

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. 

%%% ee — — 
VVV — — 
r a 1,000 — 
Cleve RN; + * > + + . * 5 ‚038 TE 2 N — — 

Rede 1000 - AN 
; 221 „„ 
Be ee, ͤ ( — — 
Düffeldorf . u — — — 5,328 — 
Cöln (Carmeliter⸗ Spmnaf fin 1 — — — — 
Münſterei fel — — — 1,575 — 
Saarbrücken 1,8500 u — — 
%% %%% 2487 15 
777 Vd 15450 — 

22,26 1 3 11,840 15. 
Berückſichtigt man ſodann aber, daß die obige Vorausſetzung 

nicht zutrifft, daß namentlich die 5,328 Thlr. des Gymnaſiums 
zu Düſſeldorf nach dem Obigen kein eigentlicher Staatszuſchuß, 
ſondern eine auf rechtlicher Verpflichtung beruhende Staats paſſiv⸗ 
rente darſtellen — ein Umſtand, der theilweiſe wahrſcheinlich auch 

bei den übrigen katholiſchen Anſtalten, z. B. bei denen von Mün⸗ 
ſtereifel und Düren Platz greifen mag — ſo ſtellt ſich das Miß⸗ 
verhältniß noch auffälliger dahin heraus, daß in der weit über⸗ 
wiegend katholiſchen Rheinprovinz die evangeliſchen Gymnaſien 

22,267 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf. und die katholiſchen nur 6,412 Thlr. 
15 Sgr. jährlich an Bedürfniß⸗Zuſchuß aus Staatsfonds erhalten. 

In der Provinz Weſtpreußen beſtanden im Jahre 1807 

(Holſche, Geographie und Statiſtik. Berlin 1807.): 

Profeſſoren und Lehrer 

als Pe das Gymnaſium in Altſchottland . 10 
in Braunsberg 
in Röſſel 
in Graudenz 
in Bromberg. 
in Crone 
in Conitz 3 
in Culm. 

S K = > 00 
+ 
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Profeſſoren und Lehrer 

als proteſtantiſche: in Danzig 7 
C 

. ˙ - ˙·˙ 

i 27. 

Vergleichen wir hiermit die jetzigen Gymnaſien, ſo fehlen 

drei katholiſche Gymnaſien: 

Altſchottland, | 

Graudenz und N 

Bromberg, das wie oben angeführt el etwa zehn Jah⸗ 

ö ren ſeine Religion gewechſelt hat; 

es ſind dagegen hinzugetreten drei evangeliſche Gymnaſie en: 

Hohenſtein, 

Marienwerder, 

Bromberg. 

Wir übergehen die Verhältniſſe in Schleſien, wo von 16 

unterſtützten Gymnaſien 5, und von 6 nicht unterſtützten 4, im 

Ganzen alſo unter 22 Gymnaſien nur 9 katholiſche ſind, und kom⸗ 

men nun zu den Schullehrer-Seminarien, deren das Bud⸗ 

get 41 aufzählt mit einer Einnahme aus eigenem Vermögen von 
44,547 Thlr. und einem Zuſchuß aus Staats⸗Fonds von 112,093 

Thlr. Von dieſen 41 Seminarien ſind 29 evangeliſch und nur 

12 katholiſch. Wir heben hier hervor, daß für das e van⸗ 

geliſche Schullehrer-Seminar in Bromberg 1,090 Thlr. aus 

Stiftungsfonds aufgeführt ſind, auf welche wir weiter unten 

zurückkommen werden. Das e vangeliſche Schullehrer-Seminar 
und Waiſenhaus, das die Regierung in den Gebäuden des katho⸗ 

liſchen Kloſters Neuzell errichtet hat, wird mit folgender Dota⸗ 

tion aufgeführt: 
Thlr. Sgr. Pf. 

Aus Stagts fonds „ —. — 
Aus eigenem Vermögen 110 22 6 
Aus eigenem Erwerbe 2,750 — — 

Aus Stiftungs- und anderen Fonds 1,735 — — 

11915 22 6. 
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Wir glauben in der Annahme nicht zu irren, daß dieſe ganze 

Dotation aus den katholiſchen Fonds des Stiftes Neuzell 

herrührt, weil über dieſelben auf Höhe von 15,770 Thlr. für 
evangeliſche Schulen und Schulzwecke in dem Regierungsbe⸗ 

zirke Frankfurt disponirt iſt. 

Das Budget führt unter 
i) für Waiſenhäuſer und andere Wohlthätigkeits-Anſtalten 

65,219 Thlr. aus Staatsfonds auf. Die Hauptpoſt, nämlich 

27,438 Thlr. iſt für Berlin, die zweite, nämlich 19,000 Thlr. 

für den Regierungsbezirk Merſeburg beſtimmt; anſcheinend bezieht 

letztere die Frankiſche Stiftung in Halle, während die Ausgaben 

für die Waiſenhäuſer in Langendorf, Merſeburg und Zeitz, welche 

Preußen von Sachſen überkommen und ſtiftungsgetreu erhalten 

hat, auf andere Titel übertragen ſind. 

k) Für das Elementarunterrichtsweſen ſind 196,303 Thlr. 

ausgeſetzt, die in der Specialnachweiſung als Beſoldungen und 

Zuſchüſſe für Elementarlehrer und Schulen aufgeführt ſtehen. 

Die größte Summe bezieht der Regierungsbezirk Poſen, näm⸗ 

lich 27,235 Thlr.; durch eine Cabinetsordre ſind über 21,000 Thlr. 

zur Förderung des Unterrichtsweſens und zwar für beide Con⸗ 

feſſionen ausgeſetzt; woher das Geld genommen und wie es ver⸗ 

theilt iſt, wollen wir hier übergehen. 
Nach dieſem bezieht die größte Summe, nämlich 18,594 Thlr. 

der Regierungsbezirk Potsdam; dann Königsberg mit 16,239 Thlr. 

Um in dem Regierungsbezirke Königsberg, zu welchem das 

Bisthum Ermeland gehört, das katholiſche Schulweſen zu 

heben, find aus dem Gehalte des Fürſtbiſchofs 800 Thlr. abge⸗ 

zweigt; für das evangeliſche Unterrichtsweſen gibt der Staat 

bedeutende Zuſchüſſe. 

An vierter Stelle ſteht der Regierungsbezirk Münſter mit 

13,474 Thlr.; dieſes geht aber nicht, wenigſtens nicht ganz, 

aus der Liberalität des Staates hervor, ſondern es werden in 

dieſem Regierungsbezirke zur Hebung des Schulweſens bedeutende 

Zuſchläge zu dem Betrage von 10,000 Thlr. mit der Grund⸗ 

ſteuer erhoben, ſo daß alſo der Regierungsbezirk Münſter gegen 

andere Regierungsbezirke, für welche der Staat die Ausgaben für 
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dieſen Zweck aus allgemeinem Staatsfonds hergibt, benachtheiligt 

iſt. Die Central-Budgetcommiſſion ſpricht zwar die Ueberzeu⸗ 

zung aus, daß alle Bewilligungen auf rechtlichen Verbindlichkeiten 

beruhen. Wir können aber Rückſichts der vorbezeichneten Steuer⸗ 

zuſchläge nicht zugeben, daß deren Verwendung zu Schulzwecken 

unter die Kategorie der Bewilligungen aus der Staatscaſſe 

gehöre. Eine ähnliche exceptionelle Leiſtung lag den Bewohnern 
des ehemaligen Roer-Departements ob; dieſe mußten für die 
Beſoldung von Thierärzten gegen 1,000 Thlr. mit der Grund⸗ 
ſteuer aufbringen, während in den anderen Provinzen die Beſol⸗ 

dung der Thierärzte aus Staatsmitteln erfolgt; auf desfallſige 

Reclamationen ſind die Einſaſſen des a. von 

der Abgabe befreit worden, 

Den Ausgaben für den öffentlichen Unterricht folgen 

4) die gemeinſchaftlichen Ausgaben für den Cultus und 
öffentlichen Unterricht, mit einer eigenen Einnahme von 41,057 
Thlr. und einer Ausgabe aus Staatsfonds von 499,869 Thlr. 

Bei den erſten Poſten: 

a) Für die Geiſtlichen und Schulräthe bei den Regierungen 
50,150 Thlr., müſſen wir anerkennen, daß in den letzten Jah⸗ 
ren bei mehreren Regierungen auch katholiſche Schulräthe ange⸗ 

ſtellt ſind, und daß ſich unter den 53 Räthen auch katholiſche 
befinden; daß aber auch hier die Parität nicht beachtet iſt, geht 

daraus hervor, daß, ſo viel wir haben ermitteln können, unter 

dieſen 53 Räthen nur 13 katholiſche find, während nach dem 
Verhältniß der Seelenzahl mindeſtens 20 katholiſch fein müßten. 

b) Zur Verbeſſerung der äußeren Lage des Geiſtlichen⸗ und 
Lehrerſtandes ſind 186,982 Thlr. ausgeſetzt. 

Dieſe Summe zerfällt: 

aa) in den Betrag von 64,950 Thlr. „die Brau⸗ und 

Aceiſe⸗Bonifieation.“ 

bb) 121,084 Thlr. zur Verbeſſerung der äußeren Lage der 

Geiſtlichen und Lehrer als Entſchädigung 1 die früher 

beſtandene Steuerfreiheit. 

ce) 948 Thlr. zur Verbeſſerung der äußeren Lage der Geiſt⸗ 

lichen am linken Rheinufer. 
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Der beiden letzteren Fonds ift ſchon oben erwähnt. 
Die Commiſſion der zweiten Kammer fand bei dieſen Poſten 

zu erinnern, daß ein evangeliſcher Biſchof, der, mehrere Natu⸗ 

rallieferungen abgerechnet, eine Beſoldung von 5,122 Thlr. aus 

der Staatscaſſe bezieht, unter Anderem auch 700 Thlr. aus die⸗ 

ſem Fonds bezog, wenn gleich der Fonds zu Ausgaben an ſo hoch⸗ 

geſtellte evangeliſche Kirchendiener nicht beſtimmt iſt; ferner, daß 

der Director eines Berliner Gymnaſiums in einer Beſoldung 

von 2,500 Thlr. auch 200 Thlr. aus dieſem Titel empfing. 

Nach einer Bemerkung der Commiſſion zu ſchließen, beziehen 

auch noch andere beſſer geſtellte Kirchen- oder Schulbeamte Ges 

haltszulagen aus dieſem Ausgabetitel. Indeſſen läßt ſich aus der 

erprobten Bereitwilligkeit der Regierung, den erſtgedachten Monitis 
durch höhere Zuſchüſſe aus der Staatscaſſe abzuhelfen, folgern, 

daß fie auch der letzteren ungehörigen Verwendung dieſer Aus- 

gabepoſten abhelfen wird. 

Ob die Staatscaſſe aber ſo bereitwillig iſt, ee e 

wegen ungerechter Verwendung katholiſcher Fonds abzuhelfen, 

darüber mögen uns die unten aufzuführenden Fälle belehren. 

Die Ausgabe unter c., Patronatsbaufonds 195,029 Thlr., iſt 

ſchon oben beleuchtet. 

d) Sonſtige hieher gehörige Ausgaben 67,708 Thlr. ſind 

nicht näher ſpeeificirt; über 31,000 Thlr. hiervon ſcheinen nach 

dem Berichte der Commiſſion zu den Steuer- oder Aceiſe-Ver⸗ 

gütungen zu gehören, ſo daß der Vertheilungsmaßſtab für dieſe: 

/ für evangeliſche Geiſtliche ausſchließlich, 

/ für Schullehrer ohne Unterſchied des Glaubensbekenntniſſes, 

ͤfür Schulen in adeligen Orten, 

ein ſehr beliebter zu ſein ſcheint, bei welchem die katholiſchen 

Geiſtlichen leer ausgehen. 

Außer dieſen ordentlichen Ausgaben erſcheinen unter einem 

beſonderen Titel: 

Einmalige und außerordentliche Ausgaben: 

1) Für den Cultus, 

zur Fortſetzung des Dombaues in Köln 50,000 Thlr. 

Dieſe Summe wird unter der Vorausſetzung bewilligt, daß 
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die Privatmildthätigkeit hinter der Staatshilfe nicht we⸗ 

ſentlich zurückbleibe. 

Dagegen wird eine Summe für den Ausbau des Conſtan⸗ 
tiniſchen Palaſtes in Trier, 12,000 Rthlr. zur Kirche für die 

evangeliſche Civil- und Militär⸗Gemeinde nicht an dieſe Be⸗ 

dingung geknüpft. Man könnte ſagen: die Kirche ſoll Militär⸗ 
kirche ſein und für dieſe muß der Staat aus ſeinen Mitteln 
ſorgen. Zugegeben! Allein einmal wird in Trier die alte Ma⸗ 
riminkirche auf Staatskoſten zur Garniſonkirche gleichzeitig mit 

dem Baue des gedachten Palaſtes eingerichtet. Zum Anderen 

finden wir für den Bau einer zweiten katholiſchen Kirche in 

Berlin, die gleichfalls für die Militär- und Civilgemeinde be⸗ 

ſtimmt iſt, nur einen Staatszuſchuß von 10,000 Thlrn.; das Be⸗ 
dürfniß wird hier wie dort anerkannt; in beiden Fällen iſt die 

Kirche für die Militär- und Civilgemeinde beſtimmt; allein bei 

der katholiſchen finden wir abermals die obige Bedingung, 

daß die eigentlichen Baukoſten von den Katholiken aufgebracht 
werden. 

Wir müſſen demnach auch aus dieſen Vorgängen den Grund⸗ 

ſatz abſtrahiren: 

für proteſtantiſche Zwecke ſteht die Staatscaſſe unbedingt 

offen, 

für katholiſche nur unter Clauſeln und Bedingungen. 
Unter dieſe n Titel finden wir noch 

zur Unterſtützung der Elementarlehrer 25,000 Thlr., 

Zuſchuß zum Patronatbaufonds . 50,000 „ 

Der Bericht der Central-Budgetcommiſſion führt ung dann 

zu der Nachweiſung M., eine Zuſammenſtellung der dem Cultus 

und dem öffentlichen Unterricht gewidmeten Stiftungen ent⸗ 

haltend. Der Form, in welcher dieſe Nachweiſung vorgelegt 

wird, iſt ſchon oben gedacht; es iſt dort hervorgehoben worden, 

daß eine Rubrik: „Zuſchuß aus Staatsfonds“ fehlt — ein 

Mangel, dem der Etat für 1851 abgeholfen hat. Die gedachte 

Nachweiſung gewährt uns nun mit einem Male die überraſchend⸗ 

ſten Aufſchlüſſe, wie es denn eigentlich mit den, in den vorer⸗ 
wähnten Zuſammenſtellungen hervorgehobenen Staatszuſchüſſen 
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beſchaffen iſt; fie zeigt ferner eine fo große Verwirrung im 

Rechnungsweſen, daß man wirklich nicht im Stande iſt, einzu⸗ 

ſehen, wie eine ſolche Verwirrung und ſo auffallende Irrthümer 

möglich ſind. 

Wir müſſen uns zuſammennehmen, um mit Ruhe einen Ueber⸗ 

blick über das Ganze zu geben und einige Einzelheiten auszu⸗ 

heben. 

Es ſind aufgeführt: 

1) Für evangeliſch⸗geiſtliche Zwecke: 

5 Stiftungen mit einer Einnahme 
1 ’ in runder Summe u, einem Ueber⸗ 

von ſchuß von 

24,143 Thlr. 21,054 Thlr. 

2) für evangeliſch⸗geiſtliche u. Schul⸗ | 

zwecke: 

e 3230836 „ 24,660 „ 

3) für katholiſch⸗kirchliche u. Schul⸗ 

zwecke: | | 
e DNB TB 

4) für Unterrichtszwecke: 

33 Stiftungen 241,251 „ 184,709 „ 

Schon die Gruppirung dieſer Stiftungen iſt auffallend. Jeder⸗ 

mann weiß, daß es doch reiche und mannichfache Stiftungen gibt, 

welche die katholiſche Kirche für katholiſch-geiſtliche Zwecke ſeit 

den 1850 Jahren ihres Beſtehens aufgeſammelt hat. Den Klö- 
ſtern und der ganzen Kirche iſt ſo oft der Vorwurf gemacht, daß 

ſie auf Stiftungen dieſer Art hinzuwirken wüßten; die preußiſche 

Regierung hat nun allgemach die Klöſter alle aufgehoben und 

deren Vermögen an ſich gezogen, und doch weiß das Staats— 

budget nur von Stiftungen für evangeliſch-geiſtliche Zwecke! 

Die Gruppirung ſcheint darauf hinzudeuten, daß man als ſpeciell 

für die Katholiken beſtimmt nur ſolche Stiftungen gelten laſſe, 

welche für katholiſch⸗kirchliche und Schulzwecke beſtimmt ſind. 

Schon die Ueberſchrift Nr. 2. und 3. müßte darauf hinführen, 

daß es auch Fonds gebe 
für allgemeine Unterrichtszwecke, 

ſowie ſpeciell für katholiſche und evangeliſche. 
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Die Commiſſion der zweiten Kammer klagt in ihrem Bes 

richte zunächſt über die Unvollſtändigkeit der Nachweiſung, 

über das tiefgewurzelte Mißtrauen in die Verwaltung dieſer 

Fonds und ſie beantragt, daß zu den Verwendungen des Ueber⸗ 
ſchuſſes genauere und detaillirtere Bemerkungen gegeben werden. 

Im Speciellen find 

1) die Ueberſchüſſe der unter 1. erwähnten Stiftungen zumeiſt 

für Prediger, Predigerwittwen oder Waiſen beſtimmt, und 

werden auch ſtiftungsmäßig verwendet. 

2) Die Stiftungen unter 2., für Prediger und Lehrer oder für 

proteſtantiſche Unterrichtsanſtalten beſtimmt, werden gleichfalls 

gewiſſenhaft verwendet. 

Dagegen ſtoßen wir f 

3) bei den unter 3. aufgeführten Fonds ſofort bei dem Zwei⸗ 

ten auf ſtiftungswidrige Verwendungen und rechnungswidrige 

Behauptungen. 

Der Fonds von Polniſch⸗Crone für katholiſche Kirchen und 

Schulzwecke beſtimmt, mußte mit einer Einnahme von 

3,834 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf. 

aufgeführt ſein; er iſt nur aufge⸗ 

fährt mitt %òœò k ), re 

Der Unterſchied von 1,480 Thlr. 

wird verwendet 
a) mit 1,000 Thlr. für das proteſtantiſche Schullehrer⸗ 

ſeminar in Bromberg! Als die ſtiftungswidrige Verwendung 

von der Commiſſion und von der Kammer mißbilligt wurde, 

traten die 1,000 Thaler eine merkwürdige Wanderung an. Der 

Miniſter entzog dieſe 1,000 Thlr. zwar dem proteſtantiſchen 

Schullehrerſeminar, gab ſie aber nicht, wie wir oben, evangeli⸗ 
chen Fonds gegenüber, in mehreren Beiſpielen geſehen haben, 

dem Fonds zurück, ſondern überwies fie dem Gymnaſium in Culm, 

dem dagegen ein vermeinter Staatszuſchuß von 1,000 Thlr. ent⸗ 

zogen wurde. Nunmehr wird dem Miniſter nachgewieſen, daß 

auch die entzogenen 1,000 Thlr. für Culm nicht Staatszuſchuß 

ſeien, ſondern aus katholiſchen Fonds, die man gar zu gern als 

Staatsfonds, aber niemals im Intereſſe der Katholiken anſieht, 
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herrühren. Man kann Diefem nicht widerſprechen, und beweiſt 

dadurch thatſächlich, wie wenig unterrichtet man it oder fein 

will über die katholiſchen Fonds. 

Nun, ſollte man meinen, nimmt ſich der Finanzminiſter ein 

Herz, erſetzt dem katholiſchen Fonds das unrechtmäßig Entzogene, 

beläßt ihm dieſe 1,000 Thlr. und eben fo dem Gymnaſium in 

Culm die aus katholiſchem Stiftungs fonds fließenden 1,000 Thlr. 

Nein! man findet nun aus, daß der Staat für das Erlernen 

der polniſchen Sprache eine Summe aus der Staatscaſſe ausge: 

ſetzt hat; dieſe wird um 1,000 Thlr. Staatsbewilligung zum 

Beſten des proteſtantiſchen Schullehrerſeminars verkürzt und durch 

1,000 Thlr. aus dem Fonds von Polniſch-Crone ergänzt; als ob 

das Erlernen der polniſchen Sprache ein katholiſcher Kir⸗ 

chen⸗ oder Schulzweck ſei! Für proteſtantiſche Polen und 

für proteſtantiſche Lithauer gibt der Staat unweigerlich Gelder her. 

b) 50 Thlr. ſoll das proteſtantiſche Gymnaſium in Bromberg, 

c) 430 Thlr. das katholiſche in Conitz beziehen. Letztere 

weiſt der Etat des Gymnaſiums auch richtig nach; erſtere aber 

nicht! Aus der Nachweiſung M. des Etats für 1851 erſehen 

wir, daß die fraglichen 50 Thlr. zu Unterſtützungen armer Schü⸗ 

ler des evangeliſchen Gymnaſiums zu Bromberg verwendet werden. 
Die katholiſche Rate des Neuzeller Fonds iſt die dritte Stif⸗ 

tung in dieſer Abtheilung. Wie wir oben geſehen haben, iſt die 

eine Hälfte der Revenüen des katholiſchen Kloſters Neuzell nach 

dem Wohlgefallen des Königs für proteſtantiſche Schulzwecke 

beſtimmt. Steht dieſe auch in der Nachweiſung der Stiftungen? 

Nein! ſie kam oben vor in der Zuſammenſtellung der eigenen Ein— 

nahmen der Provinzial-Unterrichts verwaltung. Hier finden wir 

nur die katholiſche Rate, und ſchon durch die Stellung ange: 

deutet, daß der Staat ſich auch noch über dieſe die Dispoſition 

vorbehält. Die Einnahme müßte angegeben ſein zu 13,200 
Thlr.; es fehlen in der Einnahme: 

3,860 Thlr., welche das Lyceum Hoſeanum in Braunsberg, 

1,250 „ welche das Gymnaſium in Röſſel, in Oſtpreußen, 

300 „ welche das Gymnaſium in Attendorn, in Weſtphalen, 

5,410 Thlr. N 
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5,410 Thlr. Uebertrag. 

3,230 („ welche das Schullehrerſeminar in Ober⸗Glogau, in 

a Schleſien, 

140 „ welche das Schullehrerſeminar in Breslau, gleich⸗ 

falls in Schleſien, 

202 „ 15 Sgr., welche das Schullehrerſeminar in Poſen 
8,952 Thlr. 15 Sgr. 

zu beziehen haben. Wie die Summe, welche der Etat als den 

angeblichen Ueberſchuß angibt, nämlich 5,582 Thlr. 15 Sgr., 

verwendet wird, darüber fehlt jede Andeutung. Der Etat für 

1851 gibt den Ueberſchuß auf 6,492 Thlr. 15 Sgr. an, und 

ſollen dieſe nach einer Randbemerkung für katholiſche Kirchen⸗ 

und Schulzwecke im Umfange der Monarchie beſtimmt ſein, na⸗ 

mentlich aber davon 1,600 Thlr. zu Stipendien und Unterſtütz⸗ 

ungen für Studirende und 1,600 Thlr. zur Vermehrung des 

Fonds verwendet werden. 

Weitere Stiftungen ſind 

Regierungsbezirk Erfurt: der Exjeſuitenfonds zu Erfurt, 

der Exjeſuitenfonds zu Heiligenſtadt, 

Regierungsbezirk Münſter: der Beckum⸗Ahlenſche Kloſterfonds; aus 

dieſem wird die Emeritenanſtalt des Bisthums Münſter, 

welche der Staat in Gemäßheit der Bulle de salute ani- 
marum zu dotiren verpflichtet war, theilweiſe unterhalten. 

Regierungsbezirk Arnsberg: Provinzial-Kloſterfonds, 

Fonds zur Unterſtützung hilfsbedürftiger Pfarrer und Lehrer. 
Die Bemerkung zu dem letzteren Fonds lautet: Zur Unter⸗ 

ſtützung hilfsbedürftiger katholiſcher Pfarrer und Lehrer; 
auch, wird ganz naiv zugeſetzt, können aus dieſem Fonds evan⸗ 

geliſche Pfarrer und Lehrer unterſtützt werden. Dieſe Bemer⸗ 

kung, ſo wie die Ueberſchrift dieſer Stiftungen ſcheint es außer 

Zweifel zu ſetzen, daß der Fonds geſtiftet iſt für katholiſche 

Zwecke, daß er aber auch verwendet wird für evangeliſche Zwecke. 

— In dem Etat für 1851 fehlt der gedachte naive Zuſatz; es 
heißt jetzt geradezu: die Einnahmen dieſes Fonds werden zur Un⸗ 

terſtützung hilfsbedürftiger katholiſcher und evangeliſcher 

Pfarrer des Regierungsbezirks Arnsberg verwendet. Und doch 
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ift dieſer Fonds auch in dieſem Etat — offenbar mit Recht — 

als ausſchließlich katholiſcher Fonds aufgeführt. 

4) Bei den Stiftungen für Unterrichtszwecke, bei welchen eine 

Unterſcheidung nach der Confeſſion, wie ſchon oben bemerkt wor⸗ 

den, nicht gemacht iſt, hat man es ſich bei den katholiſchen 

Fonds ſehr bequem gemacht. Bei dem katholiſchen Hauptgym⸗ 

naſialfonds für Weſtpreußen wird aufgeführt ein Ueberſchuß von 
5,610 Thlr. 1 Sgr. 9 Pf., 

mit 2,254 Thlt. für das Gymnaſium zu Deutf ch⸗Crone, 

„ 2,586 „ . für das katholiſche Schullehrerſeminar 

zu Graudenz, 

„ 100 „ . für die katholiſche Geiſtlichkeit in Marienburg, 

„ 263 „ 11 Sgr. 8 Pf. zu Remunerationen für Lehrer, 

„ 406 „ 20 „ 1 „zu Schulzwecken disponibel; 

außerdem hat der Fonds eine Einnahme, nach der eigenen Angabe 

der Regierung, von 6,109 Thlr. 18 Sgr. 4 Pf., alſo über die 
Hälfte mehr als aufgeführt worden, der angeblich zu Gymnaſial⸗ 
zwecken verwendet wird. Man könnte auf den Verdacht kommen, 

daß dieſer Theil für proteſtantiſche Zwecke verwendet werde, weil 

ſonſt nicht zu erklären wäre, warum die Verwendung dieſes 

nicht aufgeführten Theiles nicht ſpecificirt worden; der Bericht 

der Commiſſion belehrt uns aber, daß noch das Gymnaſium in 
Conitz 5,962 Thlr. beziehe, jedoch, ſetzt er hinzu, ſeien die 
2,254 Thlr. für Deutſch⸗Crone in dem Etat des Gymnaſiums 

gar nicht, und dieſe 5,962 Thlr. als Staaszuſchuß auf- 

geführt. 

Ein Gymnaſialfonds, aufgeführt unter den Fonds für 

Unterrichtszwecke kann ſtiftungsmäßig nicht für das Schullehrer⸗ 

ſeminar, nicht für die Geiſtlichkeit in Marienburg, nicht für 

Schulen und Elementarlehrer beſtimmt werden. 

Der Etat für 1851 weiſt die Verwendung der Revenuen 
dieſes Fonds vollſtändiger nach: 

6,063 Thlr. für das katholiſche Gymnaftum zu Conitz, 
2,254 „ für das katholiſche Progymnaſium zu Deutſch⸗Crone, 
100 „ an das evangeliſche Gymnaſium zu Thorn, 
Zum Budget des Miniſteriums. 4 
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230 Thlr. an das katholiſche Gymnaſium zu Culm, Ri 

2,628 „ an das katholiſche Schullehrerſeminar zu n 

Ein Ueberſchuß der Einnahme von Ä 

363 Thlr. 11 Sgr. 10 Pf. für allgemeine Unterricptegweit in 
Weſtpreußen — nach dieſer Faſſung zu ſchließen auch für 

proteſtantiſche Unterrichtszwecke. FR 

Es iſt ſomit die gerügte Irregularität wegen Benutzung eines 

Gymnaſt alfonds für ein Elementarlehrer⸗Seminar beſtehen geblieben. | 

Außerdem fällt hier wiederholt auf, daß, während dieſer ab 

ſonderte Stiftungsfonds augenſcheinlich vermöge einer Nabe 

rechtigung 6,178 Thlr. aus Staatsfonds erhält, und andererſeits 

6,063 Thlr. an das katholiſche Gymnaſium zu Conitz abgibt, bei 

pi Anſtalt die beſagten 6,063 Thlr. in der Zufammenftellung 
. als „Bedürfnißzuſchuß aus Staatsfonds“ aufgeführt wird. 

Aus dem weiter angeführten: Gneſen⸗ und Znin' ſchen Sti 

pendiens fonds werden ebenfalls verdiente Lehrer und die 

2 ehrer des erzbiſchöflichen Seminars in Gneſen nemunertrt; wie 

ae dies ein Stipendien fonds? 

Dieſem Fonds folgen mehrere proteſtantiſche Fonds, die nac 
ben Randbemer kungenſtiftungsgemäß verwendet werden; aus dem 
kurmärkiſchen Stipendienfonds mit 1,200 Thlr. werden in 
deſſen auch 50 Thlr. (bei dem katholiſchen Stipenbienfonbs waren 

es über 800 Thlr.) an einen Profeſſor gezahlt. Hue 2 

Der Regierungsbezirk Merſeburg erfreut ſich eines Fonds 

von jährlich beinahe 500 Thlr. Einnahme für Proſelyten. a 

Von katholiſchen Stiftungen iſt die nächſte wieder: 
Regierungsbezirk Erfurt, Kirchen- und Schulfonds in Erfurt 

— er hätte alſo in die vorhergehende dritte Abtheilung gehört. 

Davon werden / für das evangeliſche Schulweſen von Stadt 
und Land Erfurt, ¼ für das katholiſche Kirchen- und Schul⸗ 

weſen für Erfurt und Eichsfeld verwendet. Ob das ſtif⸗ 

tungsmäßig iſt, vermögen wir nicht anzugeben. Dagegen unter⸗ 

liegt es keinem Zweifel, daß die Zulaſſung der Evangeliſchen zu 

einer anderen, im Etat nicht aufgeführten Fundation, nämlich der 

Amplonianiſchen Studienſtiftung, welche entweder dem vorgedach⸗ 

ten Kirchen⸗ und Schulfonds oder dem feelkfenke nds w Fa 
> vn 
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anner iſt, und deren Capitalien von der dortigen Regierung ver⸗ 

waltet werden, unrechtmäßig iſt, ja daß wir hier etwas antreffen, 

was vielleicht einzig daſtehen mag, nämlich eine förmliche inno- 
vatio fundätionis per ministrum. Stiftungsmäßig ſollen näm⸗ 

lich aus der Amplonianiſchen Fundation ausdrücklich nur katho⸗ 

liſche Studirende Stipendien beziehen. Nachdem die Stiftungs⸗ 

capitalien mit dem übrigen Vermögen derjenigen geiſtlichen Cor— 

poration, welcher dieſelben unter dem gedachten Modus vom 
Stifter übergeben worden, auf den Fiscus übergegangen war, 

gerirte ſich die Regierung als freigebige Disponentin über die erſt 

lange nachher wieder flüſſig gemachten Zinſen, ſie verwendete dieſe 

zu Stipendien an Studirende ohne Unterſchied der Confeſſion. Um 

dieſes Unrecht erſt recht förmlich zu machen, erließ ſogar das Mi⸗ 
niſterium im Jahre 1820 ein Statut, welches in Abänderung der 

Intentionen des Fundators die Mitbetheiligung der Evangeliſchen 

ausdrücklich feſtſetzte. Verſchiedene Einwendungen dagegen wurden 

mit der Vorhaltung zurückgewieſen, daß die fraglichen Capitalien 
nach dem Reichsreceß von 1803 auf die Staatsregierung übergegan⸗ 

gen ſeien; eine Replik auf Grund des F. 65. dieſes Receſſes, wonach 

fromme und milde Stiftungen der freien Dispoſition des Landes herrn 

entzogen waren und wie jedes andere Privateigenthum erhalten wer⸗ 

den ſollten, fand eben ſo wenig Berückſichtigung, und es verblieb bei 

jenem Statut, wonach die Amplonianiſche Stipendienſtiftung auch 

jetzt noch wirklich verwaltet wird. Es heißt ſogar, der Miniſter 

habe vor Erlaß des Statuts deſſen fraglichen Tenor in die Form 

einer allerhöchſten Cabinetsordre zu bringen beantragt, hierauf aber 

den Beſcheid erhalten, er möge ſelbſt thun, wozu er ſich berechtigt 
und verpflichtet glaube; worauf er ſich dann veranlaßt gefunden habe, 

auf ſeine Autorität hin das belobte „motu proprio“ zu erlaſſen. 
Der Univerſitätsfonds von Erfurt wird zur Hälfte für das evan⸗ 

geliſche, zur Hälfte für das katholiſche Unterrichtsweſen verwendet. 

Dier Greifſtadter Stiftungsfonds, aus welchem die Univerſität 

Halle 5,000 Thlr. bezieht, ſcheint blos ein proteſtantiſcher Fonds 

zu ſein. 

Der für das katholiſche Unterrichtsweſen von Schleſien be⸗ 

ſtimmte Hauptgymnaſialfonds zu Breslau ſcheint ſtiftungsmäßig 
4 * 
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verwendet zu werden; allein nachgewieſen ift dieſes nur von der 

Summe von 24,866 Thlr., welche der Etat nicht aufführt; von dem 

aufgeführten Betrage von 32,028 Thlr. bleibt dieſes nur zu vermuthen. 

Merkwürdig erſcheint, daß von den 24,866 Thlrn., deren 

Verwendung nachzuweiſen die Regierung für gut befunden hat, 

die Summe von 21,399 Thlr. den betreffenden Gymnaſien als 

Staats zuſchuß, und die Summe von 3,467 Thlr. als aus 

Stiftungen fließend, angerechnet iſt, eine Inconſequenz bei 
demſelben Fonds, die ſich ſpäter auch bei anderen Fonds wiederholt. 

Am reichſten mit katholiſchen Stiftungen ausgeſtattet iſt die 
Provinz Weſtphalen: 

der Regierungsbezirk Münſter hat drei zu einem Hauptſtu⸗ 

dienfonds vereinigte Stiftungen, von denen die Gymnaſien in 

Coesfeld, Münſter und die Akademie in Münſter erhalten werden; 
dem Regierungsbezirk Minden gehören zwei bedeutende Fonds, 

der Hauptſtudienfonds zu Paderborn und der Haus-Bühren'ſche 

Fonds, über deren Beſtimmung und Verwendung große Dunkel⸗ 
heit herrſcht. Es wird fortwährend behauptet, daß aus dieſen, 

von den Jeſuiten herrührenden, alſo rein katholiſchen Fonds be⸗ 

deutende Summen an proteſtantiſche Lehranſtalten, namentlich an 

das proteſtantiſche Schullehrerſeminar in Soeſt gezahlt ſeien. 

Daſſelbe gilt von dem allgemeinen Schulfonds des Herzog⸗ 
thums Weſtphalen. 

Nach Verſicherung der Regierung iſt dieſer zur Verbeſſerung 

des Elementarſchulweſens beſtimmt; es wird aber eine Summe 

von 500 Thlr. daraus dem katholiſchen Gymnaſium in Arnsberg 

gezahlt. Ob nun die Bezeichnung des Fonds oder dieſe Ver⸗ 

wendung unrichtig iſt, wollen wir dahin geſtellt ſein laſſen. 
Von dem ſchließlich aufgeführten bergiſchen Schulfonds iſt 

Schon oben bei Beſprechung des Gymnaſiums zu Düſſeldorf, 

welches daraus unterhalten wird, die Rede geweſen. Da dieſer zum 

Theil auch für proteſtantiſche Zwecke verwendete Fonds vorzüg⸗ 
lich aus Jeſuitengütern beſteht, ſo wollen wir die Frage wegen 

des confeſſionellen Charakters derartiger Fonds etwas näher be⸗ 
leuchten. Wir bemerken dabei, daß das Ergebniß auch auf die anderen 

aus Jeſuitengütern gebildeten Fonds gleichmäßig Anwendung findet. 
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Wo die Staatsregierungen Güter von Stiftern und Klöſtern 

beſitzen, da rechtfertigen ſie dieſen ihren Beſitz durch den Reichs⸗ 

deputations⸗Hauptſchluß vom 25. Februar 1803 oder durch ſonſtige 

Staatsediete und Geſetze, welche die Landesherren ermächtigen, 

die in ihren Territorien belegenen Stifter und Klöſter aufzuheben, 

deren Vermögen in Beſitz zu nehmen, und darüber zur Aus⸗ 

ſtattung des Kirchen⸗ und Schulweſens und zur Verbeſſerung 

ihrer Finanzen zu disponiren. Eine ſolche Beſtimmung iſt aber 
in Betreff des weit früher, nämlich im Jahre 1773, aufgehobe⸗ 

nen Jeſuitenordens nicht ergangen. Der einzige darüber erlaſſene 

öffentliche Act iſt die Bulle „Dominus ac Redemptor,“ welche den 

Jeſuitenorden aufhob, und in Anſehung der Güter deſſelben an⸗ 

ordnete, daß ſie nur zu den bisherigen als fortdauernd zu be⸗ 

trachtenden Zwecken auch ferner dem Willen der Fundatoren ge⸗ 

mäß verwendet werden dürften. Daß ſie in den Beſitz und die 

Verwaltung der betreffenden Landesherren übergehen ſollten, dar⸗ 

über findet ſich weder in jener Bulle, noch in einem ſonſtigen 
geſetzlichen Acte irgend eine Beſtimmung vor. 

Worauf gründet ſich denn der Staatsbeſitz der Jeſuitengüter, 

wo dieſer ſich vorfindet, wie in unſerem Staate mit den Gütern 
der Fall iſt, die von den Jeſuitencollegien zu Erfurt, zu Büren, 

Düſſeldorf und an manchen anderen Orten herkommen? etwa 

darauf, daß die Güter bona vacantia geweſen? Aber der Reichs⸗ 

hofrath zu Wien, d. i. die einzige Gerichtsbehörde, die in ſol⸗ 

chen Dingen rechtskräftig entſcheiden konnte, hat in vielen, ja in 

allen zu ſeiner Cognition gelangten Fällen dahin erkannt, daß 

die Güter der aufgehobenen Jeſuiten pro vacantibus nicht zu 

achten, ſondern, bei noch allzeit fortbeſtehendem objecto ihrer 

Beſtimmung (Schulen, Lehr⸗ und Predigtanſtalten), dieſer ihrer 

Beſtimmung zu erhalten feien ). 

1) Vergl. Gutachten des Reichshofrathes mit kaiſerlicher Approbation vom 

6. November 1773. Moſer, Reichsſtaats⸗Handbuch auf die Jahre 1769 — 

1775. Th. I. S. 18. bis 21. Beſchluß des Reichshofrathes vom 10. De⸗ 

cember 1773. Mofer I. c. S. 24. Reſolution des Reichshofrathes vom 

24. December 1773 wegen der Falkenhagenſchen Güter zu Paderborn in 

Faber, fortgeſetzte neue europäiſche Staatskanzlei, Ulm, Frankfurt und Leipzig 

1775. Th. VII. S. 371. bis 373. Concluſa deſſelben vom 14. April 1774, 
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Da ein fonft möglicher Rechtfertigungsgrund nicht denkbar 

iſt, ſo folgt von ſelbſt, daß der fragliche Beſitz als ein blos 

thatſächlicher angeſehen werden kann, ein Recht dazu nicht eriſtirt. 
Aber Wer ſoll denn beſitzen, wenn die Staatsregierung kein 

Recht dazu hat? Dieſe Frage kann unmöglich im Ernſte aufge⸗ 
worfen werden, da die Jeſuiten doch gewiß nur ausſchließlich 

katholiſche Zwecke verfolgt hatten, ihr Vermögen daher, wenn 
es ſeiner ſeitherigen Beſtimmung erhalten werden mußte, ſicher 

nur zu ausſchließlich katholiſchen Kirchen- und Schulzwecken als 

verwendbar, mithin als Kirchen- und Schulgut der katholiſchen 
Kirche zu betrachten war, und andererſeits feſtſteht, daß, wo 

nicht ein Anderes ausdrücklich feſtgeſetzt iſt, Beſitz und Verwaltung 

ſolchen Gutes gemeinrechtlich dem Diöceſanbiſchofe zuſteht, wie 
ſolches auch in der Bulle Dominus ac Redemptor wirklich vor⸗ 

geſehen, und in mehreren der vorhin citirten Urtheile des Ki 

hofrathes anerkannt ift. 

Doch laſſen wir hier die Thatſache des Beſitzes der Jeſuiten⸗ 

güter auf Seiten der Staatsregierung einſtweilen gelten, und 

ſehen wir zu, wie es mit der Verwendung von deren Revenuen 

ſteht! Wir beſchränken uns dabei nach der oben vorausgeſchickten, 

zu analoger Beurtheilung ähnlicher Fälle anregenden allgemeinen 

Bemerkung ſpeciell auf die Güter des vormaligen Jeſuitencol⸗ 

legiums zu Düſſeldorf, d. i. auf den bergiſchen Schulfonds, und 

bemerken ferner, daß die darüber nachfolgend mitgetheilten ge⸗ 

ſchichtlichen und thatſächlichen Details bei Allen, die ſich für das 

niederrheiniſche Schulweſen intereſſiren, des Genaueſten bekannt 

ſind, ſeitdem namentlich auf dem Provinziallandtage vom Jahre 

1841 die Frage wegen des bergiſchen Schulfonds unter Be⸗ 

nutzung der Regierungsaeten gründlich bearbeitet und verhandelt 

(vergl. Adreſſe des beſagten Landtages vom 14. Juli 1841) und 

dieſelbe Angelegenheit noch neuerdings auf einer der letzten rheini⸗ 

ſchen Provinzialſynoden unter Zugrundelegung eines voluminöſen 

Promemoria's, worin der Verfaſſer, ein Mitglied des Provinzial⸗ 

14. December 1773 und 23. e. m., Faber VII., S. 363—369., und vom 
17. Januar und 28. Juli 1774, Faber Th. IX. S. 354. 355. 362. bis 

365. in Sachen des Jeſuitengutes zu Augsburg. 
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Schulcollegiums zu Coblenz, den confeffionellen Charakter des 

Düſſeldorfer Gymnaſiums und des das letztere unterhaltenden 

bergiſchen Schulfonds ebenſo ausführlich als unglücklich beleuch- 

tet hat, des Breiteren beſprochen worden iſt. (Vergl. Com⸗ 

miſſionsbericht zum Budget für 1849 und 1850, S. 48. und 50. 
und für 1851 S. 36., wo auch der en des bergifchen re 

fonds mitgetheilt iſt.) N 
Die kurpfalzbayeriſche Regierung gab zu einer Klage und zu 

einem dieſer entſprechenden Einſchreiten des Reichshofrathes inſo⸗ 

fern keine drängende Veranlaſſung, als ſie die Revenuen des Je⸗ 

ſuitencollegiums zu Düſſeldorf von von 1773 bis 1800 vollauf 

zur Unterhaltung des dortigen von den Jeſuiten überkommenen 

und von Exjeſuiten fortgeführten Gymnaſiums und zur Fort 

ſetzung des Gottesdienſtes in der Jeſuitenkirche verwendete. 

Der im Anfange des laufenden Jahrhunderts vorgefundene 
Exjeſuitenfonds zu Düſſeldorf, oder, wie er ſchon damals offieiell 

genannt wurde, der Schulfonds der ehemaligen Jeſuitengüter, war 
alſo ein ausſchließlich katholiſcher Fonds, war ein ſolcher geblieben. 

Als ein ſolcher ausſchließlich katholiſcher Fond wurde der⸗ 

ſelbe demnächſt durch unmittelbare Verfügungen des Kurfürſten 

aus den nach dem Reichsreceſſe vom 25. Februar 1803 inzwiſchen 

zur Staatscaſſe eingezogenen, durch ein allgemeines ſogenanntes 

Hofes⸗Reſcript als für den Schulfonds beſtimmt und gleich ver⸗ 
wendbar erklärten Gütern der Poſſidentenklöſter des Herzog⸗ 

thums Berg, namentlich durch beſtimmt bezeichnete Vermögens⸗ 

theile des Cöleſtiner-Nonnenkloſters und des Kreuzherrnkloſters 

zu Düſſeldorf und anderer Klöſter, während der Jahre 1804 bis 

1806 vermehrt, damit er, wie ein ferneres kurfürſtliches Reſeript 

ſich ausdrückt, in den Stand geſetzt werde, den mannichfaltigen 

Bedürfniſſen des Schulweſens abzuhelfen, wozu eine ſtärkere Ein⸗ 

nahme erforderlich ſei, als der bereits beſtehende Schulfonds der 

ehemaligen Jeſuitengüter abwerfe. 

Offenbar hat, was jo zu dem Hauptfonds hinzugekommen it, 

deſſen Natur, deſſen ausſchließliche Beſtimmung zu katholiſchen 

Zwecken angenommen. Nirgendwo iſt eine Beſtimmung des Lan⸗ 

desherrn aufgefunden oder nachgewieſen worden, welche beſagt, 
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daß der katholiſche Fonds nach ſeiner Verſtärkung überhaupt 

oder in Anſehung der hinzugekommenen Vermögensbeſtandtheile 

auch zu proteſtantiſchen Schulzwecken ſollte verwendet werden dürfen. 

Eine weitere Verſtärkung des Fonds iſt ſeitdem nicht einge⸗ 
treten. Die preußiſche Regierung hat den bergiſchen Schulfonds 

völlig abgeſchloſſen und, wie gezeigt worden, als einen ausſchließ⸗ 

lich für katholiſche Zwecke beſtimmten Fonds vorgefunden. 

Wie verhält es ſich nun, dieſer Beſtimmung des Fonds gegen⸗ 
über, in der Wirklichkeit? 

Wir wollen nicht näher darauf eingehen, wie das aus dem 

bergiſchen Schulfonds unterhaltene Gymnaſium zu Düſſeldorf lange 

Zeit überwiegend mit proteſtantiſchen Lehrern verſehen geweſen 

iſt, wie aus den Revenuen deſſelben mehrere Jahre hindurch ein 

evangeliſcher Profeſſor bei der Univerſität zu Bonn 700 Thlr. 

jährlich, ja ſogar ein Mitglied des Provinzial⸗Schulcollegiums 

zu Coblenz zur Complettirung ſeines Staatsgehaltes 100 Thlr. 
jährlich daraus bezogen hat. Wir wollen, wie geſagt, über dieſe 

und andere, der Vergangenheit angehörige Irregularitäten hin⸗ 

weggehen und uns auf die Frage beſchränken, wie es mit der 

gegenwärtigen Verwendung des Fonds ſteht. | 

Der bergiſche Schulfonds hat, nach der Randbemerkung zur 

Nachweiſung für 1849, eine Einnahme von 29,170 Thlr. jährlich. 

Davon erhält das Gymnaſium zu Düſſeldorf ſeinen vollen Be⸗ 

darf mit 8,450 Thlr.; der Reſt wird, nach Abzug der Laſten mit c. 

14,000 Thlr., wie der Etat ſagt, zu anderweiten Unterrichts⸗ 
zwecken im Umfange des vormaligen Herzogthums Berg verwendet. 

Was zunächſt den erſteren Theil der Revenuen betrifft, welcher 

zur Unterhaltung des Gymnaſiums zu Düſſeldorf dient, ſo ſoll 

eine A. C. O. aus dem Anfange der vierziger Jahre beſtehen, 

welche anerkennt, daß dieſe Lehranſtalt als eine katholiſche zu 

behandeln, und namentlich die Directorſtelle immer mit einem Katho⸗ 

liken zu beſetzen ſei. Dennoch fehlt es nicht an fortwährenden An⸗ 

fechtungen dieſes ſeines Charakters; ſo ſoll namentlich, wie ſchon 

oben erwähnt worden, einer der letzten rheiniſchen Provinzial⸗ 

ſynoden ein von einem evangeliſchen Mitgliede des Provinzial⸗ 

Schulcollegiums zu Coblenz ausgearbeitetes Promemoria vorgelegen 
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haben, welches auszuführen ſucht, daß das Gymnaſium zu Düſſel⸗ 

dorf ein gemiſchtes ſei. Die Katholiken erſcheinen daher zur 

Behauptung ihres bezüglichen offenbaren Rechtes ſtets genöthigt, 

auf der Wacht zu ſtehen. Doch wir wollen uns, wenn auch jetzt 

noch etwa drei bis vier der beſtbeſoldeten Oblehrerſtellen aus 

früherer Zeit mit Evangeliſchen beſetzt ſind, einſtweilen damit 

begnügen, daß der Etat die Anſtalt als eine katholiſche aufführt. 

Was dagegen den bedeutenden Reſt der Revenuen des Fonds 

angeht, ſo werden daraus alljährlich mehr als 10,000 Thlr. zu 

Schulbauten, zur Remuneration der Schulpfleger, zu Gratificatio⸗ 
nen und Unterſtützungen für Lehrer ꝛc. und zur Anſchaffung von 

Lehrmitteln für arme Gemeinden innerhalb des vormaligen Her⸗ 

zogthums Berg verwendet und bei allen dieſen Jahresausgaben 

neben den katholiſchen die evangeliſchen Schulzwecke mit bedacht: 

ob mit Recht, mag man nach dem oben Ausgeführten beurtheilen. 

Ferner beziehen mehrere gemiſchte Schulanſtalten dauernde 

Zuſchüſſe aus dem Fonds; ſo z. B. die Realſchule zu Düſſeldorf 

600 Thlr., und die Bürgerſchule zu Mühlheim am Rhein, der, 

wenn wir nicht irren, der dortige proteſtantiſche Pfarrer vorſteht, 

mehr als 100 Thlr. jährlich, während doch der Fonds ein aus⸗ 

ſchließlich katholiſcher iſt. 

Auch Benachtheiligungen und Unregelmäßigkeiten anderer Art 

kommen vor. | 
Der bergiſche Schulfonds ſoll helfend zutreten, wo und inſo⸗ 

weit die Gemeinden außer Stande ſind, ihrer Verpflichtung zur 

Beſtreitung der Schulkoſten aus eigenen Mitteln nachzukommen. 

Wie reimt ſich damit, wenn Jahresbeträge, welche der Domänen⸗ 
fiscus als Nachfolger in die Güter aufgehobener Stifter oder 

Klöſter gewähren muß, und die alſo recht eigentlich zu den even⸗ 

tuell von dem bergiſchen Schulfonds zu ergänzenden eigenen 

Mitteln der bezüglichen Gemeinde gehören, zur Entlaſtung des 

Fiscus dem beſagten Fonds aufgebürdet ſind, wie dies z. B. in 

Anſehung einer Rente der Fall fein ſoll, die der Fiscus als Be⸗ 

ſitzer eines früher bei Solingen beſtandenen reichen adeligen Klo⸗ 

ſters an den dortigen katholiſchen Küſter zu zahlen hat? 

Das Gymnaſium zu Eſſen bezog bis in die neueſte Zeit 

— 
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jährlich 400 Thlr. aus dem bergiſchen Schulfonds. Das war 
ſtiftungswidrig, einmal weil Eſſen nicht zum vormaligen Herzog⸗ 

thum Berg gehört hat, und ſodann weil das Gymnaſium ein 
gemiſchtes iſt. Bei der Berathung des Etats für 1849 wurde 
dieſe Ungehörigkeit, und zwar nur aus dem erſt angeführten 

Grunde, anerkannt und deren Abſtellung verlangt. In Folge 

Deſſen traten die 400 Thlr. eine ähnliche Wanderung an wie 

die oben bezeichneten 1000 Thlr. aus Polniſch⸗Crone: man über⸗ 

wies ſie dem Progymnaſium in der zum vormaligen Herzogthum 
Berg allerdings gehörig geweſenen Stadt Siegburg, entzog die⸗ 

fer Anftalt einen gleichen Zuſchuß von c. 400 Thlr., den dieſe 

aus Staatsfonds erhielt, und überwies die letzteren dem Gym⸗ 

naſium in Eſſen. Zufällig waren die 400 Thlr. von Siegburg 
nicht Staatszuſchuß, ſondern eine auf rechtlicher Verpflichtung 

des Staates beruhende Stiftungsrente. Nichtsdeſtoweniger blieb 
es bei der, Siegburg gegenüber völlig unrechtmäßigen Vertau⸗ 

ſchung: das einzige Zugeſtändniß beſtand darin, daß die von 

Siegburg nach Eſſen gewanderten 400 oder vielmehr 411 Thlr. 

nun bei dem Gymnaſium zu Eſſen als Staatszuſchuß „vermöge 

rechtlicher Verpflichtung“ aufgeführt wurden (vergl. Zuſammenſtel⸗ 

lung J. des Etats für 1851. Nr. 90.), während doch die Billig⸗ 
keit erfordert hätte, Siegburg zu laſſen, was ihm auf Grund 

eines rechtlichen Titels gebührte, dagegen die 400 Thlr. für Eſſen 

vom Ausgabe⸗Etat des bergiſchen Schulfonds abzuſetzen, und nach 

dem Votum der Kammer dieſe 400 Thlr. dem Gymnaſium zu 

Eſſen aus Staatsfonds zu erſetzen, wie ein Gleiches in ähnlichen 

Fällen auf evangeliſcher Seite nach dem Obigen bereitwilligſt ge⸗ 

ſchehen. Allein in beiden Fällen, bei Polniſch⸗Crone und Eſſen, 

half es den Katholiken Nichts, daß die erforderlichen Mittel von 

den Kammern bewilligt worden waren; ſie ſollten die neuen Zu⸗ 

ſchüſſe nun einmal nicht haben, und die Calculatur wußte durch 

ihre Rechnungsmanöver die gute Abſicht der Kammern zu ver⸗ 

eiteln. ö 

Sind auch alle Stiftungen aufgeführt? 

Nein! Das hat der Miniſter v. Raumer in der, dem algen 

ordneten v. Pokrzywnicki im Jahre 1852 gegebenen Antwort 
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ausdrücklich zugegeben. Es ſind katholiſche Fonds, z. B. der 

Säculariſationsfonds für Weſtpreußen ganz und gar übergangen. 
Der nächſte vollſtändige Etat war der für das Jahr 1851. 

Die oben erwähnte Zuſammenſtellung D. findet ſich hier be⸗ 

deutend erweitert, mit welcher Erweiterung jedoch ſchon 1850 

begonnen war. Die Staatscaſſe hat nämlich wieder übernommen 

a) diejenigen 700 Thlr., welche der evangeliſche Biſchof aus 

dem Fonds für dürftige Geiſtliche und Lehrer bezogen; 

b) 1000 Thlr. Beſoldung eines evangeliſchen Biſchofs ). 

e) 2732 Thlr. 5 Sgr. Dispoſitionsfonds der evangeliſchen 

Kirche, der Reſt eines zur Förderung der Union im Jahre 

1828 auf die Höhe von 5000 Thlr. ausgeſetzten Fonds. 

In dem Etat für 1849 dieſe beiden letzteren Ausgaben an⸗ 

ſchaulich zu machen, hatte man ſich nicht veranlaßt geſehen, ſon⸗ 

dern beide waren im Jahre 1848 definitiv vom Etat abgeſetzt worden. 

Die Nachweiſung M. von den Stiftungen erſcheint in erwei⸗ 
terter Geſtalt. Man hat namentlich die Columne: Zuſchuß aus 

Staatsfonds neu hinzugefügt, und dieſe ergibt für alle Stiftungen 
die bedeutende Summe von 75,146 Thlr. 15 Sgr. 6 Pf. Man 

hat auch ſonſt dieſe Nachweiſung vervollſtändigt, materiell, indem 

die Geſammteinnahme jetzt 462,634 Thlr. 6 Sgr. 1 Pf. nach⸗ 

weiſt; formell, indem die Verwendung etwas genauer ſpecificirt 
iſt. Der weſentlichſten Berichtigungen und Vervollſtändigungen 

haben wir ſchon oben bei Beleuchtung des Etats für 1849 im 

Einzelnen an den bezüglichen Stellen gedacht. Welchen Erfolg 

aber die beſagte Erweiterung und genauere Specification herbei⸗ 

geführt hat, darüber gibt die als Anhang mit abgedruckte Rede 

des Abgeordneten O ſterrath einige Beiſpiele an, welche wir aus 

dem vorliegenden Material zu vervielfältigen im Stande wären, 

wenn wir nicht befürchten müßten, durch zu viele Zahlen zu aus⸗ 

FAR zu werden. 

1) Aus dem Berichte der Commiſſion über dieſe Ausgabe ſcheint her⸗ 

vorzugehen, daß der Titel „Biſchof der evangeliſchen Kirche,“ nicht ein 

bloſer Titel iſt, ſondern daß derjenige Generalſuperintendent, welchen der 

König mit dem Titel begnadigt, zugleich eine Gehaltszulage von 1000 Thlr. 

empfängt. 
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Ueberhaupt gewährt eine nähere Durchſicht des Etats für 
1841 und der dazu ergangenen Commiſſions⸗ und Kammerver⸗ 
handlungen die Ueberzeugung, daß dadurch gegen die bei dem 
Budget für 1849 berührten Mißſtände in paritätiſcher Hinſicht 

wenig oder gar keine Beſſerung herbeigeführt worden iſt. 

Daſſelbe läßt ſich von der ſchon an ſich viel dürftiger beleg⸗ 

ten und noch dürftiger bei der Prüfung behandelten Etatsaufſtellung 

für 1852 ſagen. 

Die hervorgehobenen materiellen Disparitäten ſind faſt überall 

beſtehen geblieben, nur daß den langjährigen Erwartungen in Be⸗ 
zug auf eine ergänzende Erfüllung der Staatsverpflichtungen aus 

der Bulle de salute animarum theilweiſe wieder durch Beinahme 

von zuſammen 26,000 Thlr. zur Errichtung von Emeriten⸗ und 
Demeritenanſtalten in den een Münſter, Cöln und Trier 

entſprochen worden iſt. 

Die formellen Anregungen und Anträge aber, welche bei 

dringendem Verdachte materieller Disparitäten auf Klarſtellung 

der factiſchen Verhältniſſe und zugleich auf Sicherung des Eigen⸗ 

thums einer Menge von katholiſchen Stellen und Inſtituten hin⸗ 

zielten, finden ſich theils gänzlich beſeitigt, theils ad calendas 

graecas verwieſen, theils in nur lauen Betrieb genommen. 

So hat man dem im Jahre 1851 wiederholten Verlangen 

nach Ausfonderung der auf rechtlichen Verpflichtungen beruhenden 

Staatsausgaben für Cultuszwecke deshalb keine Folge gegeben, 
weil ſolche Ausſonderung auf die Etats⸗Feſtſetzung keinen Ein⸗ 

fluß habe, und weil ohnehin die Auseinanderſetzung mit der 

Kirche hinſichtlich des Vermögens nach den Beſtimmungen der 

Verfaſſung in der nächſten Zukunft erfolgen müſſe, dazu auch 

nach den Erklärungen des Miniſteriums bereits Vorbereitungen 

getroffen ſeien. (Commiſſionsbericht S. 5. und 6.) Dieſelben 

Gründe finden ſich einem gleichen Antrage für 1852 entgegenge⸗ 

ſtellt; es iſt ſogar noch ein dritter hinzugekommen, darin be⸗ 
ſtehend, daß nach dem Anerkenntniſſe der Regierung alle dauern⸗ 

den am 5. December 1848 auf dem Etat für kirchliche Stellen 

befindlich geweſenen Poſten als deren feſter rechtlicher Fonds an⸗ 

zuſehen ſeien, und ſomit deren Entſtehungsgrund nicht weiter 



61 

weſentlich intereſſire. Die bündigſte Widerlegung dieſer Gründe 

durch den Abgeordneten Oſterrath, in deſſen hier am Ende mit 

abgedruckter Rede konnte nicht verhindern, daß der Antrag von der 

Kammer abgelehnt wurde. (Stenograph. Bericht für 1852 S. 463.) 

Bei den Gymnaſien hatte die Kammer ſchon bei Feſtſtellung 

des Budgets für 1849 für erforderlich erklärt, die Staatszu⸗ 
ſchüſſe für dieſelben zu ſcheiden, je nachdem ſie auf rechtlicher 

Verpflichtung des Staates oder auf Bewilligung wegen des Be⸗ 

dürfniſſes beruhen. Die Abſicht war dabei augenſcheinlich, erſehen 

zu laſſen, wie die den Gymnaſien überhaupt vom Staate zuge⸗ 

wendete Summe ſich auf die Provinzen, und, fügen wir hinzu, 

auf die Confeſſionen vertheile. Der Etat für 1851 gibt denn 

auch die betreffende Colonne geſchieden in die zwei Rubriken, 

„vermöge rechtlicher Verpflichtung“ und „als Bedürfnißzuſchuß.“ 

Zugleich nimmt man wahr, daß bei eilf Poſitionen die Ueber⸗ 

tragung in die erſtere Rubrik erfolgt iſt. Auffallend bleibt nur, 

daß dies, mit einer einzigen Ausnahme nur evangeliſche Gym⸗ 

naſien ſind, während bei den katholiſchen die Veranlaſſung dazu 

viel dringender und umfangreicher vorlag. Commiſſion und Kam⸗ 
mer ſprachen die Erwartung aus, daß mit der fraglichen Aus⸗ 

ſcheidung, wie die Gymnaſialetats nach Ablauf der dreijährigen 

Perioden eingehen, fortgefahren werde. Der Commiſſionsbericht 

für 1852 beſagt, daß ſolches, ſoweit möglich, geſchehen ſei. 

Eine Prüfung dieſer Angabe erſcheint deshalb unthunlich, weil 

dem veröffentlichtem Etat für 1852 keine ſpecielle Nachweiſung 

über die Gymnaſien beiliegt. Erheblich aber wird die Sache, 

beſonders bei den katholiſchen Anſtalten, kaum gefördert fein, 

Ueberdies ſollte man meinen, daß, da von 1849 bis dahin mehr 

als drei Jahre verfloſſen waren, alle Gymnaſialetats hätten ein⸗ 

gegangen, mithin auch bei allen Gymnaſien die fragliche Aus⸗ 

ſcheidung hätte bewirkt ſein können. 
Eine gleiche Ausſonderung der auf rechtlicher Verpflichtung 

beruhenden Staatsausgaben hatte die Kammer für 1851 auch 

in Anſehung des Elementarſchulweſens als erforderlich bezeichnet. 

Die Abſicht war hierbei dieſelbe wie bei den Gymnaſien, näm⸗ 

lich Klarſtellung, wie die Geſammtausgabe des Staates für die 
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Elementarſchulen ſich auf die einzelnen Provinzen (auf die Con⸗ 

feffionen) repartire. Der Commiffionsbericht über den Etat für 
1852 bringt nun die Nachricht, daß das Miniſterium die Re⸗ 
gierungen beauftragt habe, die nöthigen Ermittelungen zu dem 
Ende anzuſtellen; daß jedoch die Ausführung mit großen Schwie⸗ 
rigkeiten verbunden ſei, zumal in vielen Fällen der Urſprung 

der Zahlungen ſich kaum mehr ermitteln laſſe, daß aber die 

Regierung ferner bemüht ſein werde, die Sonderung ſoweit mög⸗ 
lich eintreten und die Reſultate in die Etats aufnehmen zu laſſen. 
Die vorgegebenen Schwierigkeiten ſind nicht einzuſehen: entweder 
iſt für die Zahlung ein Titel (als ſolcher könnte auch lang⸗ 
jähriger Beſitzſtand nachgegeben werden) vorhanden oder nicht; 

im letzteren Falle gehört dieſelbe eben in die Kategorie der Be⸗ 

dürfnißzuſchüſſe. Dagegen liegt am Tage, daß man ſich ungern dazu 
verſteht, die Verhältniſſe in verlangter Weiſe klar darzulegen, und 
in deſſen Folge vielleicht Einwendungen im Intereſſe der weniger 

bedachten Provinzen oder im Intereſſe der Parität Raum zu geben. 

Wir ſchließen, indem wir wiederholt auf die bei Berathung 
des Budgets für 1852 von den Abgeordneten Rohden und 
Oſterrath in der Kammer gehaltenen Reden, und daneben auf 

eine in den Nummern 71. 80. 109. 133. und 135. der „Deutſchen 
Volkshalle“ vom Jahre 1851 enthaltenen Beſprechung des Budgets 

ergänzend verweiſen, zu welchem Ende der leichteren Ueberſicht 

wegen die erwähnten drei Stücke we en, 8 

als Anhang beigedruckt ſind. | 100 

Durch das Angeführte gaben wir genen: bewiesen en 

haben, daß eine Klarheit in dem ganzen Rechnungsweſen nicht 

vorhanden, und daß faſt überall, wo die mitgetheilten Zahlen 
und Angaben einen etwas klaren Einblick geſtatten, das katho⸗ 

liſche Intereſſe ganz bedeutend beeinträchtigt iſt. Wir haben des⸗ 

halb vollen Grund zu der Annahme, daß die verſchwiegenen 
Stiftungen und das Unterbleiben der ſo oft verlangten Ausſon⸗ 

derung derjenigen Summen, welche rechtlich und confeſſionell den 

Kirchen oder Schulen gehören, Dinge verbergen, welche noch ver⸗ 

letzender ſind, als die ſchon zu Tage getretenen Verletzungen. 
nA Hit Re ara i land. cn art: Ir 7 

. — 



Anhang. 





Nede des Abgeordneten Oſterrath, 
| gehalten 

in der Sitzung der zweiten Kammer vom 23. Februar 1852. 

Meine Herren! Es würde mir ſchwer ſein, meinen Antrag 

auf Abſonderung derjenigen Poſten, die auf einer rechtlichen 

Verpflichtung beruhen, von denjenigen, die als freiwilli— 

ger Zuſchuß gezahlt werden, zu begründen, weil die Forde⸗ 

rung an und für ſich gerechtfertigt erſcheint und man eigentlich 

nicht einſehen kann, welche Gründe Dem entgegenſtehen. So 

lange wir das Budget revidiren, haben wir immer darauf ge⸗ 

drungen, daß alle Ausgaben, die nicht an unmittelbare Staats⸗ 

inſtitute: die Armee, die Regierungen und dergleichen, ſondern 

die an berechtigte Privatperſonen, Corporationen u. ſ. w. geleiſtet 

werden, in der Beziehung geprüft und geſondert werden, ob ſie 

auf rechtlicher Baſis beruhen oder als freiwilliger Zuſchuß er⸗ 

ſcheinen. Ich erinnere fie daran, wie hier z. B. discutirt worden 

iſt über die Zuſchüſſe an die Polizeiverwaltung und an Commu⸗ 

nalanſtalten in Berlin, ich erinnere an die Ausgaben der General- 

Staatscaſſe, ferner an die Zuſchüſſe für Wohlthätigkeitsanſtalten, 

die auf dem Etat des Miniſteriums des Innern ſtehen. Es iſt 

alſo in allen Fällen, wo Berechtigte der Staatscaſſe gegenüber⸗ 

ſtehen, eine Sonderung in der angetragenen Art für nothwendig 

erachtet worden. Nach der Verfaſſungsurkunde ſtehen auch die 

Kirchen als große berechtigte Corporationen dem Staate ge⸗ 

genüber. Die Staatscaſſe iſt alſo mit einer Kirchencaſſe nicht zu 

verwechſeln; es können vielmehr dieſe Corporationen Rechte ge- 

gen die Staatscaſſe beſitzen oder erwerben. Ich darf hier wohl 

nicht weiter ausführen, daß nach meiner Anſicht der Staat gegen 

die Kirche — eine Inſtitution, deren Erhaltung für ihn von der 

größten Wichtigkeit iſt — ſtets beſonders wohlwollend ſein muß. 

Ich habe mich darüber offen und oft genug ausgeſprochen, und 

halte es daher nicht für nothwendig, es nochmals zu wiederholen. 
Zum Budget des Miniſteriums. 5 
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Warum ſollte nun der Kirche, dieſer berechtigten Corpo⸗ 

ration, gegenüber eine Sonderung der Zuſchüſſe, je nach recht⸗ 

licher Begründung oder als freiwilliger Zuſchuß, nicht erforderlich 

ſein? Ich ſagte eben, es würden mir Gründe fehlen, um dieſe 

ſich eigentlich von ſelbſt verſtehende Angabe zu belegen; der Be⸗ 

richt enthält aber auf Seite 2. die Gründe, weshalb die Commif- 
ſion dieſe Sonderung nicht für nothwendig erachtet hat. Indeſſen 

hat die Commiſſion mit wenigen Worten drei verſchiedene 
Anträge und Wünſche der vorigjährigen Central-Budgeteommiſ⸗ 

ſion zuſammengefaßt, ſo daß ich mich genöthigt ſehe, bei der 
großen Kürze des Berichtes etwas ausführlicher darzulegen, was 

im vorigen Jahre von der Central-Budgeteommiſſion gewünſcht 
und verlangt worden iſt. Das erſte bezieht ſich auf einen Ge⸗ 

genſtand, den ſo eben mein Freund von Pokrzywnicki beſprochen 

hat, den ich aber der Erwiderung des Herrn Miniſters gegen⸗ 

über Ihnen ſpecieller darzulegen mich genöthigt ſehe. Es gibt, 
wie bereits ausgeführt worden iſt, beſondere Stiftungen, die von 

dem Staate ſelbſt als berechtigte Inſtitute anerkannt ſind. Dieſe 
Stiftungen, auch wenn fie ganz aus der Staatscaſſe gefüllt wer⸗ 

den, ſei es dadurch, daß die Staatscaſſe ihnen Capitalien über⸗ 

wieſen hat oder eine jährliche Rente, ſind dennoch als beſonders 
berechtigte Inſtitute anerkannt. Ich erinnere an die Stiftung 
mons pietatis, an den Kloſter⸗Bergiſchen Fonds, an die Säcu⸗ 

lariſations-Fonds; fie ſtanden in dem Budget für 1850 und 

1851 in einer Nachweiſung M. beſonders aufgeführt. Da ſie 
als ſelbſtſtändige Inſtitute dem Staate gegenüberſtehen, ſo konn⸗ 
ten ſie Rechtsanſprüche gegen denſelben haben, und es war da⸗ 

her in der Nachweiſung eine beſondere Colonne: „Zuſchuß aus 
Staatsfonds“. Wie nothwendig es iſt, daß dieſe Fonds beſon⸗ 
ders aufgeführt werden, kann ich Ihnen aus dem uns jetzt vor⸗ 

liegenden Berichte der Central⸗Budgetcommiſſion nachweiſen. Zur 

Begründung der Dotation des Oberkirchenrathes weiſt er einmal 
den rechtlichen Anſpruch, dann das Bedürfniß nach; es 

ſoll alſo erſtens der Rechtstitel und zweitens das Maß, wie 
viel zu gewähren, erörtert werden. Die Kammer hat auch be⸗ 

reits in Anerkennung, daß dieſe Stiftungen als ſelbſtſtändig 
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angeſehen werden müſſen, als allgemeinen Grundſatz in der erſten 
Berathung über das Budget feſtgeſtellt: diejenigen Einnah⸗ 

men, welche der Staat nur für Rechnung von Ge: 

meinden, Corporationen oder Inſtituten erhebt, 

ſollen nur vor der Linie vermerkt werden; die 
Stiftungen ſollen alſo nicht mit der Staatscaſſe ſelbſt identifieirt 
werden. Auf die Nachweiſung M. „der vorhandenen Stiftungen“ 

bezogen ſich die Nachweiſungen: E. über die Bisthümer, G. über 

die Univerſitäten, H. über die Akademien, J. über Gymnaſien und 

Schullehrerſeminare. Durch die Mittheilung dieſer Nachweiſung 

M. war alſo der Central-⸗Budgeteommiſſion die Verpflichtung 

auferlegt, zu prüfen, ob die Zahlen, die in der Nachweiſung M. 

als Ausgabe ſich vorfanden, ſich auch in den entſprechenden an⸗ 

deren Nachweiſungen richtig vereinnahmt fanden. Dies war eine 

zur gewöhnlichen Rechnungs-Juſtification nothwendige Prüfung. 
Nimmt man aber dieſe Prüfung vor und vergleicht die Poſten, 

ſo findet man keine Uebereinſtimmung. Ich ſehe mich 

genöthigt, da die Frage bei der vorhergegangenen Discuſſion 
nicht ſo ausführlich erörtert worden iſt, Sie auf einzelne ſpecielle 

Poſten aufmerkſam zu machen. So findet ſich — ich habe das 

Budget von 1851 vor mir — bei dem katholiſchen weſtpreußi⸗ 
ſchen Hauptgymnaſialfonds, Nachweiſung M. Nr. 2., aufgeführt, 

es erhalte das Progymnaſium in Deutſch⸗Crone 2,254 Thlr. aus 

dieſem Fonds; ſchlagen Sie die betreffende Stelle, Nachweiſung 

J. I. Nr. 14., nach, fo finden Sie für Deutſch⸗Crone aufgeführt 

unter: Leiſtungen aus der Staatscaſſe, 1. b. Bedürfnißzuſchuß 15 

Thlr. 3 Sgr. 4 Pf., und es ſteht in Randbemerkung: „1. b., 

daß aus dem Hauptgymnaſialfonds 15 Thlr. 3 Sgr. 4 Pf. be⸗ 

zahlt werden“; in der einen Nachweiſung ſteht alſo die Summe 
von 2,254 Thlrn. verausgabt, in der anderen nur 15 Thlr. 

3 Sgr. 4 Pf. vereinnahmt. 

Ferner iſt aufgeführt: Der katholiſche Hauptgymnaſialfonds 

in Breslau (es iſt merkwürdig, daß dies immer nur bei katholi⸗ 

ſchen Fonds vorkommt) Nachweiſung M. Nr. 9., der in Ausgabe 

10 verſchiedene Poſten, die angeblich an andere Inſtitute bezahlt 

werden, aufführt: 1) 5,500 Thaler an das katholiſche Gymnaſium 
5 * 
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zu Breslau; dieſe Summe ſteht bei dem Gymnaſium in Bres⸗ 
lau, Nachweiſung J. Nr. 28., aber nicht als aus einem Stif⸗ 

tungsfonds, ſondern als aus Staatsfonds bezahlt. ) 

40 Thaler ſollen an daſſelbe Gymnaſium gezahlt werden, laſſen 

ſich aber nicht auffinden. 3) 4,600 Thaler an das katholiſche 
Gymnaſium in Glatz find richtig aufgeführt, aber als „Zuſchuß 

aus Staatsfonds“. 4) 4,430 Thaler an das „evangeliſche“ 

Gymnaſium in Groß⸗Glogau — hierzu wurde im vorigen Jahre 

in der Central⸗Budgetcommiſſion bemerkt, dies ſei ein Druckfeh⸗ 

ler, das Gymnaſium ſei ein katholiſches. Die Summe findet 

ſich bei dem Gymnaſium, — Nachweiſung J. Nr. 34., — aber 

nicht als Zuſchuß aus einem Stiftungsfonds, ſondern als a us 

Staatsfonds gezahlt. 5) Von 5,140 Thalern an das katho⸗ 

liſche Gymnaſium in Sagan gilt dieſelbe Bemerkung. Dann 
kommen drei Poſten, die alle drei für das Gymnaſium in Oppeln 

beſtimmt ſind. Von ihnen findet ſich 6) einer, 1,678 Thaler 23 

Sgr. 7 Pf., als aus Staats fonds bezahlt; 7) der zweite, 3,467 
Thaler 6 Sgr. 5 Pf., wird als aus Stiftungsfonds herrüh⸗ 
rend aufgeführt; 8) der dritte, 160 Thaler, iſt gar nicht aufzufin⸗ 

den. 9) Aus derſelben Stiftung wird dann gezahlt 4,050 Thaler 

für das Leobſchützer Gymnaſium. Dieſes findet ſich auch dort auf⸗ 

geführt, und hier richtig als aus „Stiftungsfonds“ herrührend. Dann 

kommen noch 10) 936 Thaler, die an das Schullehrerſeminar zu 

Breslau gezahlt werden, ſie ſind aber bei dieſem nicht zu finden. 

Wenn einmal Vorlagen den Kammern gemacht werden, müſſen 
ſie doch mindeſtens nicht Verwechſelungen und Irrthümer dieſer 

Art enthalten. Mit Rückſicht auf die nothwendige, rechnungs⸗ 

mäßige Juſtification hat ſchon vor zwei Jahren — im Jahre 

1851 — die Central⸗Budgetcommiſſion Folgendes bemerkt (zum 

Präsidenten gewandt: ich bitte um die Erlaubniß, Das vorleſen 

zu dürfen, denn ich muß darauf Bezug nehmen, was im vorigen 

Jahre und vor zwei Jahren von der Central⸗-Budgetcommiſſion 

hervorgehoben iſt). Da heißt es Seite 46. des Berichtes vom 

Jahre 1850: „Die Commiſſion hat ſich, ſoweit die zum Theil 
unvollſtändigen Nachweiſungen es zuließen, einer ſorgfältigen 

Prüfung, ſowohl der Verwaltung, als der Verwendung dieſer 
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Stiftungen unterzogen, und ſich im Allgemeinen überzeugt, daß 
dieſelbe zweckmäßig und der Abſicht der Stifter gemäß erfolgt. 

Weil ihr aber ſowohl durch Privatmittheilungen, als Petitionen 

deutlich geworden, daß gegen die Verwaltung dieſer Fonds in 

den Provinzen zum Theil ein tief gewurzeltes Mißtrauen herrſcht, 

mußte fie ſich fragen, wie eine genauere Einſicht und Ueberwach⸗ 

ung derſelben durch die zunächſt Betheiligten zu erleichtern ſei. 

Ein Vorſchlag, die künftigen Bezirks⸗ oder Kreisvertreter an der 
Verwaltung Theil nehmen zu laſſen und die Etats öffentlich be⸗ 

kannt zu machen, hat deshalb nicht ihre Billigung erhalten, weil 

er, inſofern er eine förmliche Uebertragung der Mitaufſicht an 

eine andere Behörde bezweckt, eine reine Verwaltungsſache be⸗ 

trifft und ſomit in ihren Bereich nicht gehört. Dagegen bean— 

tragt ſie, die Kammer wolle es für erforderlich erklären, daß 

künftig zu den Verwendungen des Ueberſchuſſes genauere 

und detaillirtere Bemerkungen gegeben werden.“ Dieſem hat 

die Kammer damals zugeſtimmt. 

Die vorjährige Budgeteommiſſion kam auf den nämlichen 

Punkt Seite 5. ihres Berichtes und bemerkte: „Die Geſammtrub⸗ 

rik: Sonſtige Einnahme S. 267. hat das Mangelhafte, 

daß in derſelben die Einnahmen aus Stiftungen und ſonſtigen im 

Etat vorkommenden Fonds verbunden aufgeführt ſind, weshalb 

von der Commiſſion der Wunſch geäußert ward, daß hierbei 

eine detaillirte Nachweiſung der Einnahmeſätze, ſo wie ſolche 

bereits bei anderen Stiftungen auf Seite 297. theilweiſe begonnen 

worden iſt, künftig ertheilt werden möge.“ 

So viel über die erſte Bemerkung, die auf eine reine rech— 

nungsmäßige Juſtification hinauslief. 

Nun fanden ſich zweitens bei der Berathung in der Central⸗ 

Budgetcommiſſion in Bezug auf einige Ausgaben auch mate⸗ 

rielle Erinnerungen zu machen. Es wurde bemerkt, daß aus 

einem Fonds der Stiftung ganz widerſprechende Zahlungen ges 

leiſtet werden, z. B. aus katholiſchen Fonds Ausgaben an 

evangeliſche Lehranſtalten u. ſ. w., und mit Rückſicht 

darauf fährt der vorjährige Bericht S. 5. fort: 

Von dem Verlangen nach formeller Berichtigung ein— 
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zelner Poſten der Nachweiſe E. S. 261 ff. hat übrigens die 

Commiſſion für jetzt Abſtand genommen, weil ſolche auf 

die Etatsfeſtſetzung keinen Einfluß hat, und weil nach der 

Erklärung des Miniſteriums ohnehin die Auseinanderſetzung 
mit der Kirche hinſichtlich des Vermögens bereits Wa 

wird. 

Es kommt nun endlich drittens die vorjährige Budgelcome 

miſſion auf Seite 6. ihres Berichtes auf den Antrag, über den 

ſich jetzt die diesjährige Budgetcommiſſion äußert; die erſtere hat 
dieſen Antrag als wünſchenswerth bezeichnet, und ich nehme 

denſelben jetzt als meinen Antrag auf. Dieſer Antrag, den die 

diesjährige Budgeteommiſſion zuſammenfaßt mit den beiden vorheri⸗ 
gen, obgleich dieſe beiden ſich auf die Einnahmen, dieſer aber ſich 

auf die Aus gaben bezieht, lautet in dem vorjährigen Berichte: 
Die für den katholiſchen Cultus unter der Rubrik „Zuſchuß 

aus Staatsfonds“ aufgeführte Ausgabe kann aber im 

Allgemeinen als ein eigentlicher Zuſchuß nicht angeſehen 

werden, weil ſich darunter einzelne nicht unbeträchtliche Po⸗ 
ſten befinden, welche auf bekannten rechtlichen Ver⸗ 

pflichtungen beruhen. Eine Abſonderung der Zuſchußbe⸗ 

träge je nach ihrem ſpeciellen Grunde würde nun allerdings 

ſowohl bei der katholiſchen, als bei der in demſelben Falle 
ſich befindenden evangeliſchen Kirche wünſchens werth 

ſein, indeſſen hat die Commiſſion doch für jetzt von einem 
beſtimmten Antrage in dieſem Sinne Abſtand genommen, 
weil die Auseinanderſetzung zwiſchen Kirche und Staat nach 
den Beſtimmungen der Verfaſſung vom 31. Januar 1850 
in der nächſten Zukunft erfolgen muß, die fragliche Schei⸗ 

dung der einzelnen Fonds daher zur Zeit keine Pere 

hat. 

Ein Inſtitut kann einen Zuſchuß nur dann n 

wenn ſeine eigenen Mittel nicht aus reichen; die eigenen Mittel 

können nur ſein entweder eigene Stiftungsfonds, die für daſſelbe 

verwendet werden können, oder Rechts anſprüche gegen den 
Staat. Sobald einer Anſtalt nachgewieſen werden kann, daß ſie 
aus ihrem eigenen Vermögen ſich zu erhalten im Stande iſt, ſo 
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fällt Das, was ihr aus Staats⸗Zuſchüſſen gereicht worden iſt, 
wieder fort. Ich erinnere hierbei daran, daß im vorigen Jahre 

ein bedeutender Zuſchuß des Staates an das Gymnaſium zu 

Salzwedel deshalb abgeſetzt wurde, weil die königliche Regierung 

nachwies, daß das Gymnaſtum dieſes Zuſchuſſes nicht bedürfe, 

was auch von der Kammer genehmigt iſt. 
Dieſe drei verſchiedenen Anträge und Wünſche nun be⸗ 

handelt unſer Bericht Seite 2. mit folgenden Worten: 
Zu der eigenen Einnahme für den katholiſchen Cultus, 

Rubrik: Sonſtige Einnahmen, Seite 267. der Anlagen des 
Etats für 1851, war der Wunſch geäußert, daß eine de⸗ 
taillirte Nachweiſung der Einnahmeſätze erfolgen möge. Es 

wurde jedoch von dem Verlangen einer Berichtigung einzel- 

ner Poſten für damals Abſtand genommen, weil ſolche auf 
die Etat⸗Feſtſetzung keinen Einfluß habe, auch nach dem An⸗ 
erkenntniſſe der Regierung alle dauernden am 5. December 
1848 auf dem Etat für kirchliche Stellen befindlichen Poſten 

als deren feſter, rechtlicher Fonds anzuſehen ſeien, ſomit 
deren Entſtehungsgrund nicht weiter weſentlich intereſſire, 
indem die Auseinanderſetzung mit der Kirche hinſichtlich des 

Vermögens bereits vorbereitet werde. Dieſer Grund wird 
auch noch ferner als fortbeſtehend angenommen, und durch 

denſelben erſcheint es gerechtfertigt, auch für jetzt, wie für 

1851, keinen Antrag auf Abſonderung derjenigen unter dem 

Staatszuſchuſſe befindlichen Poſten zu ſtellen, welche auf 

rechtlicher Verpflichtung beruhen. 

Sie ſehen alſo, daß dem erſten Monitum, was eine Ver⸗ 

vollſtändigung blos zum Behufe der rechnungsmäßigen Juſtifica⸗ 
tion forderte, gar nicht entſprochen worden iſt; daß der diesjäh⸗ 

rige Etat, weit entfernt, vollſtändiger, detaillirter zu ſein, 

bei weitem abgekürzter erſcheint, die Commiſſion aber gleichwohl 
hierüber hinweggehen will. Das zweite Monitum, daß einzelne 

Poſten gar nicht ſtiftungsmäßig verwendet worden ſind, alſo eine 

materielle Unrichtigkeit vorliege, iſt durch dieſe Bemerk— 

ung der Commiſſion ebenfalls nicht beſeitigt. Indeſſen nimmt die 

Commiſſion von dieſem Monitum nicht blos in dem vorgeleſenen 
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Paſſus, ſondern auch auf Seite 17. s enen We “u 

dem es daſelbſt heißt: | Niet 

Die aus dieſen Fonds Cauf die ich noch ee 
muß) jetzt zu beſtreitenden Ausgaben können nach den Er⸗ 

gebniſſen der vorgenommenen Prüfung den Empfängern ohne 
Rechtsverletzung nicht entzogen werden. Sollte die Regie⸗ 

rung bei den fortgeſetzten Erörterungen einzelne Poſten fin⸗ 

den, deren Zahlung der urſprünglichen und eigentlichen Be⸗ 
ſtimmung der Fonds nicht angemeſſen iſt, ſo wird ſie nach 

der gegebenen Verſicherung ernſtlich darauf Bedacht nehmen, 
ſolche Ausgaben von den Etats der Fonds zu entfernen. Es 

liegt deshalb keine Veranlaſſung vor, eine in dieſer Hinſicht 

früher ausgeſprochene Erwartung zu wiederholen. 
Es wird hier Gewicht gelegt auf den Empfänger; aber es 

kommt bei dieſer Prüfung nicht auf den Empfänger, ſondern nur 

darauf an, ob der Fonds, der die Ausgabe leiſten ſoll, 

ſie auch zu leiſten hat. Ich erinnere daran, daß ein evan⸗ 

geliſcher Biſchof aus einem für Schulen beſtimmten Fonds eine 

Gehaltszulage bekam. So wie dies entdeckt wurde, wurde nicht 

geſagt: der Empfänger hat ein Recht, dieſe Zulage zu empfan⸗ 

gen, und alſo iſt die Ausgabe aus dem Fonds weiter zu leiſten; 

ſondern der Staat hat ſie ohne Weiteres übernommen. Der 
Fonds für Schulen wurde nicht weiter dazu benutzt, ſondern 

ganz feinem urſprünglichen Zwecke zurückgegeben. 
Sie ſehen, daß den beiden erſten Bemerkungen und Anträgen 

nicht entſprochen worden iſt. Ich komme zum dritten, nämlich 

zu der Sonderung der verſchiedenen Ausgaben, je nachdem ſie 

als rechtliche Verpflichtung oder als freiwillige Zuſchüſſe erſchei⸗ 

nen. Die Commiſſion ſetzt dem Antrage entgegen, „daß nach 

dem Anerkenntniſſe der Regierung alle dauernden, am 5. Decem⸗ 

ber 1848 auf dem Etat für kirchliche Stellen befindlich geweſenen 

Ausgabepoſten als deren feſter, rechtlicher Fonds anzuſehen ſeien“, 

und. fie bezeichnet Seite 7. noch näher, welche Poſten als da u⸗ 

ernde anzuſehen ſind, und welche nicht. Sie führt als nicht 

dauernd ſolche an, die nur auf Zeit oder e un 

willigt ſind oder auf den Ausſterbe⸗Etat W „ Homme 
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Die Commiſſion erkennt alſo hier ſchon eine Sonderung für 
nothwendig, wenngleich zunächſt nur derjenigen Ausgaben, die 

auf die Dauer, von denen, die auf Zeit bewilligt ſind. Ich 

bitte, Das feſtzuhalten, ich werde Ihnen bald zeigen, wie daraus 

die Annahme meines Antrages mit Nothwendigkeit von ſelbſt folgt. 

Die Commiſſion ſpricht indeſſen Seite 16. meinem Antrage noch 

entſchiedener das Wort. Sie ſagt nämlich: 

Die von dem Miniſterium verheißene Auseinanderſetzung 

hinſichtlich der bisher aus Staatsfonds gewährten Zuſchüſſe 

für Kirche und Schule und die Ermittelung, was von jener 

Summe rechtlich und confeſſionell getrennt den Kirchen und 

was den Schulen gehört, wird fortwährend betrieben, und 

in der Erwartung, daß die Regulirung bald erfolgt, war 

eine Erinnerung nicht zu machen, und ebenſowenig jetzt die 

Nachweiſe jedes Säculariſations-Fonds beider Kirchen, ſeiner 

Beſtandtheile, Einnahmen, Beſtimmung und bisherigen Ver⸗ 

ausgabung zu verlangen, da deren Erforderniß für 

jene Regulirung v vom mint anerkannt 

wird. 

Alſo hier unterſcheidet die Commit ion nicht mehr zwichen 

dauernden und nur zeitweiſen Ausgaben, ſondern ſie kommt nun 

auf Ausgaben, welche rechtlich geleiſtet werden müſſen. Wird 

nun zuſammengeſtellt, was rechtlich von den Fonds, die für 

Kirche und Schule gemeinſam ſind, an die Kirche geleiſtet wer⸗ 

den muß, fo kommt man auf die Ermittelung des Entſtehungs⸗ 

grundes von ſelbſt; denn nach der eigenen Behauptung der Com⸗ 

miſſion iſt jeder Poſten, der am 5. December 1848 auf dem 

Budget geſtanden hat, deshalb allein noch nicht als dauern⸗ 

der, fortwährender Zuſchuß zu leiſten, ſondern man muß erſt 

fragen, ob er damals dauernd oder nicht dauernd geweſen, 

es muß dieſes für jeden Poſten geprüft werden, und wenn man 

das thut, ſo kommt man auf Das, was ich verlange, auf die 

Entſtehung und rechtliche Begründung der Ausgabe von 

ſelbſt. Aus dieſen Gründen komme ich zu dem Schluſſe, daß die 

ganze Argumentation, welche die Commiſſion auf Seile 2. meinem 

Antrage entgegenſetzt, zuſammenfällt. 
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Es wurde im vorigen Jahre noch entgegnet, es ſei ſchwierig, 
ſolche Auseinanderſetzungen zu machen. Aber, meine Herren, vor 

einer Schwierigkeit bebt man bei uns nicht zurück, wenn es dar⸗ 

auf ankommt, Nachweiſungen aufzuſtellen. Es iſt zureichendes 
Material bei der Regierung vorhanden, und ich kann Ihnen, da 
ich doch auch damit geſchäftlich betraut bin, verſichern, daß ſolche 
Arbeit ſich aufſtellen laſſen und daß dies nicht zu lange dauern 

wird! Ich komme nun ſchließlich auf den Hauptgrund, der mich 
bewegt, meinen Antrag zu ſtellen: ich will durch denſelben den 
Frieden unter den Confeſſionen des Landes erhalten. Aus dem 

Umſtande, daß die katholiſche Kirche einen höheren Anſatz im Etat 

hat, als die evangeliſche, iſt ſehr vielſeitig gefolgert worden, es 

müſſe alſo die evangeliſche Kirche mehr bekommen. 
Faſt in jeder Synode, Provinzial oder Generalſynode, wird die⸗ 

ſes Thema, ansgefponnen 37 auch der Oberkirchenrath iſt neuer⸗ 

dings nach öffentlichen Blättern darauf gekommen, zu behaupten, 

weil die katholiſche Kirche ſo viel Einnahme hat, fo müſſe auch 

die epangeliſche Kirche ſo viel mehr haben. Im verfloſſenen Jahre 

wurde hier von der Rednerbühne derſelbe Ton angeftimmtsz da⸗ 

mals äußerte der Herr Präſident — erlauben Sie mir, die Worte 

vorzuleſen, ich Ben: daß deen Moon die gem ee 

paſſen: 
Meine Herren, fagte der * Puüdeng es Steh f ch noch 

einige Redner gemeldet, auch iſt der Schluß der Discuſſion 
beantragt; ich glaube aber meinerſeits bemerken zu müſſen, 

daß wir uns in der Discuſſion, die eben begonnen hat, von 

dem Gegenſtande, der uns vorliegt, doch entfernt haben. Ich 

glaube, wir ſollten bei dieſer Gelegenheit uns ebenfalls daran 

erinnern, worauf der Herr Abgeordnete, der zuerſt ſprach, 
neulich hinwies, daß dies Haus keine Synode iſt, 

wo die Vertreter der verſchiedenen Kirchenge⸗ 

ſellſchaften verſammelt ſind. Es kann ſich hier nur 

darum handeln, zu prüfen, ob der Staat für Alles, 

was er den verſchiedenen Kirchengeſellſchaften 
leiſtet, wirklich auch eine Verpflichtung hatz 

dies hat, glaube ich dieſes Haus nur zu prüfen 
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und darüber zu entſcheiden, ob es eine ſolche 

Verpflichtung anerkennt, inſofern es das Bud⸗ 

get, was uns vorliegt, genehmigt. Was die ver⸗ 

ſchiedenen Kirchengeſellſchaften noch etwa außerdem zu for⸗ 

dern haben, kann wohl nicht Gegenſtand der Berathung die⸗ 

ſes Hauſes fein, ſondern es kann nur den verſchiedenen Kir⸗ 

chengeſellſchaften, dies mit der Staatsregierung auszumachen, 

überlaſſen und, wie ich glaube, abzuwarten ſein, welche 

Anträge die Staatsregierung in Folge davon ſtellen wird. 

Damals nahm das ganze Haus dieſe Bemerkung mit Beifall 

auf. Deſſenungeachtet kommt nun der vorliegende Bericht wieder 

auf daſſelbe Thema zurück und ſtellt Seite 6. die Behauptung 

auf, der §. 4. des Ediets vom 30. October 1810 ſei für die 
katholiſche Kirche längſt in Vollzug gebracht, und die 

erforderlichen Zuſchüſſe ſämmtlich übernommen; für die 

evangeliſche aber noch nicht. Es iſt für die Kirche, der ich 

angehöre, wahrlich nicht erfreulich, daß eine ſo große Summe 

für dieſelbe auf dem Budget ſtehen muß. Wir würden es lieber 

ſehen, wenn wir aus eigenem Grundvermögen noch unſere Kirche 

mit allem Nöthigen verſehen könnten. Der Bericht der Com⸗ 

miſſion, um die Dotation des Oberkirchenrathes zu begründen, 

geht auf die Zeit der Reformation zurück. Nun, meine Herren, 
ich könnte noch weiter zurückgehen und Brief und Siegel aus 
noch älterer Zeit zur Begründung von Forderungen vorlegen; 

aber es fällt mir nicht ein, ſo weit zurückzukommen und von je⸗ 

ner entfernten Zeit her Reclamationen vorzubringen; ich weiſe 

nur darauf hin, daß unſere Kirche am Schluſſe des vori⸗ 

gen Jahrhunderts noch mit reich dotirten Inſtitutionen 

aller Art verſehen war; nicht blos für Biſchöfe und Capitel war 

geſorgt, worüber die Bulle de salute animarum im Weſentlichen 
handelt, ſondern auch für die Seelſorge in der Gemeinde, für ge⸗ 

lehrte Schulen, für Kranke und Arme. So hatten im Herzog⸗ 

thum Magdeburg und im Fürſtenthum Halberſtadt zahlreiche Klöſter 
die Seelſorge für die Gemeinden; am Rheine hatte die katholiſche 

Kirche überall gut dotirte Kirchen und Pfarreien. Das iſt durch 

die Revolution und theilweiſe durch die Säculariſation 
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verändert. Die katholiſchen Kirchengüter find von dem Staate 

eingezogen und dadurch iſt dem Staate die Verpflichtung erwach⸗ 

ſen, daß für die Inſtitutionen der katholiſchen Kirche aus Staats⸗ 
mitteln die nothwendigen Dotationen gegeben werden müſſen. Ich 
kann Ihnen die Verſicherung geben, daß ein ganz kleiner 

Theil des eingezogenen Vermögens vollſtändig 
hinreicht, alles Das zu erfüllen. Die Behauptung, daß 
alle dazu erforderlichen Zuſchüſſe bereits gegeben werden, die der 
Bericht aufſtellt, widerlegt er ſelbſt an einer anderen ‚Stelle, Er 

führt nämlich auf Seite 20. an, daß jetzt drei Emeriten = und 

Demeritenhäuſer für die Diöceſen Münſter, Cöln und Trier er⸗ 
richtet werden. Jetzt, meine Herren, alſo 31 Jahre, ſage ein 

und dreißig Jahre nach Erlaß der Bulle, alſo nach der Ent⸗ 
ſtehung der als rechtlich von allen Seiten anerkannten 
Forderung! Der vorjährige Bericht bezeichnet andere, nämlich 
die Diöceſen Poſen, Münſter und Paderborn als diejenigen, in 

denen Häuſer dieſer Art der Bulle de salute animarum entſpre⸗ 

chend errichtet werden müſſen, und wenn nun jetzt erſt für andere 

Diöceſen drei Häuſer errichtet werden, ſo fehlen ſie denn doch 

noch für die Diöceſen Poſen und Paderborn. Inwieweit ſonſt die 
Bulle erfüllt iſt, will ich nicht erörtern. Sie ſehen alſo, wie noth⸗ 
wendig es iſt, den Fehlſchluß zu vermeiden: wenn A dem B 1000 
Thlr. bezahlt und dem C nur 200 Thlr., fo muß dem C mehr 

gegeben werden. Jeder muß, wie der Herr Präſident unter dem 

Beifalle des hohen Hauſes im vorigen Jahre ausgeſprochen hat, 

hier nach weiſen, wozu er berechtigt iſt, und begründen, was 

er fordert; darum iſt eine Sonderung zwiſchen rechtlichen und 

freiwilligen Leiſtungen ganz weſentlich nothwendig, und die be⸗ 
liebten Vergleichungen führen weder zum Heile, noch zum Frieden. 

Ich habe nun nachgewieſen, daß mein Antrag in der Natur 

der Sache liegt, daß er im vorigen Jahre und früher von der 

Budgeteommiſſi on und der Kammer ſelbſt als wünſchenswerth 

bezeichnet war, und da muß ich denn nun fragen, warum 4 oll 

die beantragte Scheidung doch nicht erfolgen! 
147 
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Nede des Abgeordneten Nobden, 

gehalten 

in der Sitzung der zweiten Kammer vom 23. Februar 1852. 

Meine Herren ! Ihre Commiſſion hat Ihnen den Antrag 

vorgelegt, für den neu errichteten evangeliſchen Ober⸗Kirchenrath 
die Summe von 18,100 Thlr. in das Staatsbudget zu überneh- 
men. Ich habe gegen dieſen Antrag ſelbſt keine Erinnerungen auf- 
zuſtellen; ich ſchließe mich vielmehr demſelben an. Die Commiſ⸗ 

ſi on unterſtützt ihn damit, daß ſie ſagt: 

Zur Vollendung der Organiſation der evangeliſchen Kirche 

iſt nothwendig, daß für dieſe Angelegenheit eine Centralſtelle 

errichtet werde. Die Errichtung iſt geſchehen durch eine 

Ordre Sr. Majeſtät des Königs als das Oberhaupt der 

Kirche, Desjenigen, der das Kirchenregiment in Händen hat. 

Sie hat Ihnen dieſe Cabinetsordre vom 29. Juni 1850 alle⸗ 

girt. Ich will über die Formfrage hinweggehen, ob eine ſolche 
Ordre, die eine rein geiſtliche Anordnung betraf, in die Geſetz⸗ 

ſammlung mit der Contraſignatur eines verantwortlichen Miniſters 
gehört. Es genügt mir von meinem Standpunkte aus vollſtän⸗ 

dig, daß das factiſch beſtehende Oberhaupt der evangeliſchen Kirche 

ausgeſprochen hat, „es iſt eine ſolche Anordnung für den Aus⸗ 

bau der evangeliſchen Kirche nothwendig;“ und ich habe meiner⸗ 

ſeits, als außerhalb der evangeliſchen Kirche ſtehend, nicht die 

Competenz, zu unterſuchen: „iſt dieſes Oberhaupt de jure da, und 

nach dem proteſtantiſch⸗kirchlichen, ihrem kanoniſchen Rechte anzu⸗ 

erkennen? Iſt es dazu competent, ſolche Einrichtungen aus eige⸗ 

ner Competenz zu treffen?“ Ich will eine Unterſuchung darüber, 

ob eine ſolche Anordnung für die evangeliſche Kirche nothwendig 

war, nicht hier vor der Kammer führen; als Kammermütglied 

habe ich kein Recht dazu, dieſe innere, geiſtliche Angelegenheit der 

evangeliſchen Kirche vor mein Forum zu ziehen. Ich werde des⸗ 

halb auch dem Herrn Präſidenten keine Veranlaſſung bieten, auf 

die vorhin ſchon von dem Abgeordneten Oſterrath erwähnten 
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Worte: „eine Kammer bildet keine Synode,“ nochmals zurück⸗ 
zukommen. 

Eine ſolche evangeliſche Centralſtelle hat meines Wiſſens bis 

jetzt nicht exiſtirt; die Fonds derſelben können deshalb nicht für 
eine neu errichtete herangezogen, übertragen werden. Mir iſt 

eben ſo wenig bekannt, daß andere bereits bereite Mittel 

innerhalb der Kirche ſelbſt oder als Depoſitum des Staates ſchon 

vorhanden ſeien, aus denen dieſe Koſten beſtritten werden könnten. 

Wenn vorhin ſchon darüber gehandelt iſt, 4,190 Thlr. ſeien 
in dem Cultusminiſterium disponibel geworden, dadurch, daß ein 
Ober⸗Kirchenrath eingerichtet worden iſt, fo faſſe ich dies fo auf, 
daß, wenn ſonſtige Mittel zur Beſtreitung der Subſiſtenz des 
Ober⸗Kirchenrathes da find, wenn die evangeliſche Kirche z. B. 
ſelbſt dieſe Koſten zu tragen hätte, ſo würden jene 4,190 Thlr. 
eine willkommene Erſparniß in den Koften des Miniſteriums fein; 

wenn aber keine ſolche anderweiten Mittel vorhanden ſind, dann 
wird jener Betrag eine willkommene Zubuße ſein, eine ſolche neue 
Ausgabe aus der Staatscaſſe dieſes Budgets zu beſtreiten. 

Ich werde nicht ſagen, es wären jene 4,190 Thlr. zu über⸗ 

tragen, weil die Kräfte, welche in dem Miniſterium der Cultus⸗ 
Angelegenheiten jetzt nicht mehr nöthig ſind, dieſes gerade durch 
den Ober-Kirchenrath geworden ſeien. Ich glaube, die Gränze 
der Einwirkung der Urſachen, weshalb jene Kräfte des Miniſte⸗ 
riums jetzt unnöthig find, wird ſchwer zu ziehen und zu fein ſein, 

um eine ſolche Summe von dem Einen auf das Andere, von den 

ſtaatlichen auf rein kirchliche Zwecke zu übertragen. Ob die Kirche 
ſelbſt die Mittel hat, um ihre Bedürfniſſe zu beſtreiten, ob daher 
der Fall nicht vorliege oder doch erſt ſpäter eintrete, in welchem 
der Staat der Kirche die Mittel ihrer organiſchen Subſiſtenz dar⸗ 
zureichen habe: dies werde ich darlegen, wenn ich zur Begrün⸗ 

dung meines Amendements komme. Jetzt wende ich mich zunächſt 
gegen die ſpecielle Motivirung des Antrages der Commiſſion, wie 

er im Berichte der letzteren aufgeſtellt iſt. Ich muß das Haupt⸗ 

motiv, wie ich es daraus entnehmen zu müſſen glaube, für durch⸗ 

aus unrichtig erklären. Es hat zwar die Central⸗Commiſſion in 

ihrem Protokoll vom 11. d. M. beſchloſſen: „aus der Begrün⸗ 
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dung dieſes Antrages ſorgfältig alles Das wegzulaſſen, was irgend 

eine Eiferſucht zwiſchen den beiden Landeskirchen hervorzurufen 

geeignet ſein könne.“ 
Wenn der Herr Berichterſtatter den Bericht auch ſorgfältig 

danach eingerichtet hat, ſo möchte ich doch fragen: was habt Ihr 

geglaubt, weglaſſen zu müſſen? Habt Ihr mit ſolchen Worten 

nicht geſagt: Ihr habt ein Motiv, was eine ſolche Eiferſucht 

hervorrufen könnte, Ihr wollt es nur nicht ſagen? Hervorge⸗ 
hoben iſt immer in dem Berichte, der Staat gewährt der katho⸗ 

liſchen Kirche, was die evangeliſche Kirche noch nicht erhalten hat, 

und was ihr mit den ihr ſäculariſirten Gütern genommen iſt. 

Die Cabinets⸗Ordres vom 28. Februar und 20. März 1845 

und die vom 15. Januar 1847 ſind gerade dadurch hervorgeru⸗ 

fen, daß geſagt iſt, die katholiſche Kirche hat ihren vollſtändigen 

Ausbau und eine vorzüglich reiche Dotation, und wir haben ſie 

nicht. Was alſo immer als wahres Motiv vorliegt und bereits 

zwei Jahre hinter einander hier vorgekommen iſt, iſt die Bezug⸗ 

nahme auf die Parität, die nicht paritätiſche Behandlung der 

evangeliſchen Kirche. Ob ſie begründet iſt, ob eine ſolche Bezug⸗ 

nahme hier wirklich angebracht iſt, darauf will ich hier näher 

eingehen, dieſes Motiv als irrig nachweiſen. Es iſt von Seiten 

des Herrn Cultusminiſters ausgeſprochen, es werde von der Re⸗ 

gierung bei ihrer Entſchließung nicht blos in Betracht gezogen, 
daß die katholiſche Kirche durch die Säculariſationen ſo viel ver⸗ 
loren habe und die evangeliſche Kirche ſo viel, ſondern auch wie⸗ 

viel die eine oder die andere bereits erhalten habe. 

Ich habe mit Zufriedenheit vernommen, daß die Regierung 

doch wohl nur den Geſichtspunkt aufſtellt, wahre Bedürfniſſe nach 

beiden Seiten gleichmäßig zu befriedigen. Aber ich habe hier zu⸗ 
gleich Rückſicht zu nehmen: was wird Sie, meine Herren, bei 

ihrer Entſchließung in der vorliegenden Frage beſtimmen? Was 

werden Sie als entſcheidendes Motiv für ihr Votum aufſtellen? 

Wie werden Sie einen ſolchen Antrag auf Vermehrung des Bud⸗ 

gets auffaſſen und entſcheiden? Wäre es hinſichtlich der Staats⸗ 

regierung auch nicht mehr nöthig, für Sie, meine Herren, muß 

ich auf das Nähere eingehen. 
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Faſt möchte ich glauben, das Publicum und die Organe der 

Preſſe haben errathen, was im Berichte weggelaſſen iſt. Das 

wird Ihnen ſowohl, wie mir, aus mündlicher Mittheilung und 
aus den öffentlichen Blättern bekannt ſein, daß in den letzten 

Tagen wiederholt erwähnt iſt, es ſind 720,000 Thlr., die die 

katholiſche Kirche erhält, und die Kammern werden ſich doch nicht 

dagegen auflehnen, daß die evangeliſche Kirche zu ihren bisheri⸗ 

gen 350,000 Thlrn. annoch achtzehn Tauſend und einige Hundert 

Thaler erhält! Mir iſt ſogar bekannt, daß für den Fall, wenn 
die katholiſchen Mitglieder der Kammer ſich gegen die Forderung 

erklären würden, ein Blatt der Reſidenz bereits eine verſchleierte 

Drohung ausgeſprochen hat: wir würden wohl bedenken, daß 
wir jetzt noch 720,000 Thlr. aus der Staatscaſſe bekommen 
haben! Sie werden es hiernach wohl gerechtfertigt finden, meine 

Herren, wenn ich mich über dieſen Punkt etwas weitläufiger aus⸗ 

laſſe. Ich glaube, das Intereſſe, was ſich heute vor Ihnen mani⸗ 

feſtirt, nimmt Ihre Zeit und Ihre Kräfte wenig genug in Anſpruch, 

und Sie werden es gewiß gern geſtatten, daß wir uns für unſere 

heiligſten Intereſſen einmal vollſtändig ausſprechen. — Die Cen⸗ 

tral⸗Commiſſion hat uns keine Urſache zur Eiferſucht bieten wollen. 

Meine Herren! Ich weiß wirklich nicht, glaubt man denn, 

daß wir Katholiken eiferſüchtig darauf ſein werden, wenn eine 

Confeſſion erhält, was wir Alle für ihr gutes Recht anſehen, 
ſobald nur von der competenten Stelle aus geſagt wird, es iſt 

ein nothwendiges Bedürfniß! Ich habe die Bewilligung der 

nöthigen Mittel ohne Reſtriction ausgeſprochen. 

Meine Herren! Geben Sie der katholiſchen Kirche, was ihr 

von Gottes und Rechts wegen zukommt, ich werde nie und nim⸗ 
mer, wenn ein Anderer bekommt, was ihm noth thut, darüber 

eiferſüchtig ſein. Es hätte uns der widerwärtige Eindruck erſpart 

werden können, wenn uns eine Geſinnung zu Grunde gelegt wird, 

welche die katholiſche Kirche grundſätzlich nie billigen wird. Eifer⸗ 

ſucht wird Ihnen die katholiſche Religion nie predigen, wenn 

auch eine Einhelligkeit zwiſchen der katholiſchen und der evange⸗ 

liſchen Kirche nicht beſteht und, fer wie die e BEN ” 

daſtehen, nie eintreten wird. 81 
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Sie werden, meine Herren, wiſſen, daß in einem bekannten 

Programm geſagt iſt, Preußen habe die Fähigkeit, und — das 

ſetze ich hinzu, mit 9,000,000 evangeliſchen und 6,000,000 katho⸗ 

liſchen Einwohnern — auch die Beſtimmung, den beiden kirch⸗ 

lichen Confeſſionen gegenüber, wahrhaft paritätiſch zu ſein. Ein 

gewiß wahrer Satz! Präeiſirt iſt dies jedoch dort auf eine 

Weiſe, der ich nicht beitreten kann. 

Es iſt in jenem Programme nämlich geſagt, „Preußen ſei durch 

feinen Urſprung ein proteſtantiſcher Staat“; was ſoll das bebeu- 

ten? ſoll das eine vorzügliche Berückſichtigung mit ſich führen? 
Dann wäre in unſerer Staatsgemeinſchaft der Antheil der evan⸗ 

geliſchen Kirche der aus einer societas leonina, der Löwenan⸗ 
theil. Ich ſollte nicht glauben, daß dies dort hat geſagt ſein 

ſollen, und ich fürchte nicht, daß dies hier wird geſagt werden. 

Sollte ein ſolcher Satz in unſer Staatsrecht eindringen, nachdem 
Schleſien von Preußen erworben, und das katholiſche Weſtphalen, 

das Rheinland und das Großherzogthum Poſen zu Preußen ge— 

kommen ſind, dann würde unſer Staatsrecht ein aſiatiſches ſein. 

Unſere Verfaſſung hat in ihrem Artikel 15. beide Confeſſionen 

gleichgeſtellt. Sie nennt die evangeliſche und die römiſch-katho⸗ 

liſche Kirche beide neben einander, ohne der einen einen Vorzug 

gegen die andere einzuräumen; ſie ſind deshalb paritätiſch im 

Staate geſtellt. Einen ſolchen Zuſatz, wie er in dem bekannten 

Organe einer gewichtigen evangeliſchen Partei aufgeſtellt iſt, kann 
man mit Entſchiedenheit als irrig bezeichnen. Es iſt in dem 

Commiſſionsberichte hervorgehoben, es habe die evangeliſche Kirche 

viel durch die Säculariſation verloren, und — ſie fordere daher 

auch eben ſo viel zurück; nicht anders iſt der Satz aufzufaſſen. 

— So hat es auch der Herr Cultusminiſter aufgefaßt. Nach 

den Säculariſationen richten ſich die Anforderungen, und da 

möchte ich nun wirklich zunächſt ſagen, es iſt gewagt, jene Pa⸗ 

rallele aufzuſtellen, nach Dem, was der evangeliſchen Kirche ſchon 

gegeben iſt, nach dem bereits angegebenen Etats-Satze für den 

evangeliſchen Cultus. Laſſen Sie einmal auseinanderſetzen und 

dadurch feſt beſtimmen, was kommt der evangeliſchen und was 

der katholiſchen Kirche von den Etats⸗Summen aus rechtlichen 

Zum Budget des Miniſteriums. g 6 
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Gründen zu; erſt dann läßt ſich auch ſagen, was jede Kirche 

vom Staate gegeben bekommt, und dann wird ſich auch beur⸗ 

theilen laſſen, wieviel und ob jeder genug gegeben iſt, oder ob 

ſie noch Forderungen von dieſem Standpunkte aus aufzuſtellen 

hat. Mit dieſer Aeußerung kann ich mich ganz von dieſem Punkte 
entfernen, und ich will Ihnen in Dem, was ich jetzt noch vor⸗ 

trage, allein darlegen, wozu mir der Commiſſionsbericht Anlaß 

gibt, wie die katholiſche Kirche zum Staate im Werft der 

evangeliſchen Kirche ſteht. 

Sie werden ſehen, ich werde gewichtige Gründe dafür anfüh⸗ 

ren, daß die katholiſche Kirche gegen die evangeliſche Kirche in 

unſerem Staate bedeutend im Nachtheile ſteht; daß Dasjenige, 

was die katholiſche Kirche bekommt, in den meiſten Punkten, nicht 
als etwas, von dem man ſagen könnte, es wird ihr gegeben, 

ſondern als etwas bezeichnet werden ſoll, was ihr gezahlt 
werden muß; daß es endlich eine haltloſe Formel iſt, wenn 

geſagt wird, der Staat enthält 9—10 Millionen evangeliſche 

und nur 6—7 Millionen katholiſche Einwohner, und danach müß⸗ 

ten auch die Staats⸗Zuſchüſſe abgemeſſen werden. Ich glaube 

nicht, daß ich, wenn ich auf dieſen Geſichtspunkt eingehe, von 

dem Herrn Cultusminiſter eine ähnliche Antwort erhalte, wie ich 

fie im vorigen Jahre bei ähnlicher Beſprechung des Paxitäts⸗ 
punktes bekommen habe. Er ſagte, als ich damals den Vor⸗ 

trag des Abgeordneten für Simmern beantwortet hatte, „ich 

habe keine Veranlaſſung, gegen den vorgetragenen Antrag auf⸗ 

zutreten.“ 

Meine Herren! Ich meine Arte daß über die Prüfung, 

welche jedes Mitglied der Kammer nach freiem Ermeſſen bei ſich 
zu treffen hat, ob es berufen iſt, auf irgend einen Gegenſtand 

einzugehen, daß über dieſe Erwägung irgend Jemanden eine Kri⸗ 

tik zuſteht. — Iſt deſſenungeachtet damals gegen mich von Sei⸗ 
ten des Herrn Miniſters dennoch die Aeußerung geſchehen, ſo 

habe ich es eingeſehen, und auch in weiteren Kreiſen iſt es aner⸗ 

kannt, daß nicht eine ſolche Kritik darin habe liegen ſollen. Der 

nächſte Vortrag, ſowie auch ſchon ein früherer in derſelben Sitzungs⸗ 

periode, zeigte ein ſo warmes Intereſſe für die evangeliſche Kirche, 
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daß es dadurch erklärlich wird, wie eben dies warme Intereſſe 

ihn dazu gebracht habe, Bemerkungen, welche indirect gegen die 

Intereſſen der evangeliſchen Kirche gingen, in anſcheinend ſehr 

warmer Weiſe zu beſeitigen. Der Herr Miniſter hat damals 
geſagt, der Anſpruch der evangeliſchen Kirche auf Vergrößerung 

ihrer Dotationen ſtütze ſich auf die Stellung, welche dieſe Kirche 

ſeit dem Entſtehen in dieſem Lande eingenommen habe. Ja, 

meine Herren, ich weiß es nicht, inwieweit dieſe Aeußerung mit 

derjenigen des angezogenen Programms, daß der Staat ſeinem 

Urſprunge und Umfange nach ein proteſtantiſcher ſei, ganz iden⸗ 

tiſch iſt. Ich glaube, daß Dem ſo iſt, und da ich jene beleuchtet 
habe, könnte ich bei Beſprechung dieſer zweiten nur Wiederhol⸗ 
ungen vorbringen. In der Sitzung vom 8. Februar v. J. ſprach 

ſich der Herr Cultusminiſter dahin aus: „der Landesherr ſei her⸗ 

vorragendes Mitglied der evangeliſchen Kirche; er diene ihr mit 

feinem Anſehen und mit feiner Macht.“ Nicht wahr, meine Her- 
ren, das heißt doch wirklich ein ſtarkes Gewicht in die Wagſchale 

werfen, wenn von der einen und der anderen Confeſſion mit 

Rückſicht auf die Parität Anſprüche aufgeſtellt werden. Ich meine 

auch, der Herr Miniſter habe ſich von der Stelle aus, von der 

er dies damals und für die er es damals, als dort zur Gel⸗ 

tung kommend, ausſprach, dazu nicht berechtigt halten können, 

inſofern ein Staatsminiſter auf jener Stelle keine Confeſſion ha⸗ 

ben ſollte; er vertritt dort den Staat und nach der Verfaſſung 

beide Confeſſionen; er hat dort kein Intereſſe und ke ine Sym⸗ 

pathien für die eine oder die andere Confeſſion zu äußern; er 

ſteht beiden paritätiſch gegenüber, ſo verlangt es die Verfaſſung 

von ihm. Wenn aber der Herr Miniſter dieſe verfaſſungsmäßige 

Stellung verlaſſen hat, ſo glaube ich, daß es weder damals, noch 
bei künftigen Gelegenheiten zu rechtfertigen ſein wird, wenn er 

den Abgeordneten gegenüber, die in dieſer Kammer einzelne Reli⸗ 

gions⸗Anſichten verfechten, die Aeußerung macht, die Kammer habe 

keine ſolche Streitigkeiten über die innere Verfaſſung der evange⸗ 

liſchen Kirche vor ihr Forum zu ziehen, und zwar um ſo weniger, 

als er ſelbſt die Stellung des Landesherrn in der Kirche als ein 

vorzügliches Moment hervorhob. Danach wird er es geſtatten 
| 6* 
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muſſen, daß ſolche Erwägungen, kirchlicher oder theologiſcher Na⸗ 

tur, auch von anderer Seite discutirt werden. 

Ich habe dieſe Vorgänge hervorgehoben, um Ihnen die ein⸗ 

zelnen Folgen davon darzulegen. Glauben Sie wirklich, daß Die, 

welche mit mir der katholiſchen Kirche angehören, zu dem Mini⸗ 

ſtertiſche mit Vertrauen blicken, wenn dort ſolche Rückſichten ſich 

geltend machen? Wenn der Herr Miniſter ausſpricht: es gelte 

als vorzüglich gewichtig von ſeiner Stelle, daß der Landesherr 

mit ſeiner ganzen Macht und Anſehen die wangzeſhe Kirche 

ſchütze und ſchirme? 
Meine Herren! Ich darf es ausſprechen, ſeit dieſer Zeit ſind 

mir mündliche und ſchriftliche Aeußerungen darüber zugekommen; 

es herrſcht tiefes Mißtrauen gegen die Stellung des Herrn Mini⸗ 

ſters und deſſen Wirken in der Richtung, was die katholiſche 

Kirche von ihm zu erwarten hat. Es hat den Grund geliefert, 
aus welchem man ſich berechtigt geglaubt hat, einige Thatſachen 

aus dem September vorigen Jahres in Verbindung zu bringen. 

Sie werden wiſſen, es iſt in Elberfeld gegen Ende des Septem⸗ 
bers vorigen Jahres ein evangeliſcher Kirchentag abgehalten 
worden. 

Es iſt damals dort gleichzeitig ein evangeliſcher Bund geſchloſ⸗ 

ſen worden, der als ſeine grundſätzliche Aufgabe aufgeſtellt hat: 

„eine getreue Darſtellung der Irrlehren und der Miß⸗ 
bräuche der Römiſchen Kirche in einzelnen Schriften oder 

fortlaufenden Blättern; ferner die Geltendmachung der 
Rechte der evangeliſchen Kirche, insbeſondere bei Fürſten 

und Obrigkeiten.“ 
Meine Herren! Zu welchen Folgerungen müſſen die Katho⸗ 

liken kommen, wenn ſie erwägen, daß gleichzeitig der Herr Cul⸗ 

tusminiſter in Elberfeld war. 

Sie werden das bei den Katholiken begründete Mißtrauen 

wahrlich nicht als unberechtigt bezeichnen können, es liegt drin⸗ 

gend nahe, es als höchſt natürlich anzuerkennen. Wenn es ſo 
ſteht, wenn in einer ſolchen Anweſenheit — ich ſage nicht Aſſi⸗ 

ſtenz oder Mitwirkung — das Recurriren auf Fürſt und Obrig⸗ 
keit im Staate, von welcher letzteren der Cultusminiſter die höchſte 
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Stellung einnimmt, als das vorzügliche Mittel gegen die ka⸗ 
tholiſche Kirche zum Grundſatze erhoben wird, dann ſollte man 

Seitens der evangeliſchen Kirche der katholiſchen Kirche gegenüber 

nicht ſagen, ſie ſei nicht paritätiſch vertreten, bisher nicht paritä⸗ 
tiſch behandelt. Die inneren Verhältniſſe der katholiſchen Kirche, 

ſage ich mit meinen Genoſſen zu meinem Troſte, ſind conſolidirt; 

ſie bedarf nur des Artikels 15. der Verfaſſung, der Moglichkeit 

der freien Bewegung auf ihrem Gebiete, um auf dieſer Seite 

ihrer ſegensreichen Dauer verſichert zu ſein. 

Aber, meine Herren, es bedarf die Kirche auch eine äußerliche 

Exiſtenz, und dieſe fordert eine Subſiſtenz und die Mittel dazu. 

Hätte die katholiſche Kirche zu ihrer freien Dispoſition behalten, 

was ihr gehörte, wie der Herr Abgeordnete Oſterrath ſchon er— 

wähnt hat: ſie würde ſich nicht an die Kräfte der Staatscaſſe 

zu wenden haben, ſie würde ihre Bedürfniſſe aus eigenen Mit⸗ 

teln reichlich beſtreiten können. | 

Sie würde nicht auf die Steuerkraft der katholiſchen und auch 

der evangeliſchen Staatsbürger zurückgehen wollen, die nöthigen 

Ausgaben mit aller Kraft aus ihren eigenen Mitteln zu beſtreiten 

ſuchen, jetzt aber ſteht nicht allein der eine Betrag von 374,345 

Thlr. (das iſt die Beſoldung der Pfarrer und Geiſtlichen) unter 

der Verwaltung der Staatsbehörde; es ſteht unter ihr auch fer- 

ner noch der bedeutende etatsmäßige Dispoſitionsfonds, rubrieirt 

für beide Confeſſionen, der ſich auf dem Etat aller Regierungen 

aufgeführt findet, und ferner die Summe von 188,000 Rthlr. 

zur Verbeſſerung der äußeren Lage des geiſtlichen Standes. 

Meine Herren! Ich bringe Sie darauf zurück, daß dieſe 

Summen unter der Direction der Staatsbehörde ſtehen, die ich 

Ihnen eben in wenigen Zügen zu zeichnen verſucht habe. Sie 
halten es gewiß für gerechtfertigt, wenn wir ſtaunend ausrufen: 

Ihr meint noch immer, daß Ihr bei der Entſcheidung darüber, 

was eine jede Confeſſion bekommen ſoll, ſagen könnet: „wir ſtehen 

unparitätiſch?“ Die Direction darüber hat in der höchſten In— 
ſtanz das Staatsoberhaupt, in der nächſtfolgenden der Cultus⸗ 

miniſter, der das Staatsoberhaupt in der Art vertritt, wie er 

ſelbſt präeiſirt hat. Sie werden mir nun vielleicht entgegenſetzen, 



86 

in dem Miniſterium der Cultusangelegenheiten beſtehe ja eine 

eigene katholiſche Abtheilung. Ja, meine Herren, als ich die Ge⸗ 

danken für den heutigen Vortrag ſammelte, mußte es meine Auf⸗ 

gabe ſein, mir die Natur dieſer Abtheilung und deren Befugniſſe 
klar zu machen. Ich habe nichts dafür gefunden, als die Staats⸗ 
zeitung vom 12. Februar 1841. Da wird unter der amtlichen 
Rubrik verkündet: es iſt der Wirkliche Geheime Rath Duesberg 
zum Director ernannt, zum zweiten Mitgliede ꝛc. Schmedding, 

und der jetzige Geheime Ober-Regierungsrath Aulicke zum dritten 
Mitgliede. Das Blatt enthält dann ferner nach der damaligen 

Einrichtung einen officiöſen Artikel, der ſich über die Einrichtung 

und Arbeiten dieſer Abtheilung ausſpricht. Dieſe ſteht danach 
unter dem Chef des Miniſteriums in dem Verhältniſſe der übri⸗ 

gen Abtheilungen deſſelben. Als ich dieſes las, wurde ich ganz 

eigenthümlich berührt, als ich die Bemerkung dazu fand: „es 

ſolle dieſe neue Einrichtung eine Bürgſchaft ſein für die theil⸗ 

nahmvolle Berückſichtigung der beſonderen kirchlichen Bedürfniſſe 

der katholiſchen Confeſſions-Verwandten.“ Ja, meine Herren, 

das klingt gut; aber wenn dieſe drei Räthe, die angenommen 

ſind als katholiſche Abtheilung, blos daſtehen als die die ſouve⸗ 

ränen Beſchlüſſe des Miniſters extendirenden und ausführenden 
Beamten, ſo weiß ich nicht, ob ſie etwas Anderes ſind, als eine 

bloſe Repräſentation der Beſchlüſſe des Miniſters, den ich Ihnen 

vorhin zu ſchildern verſucht habe; Sie werden alſo auch darin 

eine Veränderung der Sachlage nicht finden, wie ich Ihnen die⸗ 

ſelbe vorhin dargelegt habe. 

Es haben mir in meiner Eigenſchaft als Mitglied der achten 
Special⸗Budget⸗Commiſſion die Etats der einzelnen Regierungen 
über Kirchen⸗ und Schul⸗Verwaltung zu Gebote geſtanden. Ich 

habe von allen Etats der ſechsundzwanzig Regierungen, die ich 

geſehen habe, und worin die Zahlungen der Etatsperiode an die 

Stellen des Fatholifchen und evangeliſchen Cultus ausgeworfen 

ſind, nur einen einzigen gefunden, den einer dieſer drei Räthe 
mitunterzeichnet, alſo geprüft hat. Bei allen übrigen habe ich 

kein Zeichen geſehen, daß ſie nur ein Rath geſehen hätte. Ich 

glaube, Ihnen ſomit über die ſtaatliche Stellung und Vertretung 
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des Cultus gerade in der Gentral- Station genug geliefert zu 

haben, um alle Miß verſtändniſſe zu beſeitigen. 

Der Commiſſionsbericht ſagt nun ferner: um die Imparität 

für die evangeliſche Kirche zu behaupten, es ſei Alles für die 

Verbindlichkeit des Staates gegen die katholiſche Kirche aus der 

Säculariſation durch die Bulle de salute animarum in Vollzug 
geſetzt. Als der Herr Berichterſtatter dieſen Paſſus abgefaßt hat, 

muß er die Bulle und die ihr folgenden factiſchen Verhältniſſe 

nicht genau ins Auge gefaßt haben. Die Bulle ſagt: die in ihr 

ſtipulirten und zu ihrer Ausführung nöthigen Geldmittel ſollen 

bis zum Jahre 1833 auf die Staatswaldungen radieirt werden; 

ſollte dies bis dahin nicht geſchehen, weil dieſe Staatswaldungen 

durch die Staatsſchulden ſchon zu ſehr belaſtet ſeien und bis da⸗ 

hin nicht befreit werden könnten, dann ſollen ſo viele Grundſtücke 

angekauft und den einzelnen Kirchen zu ihrem reinen Eigenthume 

übergeben werden, als nöthig ſind, um einen Ertrag zu liefern, 

der dem nach der Bulle ihnen verbürgten Einkommen entſpricht. 
Es iſt weder bis jetzt die Radicirung des Staatszuſchuſſes auf 

Waldungen geſchehen, noch find ſolche Grundſtücke der katholi⸗ 

ſchen Kirche übergeben, alſo eine Ausführung in dieſem Punkte 

iſt noch keineswegs erfolgt. 

Es iſt ferner in der Bulle geſagt: Es ſollen ſämmtliche Aus⸗ 

gaben, die nöthig ſind, um den einzelnen Domcapiteln zu ihrer 

Vermögensverwaltung, zu ihrer Verwaltung überhaupt, die Mit⸗ 

tel und Kräfte zu liefern, vom Staate gewährt werden. 

Ich ſtelle an den Herrn Cultusminiſter die Frage, ob nicht 

ſchon genug Anforderungen geſtellt ſind von mehreren Biſchöfen 

auf Vervollſtändigung dieſer Mittel in Verfolg ihrer verfaſſungs⸗ 

mäßigen Mehrbedürfniſſe? Es iſt mir bekannt, daß die Mittel 

nicht mehr ausreichen, mit denen bis zur Verfaſſung die Domca⸗ 

pitel zureichen konnten. Es ſind welche nöthig, aber ich habe 

nicht gehört, daß auf dieſe Anträge ein definitiver Beſcheid ge⸗ 

kommen, noch weniger, daß ihnen abgeholfen wäre. 

Einen anderen Punkt kann ich in Bezug auf Das, was der 

Abgeordnete Oſterrath ſchon ausgeführt hat, kurz abfertigen. Es 

iſt in der Bulle geſagt, es ſeien in jedem Bisthum die nöthigen 
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Emeriten⸗ und Demeriten-Anſtalten einzuführen. Der Abgeord⸗ 

nete Oſterrath hat geſagt, jetzt nach 31 Jahren ſehen wir zum 

erſtenmale auf dem Etat, daß einige dieſer Anſtalten eingerich⸗ 

tet werden. Warum überhaupt auf dieſe Bulle, auf deren geſetz⸗ 

liche Sanctionirung und die Beträge, die in ihr angeſetzt worden, 

ein ſo bedeutendes Gewicht gelegt wird, weiß ich mir nicht zu 

erklären. Meine Herren! Wer nicht genau mit dieſem Gegen⸗ 

ſtande ſich befaßt, wird manche Thatſache nicht wiſſen, die gewiß 

nur wenige der Anweſenden anzuführen für überflüſſig erachten. 

Erlauben Sie mir daher, daß ich auf einen ſehr wicht Um⸗ 

ſtand etwas näher eingehe. f 

In dem Haupt⸗Deputations⸗Receß vom Jahre 1803 erhielt 

Preußen die katholiſchen Bisthümer; die diesfällige Beſtimmung 

des Reeeſſes erfolgte vorzüglich, um Preußen zu entſchädigen * 

ſeine Verluſte auf dem linken Rheinufer. 

Daran wurde aber im §. 35. des Reeeſſes der benim Bor- 

behalt geknüpft, daß Preußen die Verpflichtung habe, eine fefte 

und bleibende Ausſtattung den Domkirchen zu liefern, die bels, 

halten werden. 

Nur mit dieſem Vorbehalte hat Preußen damals diese s Terri 

torien erworben. Nur erſt, wenn dieſe Verpflichtung abgelöſt iſt, 

ſind die Bisthums⸗Territorien ſein reines Eigenthum. So lange 

Preußen dieſe Territorien hat, exiſtirt für daſſelbe die Pflicht, dem 

§. 35. nachzukommen und die Domcapitel mit den ene n 

einzurichten. 

Warum will man alſo, wenn es eine aus dieſem großen In⸗ 

ſtrumente hergekommene Verpflichtung war, immerwährend ein 

bedeutendes Gewicht darauf legen, daß Preußen die Domcapitel 

ausgeſtattet hat nach einer Vereinigung mit dem Papſte. Die 

bedeutende Poſt der Ausſtattung der Bisthümer, Domcapitel 

und der dazu gehörigen Inſtitute iſt daher nur n einer 

Staatsſchuld. 

Wenn es außerdem in Preußen Stifter gibt, die ſich nicht 
auf die damalige Vereinigung beziehen können, ſo trifft auf ſie 

doch Das zu, was der Commiſſionsbericht für den jetzigen Antrag 
aufführt, nämlich, der §. 4. des Ediets vom 30. Oktober 1810. 
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In demſelben wird zuerſt angeordnet, es follten die Stifter ein⸗ 

gezogen werden, und dann zugeſetzt: 

„wir werden für hinreichende Belohnungen der oberſten 

geiſtlichen Behörden, für reichliche Dotirung der Pfarreien, 

Schulen, milden Stiftungen, ſorgen, welche durch obige 
Vorſchriften entweder an ihrer bisherigen Einnahme leiden, 

oder deren durchaus neue Fundirung nöthig erſcheinen 

dürfte.“ 

Ich werde Ihnen, meine Herren, ferner darlegen, woher noch 

eine andere der großen Zahlungspoſten rührt. Meine Herren! 

Im Ganzen ſind 374,000 Thlr. nach dem Etat an Beſoldung 

für katholiſche Pfarrer und Geiſtliche ausgegeben worden. Da⸗ 

von werden 195,000 Thlr. für die Geiſtlichen in der Rheinpro⸗ 

vinz ausgegeben. Woher rührt dieſe enorme Summe? Es muß 

Ihnen aus der Geſchichte bekannt ſein. 

Frankreich, welches das linke Rheinufer beſaß, ſtellte den Grund⸗ 

ſatz auf, die Pfarrer ſollen aus Staatscaſſen beſoldet werden, 

dagegen ſollte das, was ſie an Pfarrgütern beſitzen, eingezogen 

werden. Als Preußen nun das linke Rheinufer zurückerhielt, reſp. 

bekam, ſo übernahm es damit auch dieſe Staatsſchuld. Iſt es 

nun eine Dotirung, die die Pfarrer und Geiſtlichen in dieſer 

Weiſe beziehen? Iſt es nicht wieder eine Schuld, die man nicht 

als Gabe des Staates anſehen ſoll? Ich habe vorhin bei der 

Aeußerung über die beſtrittene Ausgabepoſt ausgeſprochen, daß 

ein Katholik ſich ſchwerlich befugt erachten werde, in die inneren 

Verhältniſſe der evangeliſchen Kirche, in ihre dogmatiſchen Lehren 

einzugehen und ſich darüber ein freies ſelbſtſtändiges Urtheil zu 

erlauben. 

Meine Herren! Laſſen Sie mich die Conſequenz gerade bei 
dieſer Erörterung über die Parität ziehen. Ich glaube, ich darf 

Ihnen die Verſicherung geben, die katholiſche Kirche bedarf mehr 

Prieſter, weil an den katholiſchen Prieſter mehr Anforderungen 

gemacht werden, als an den evangeliſchen. Wenn dieſe Coufeſ— 

ſion in ihrer inneren Verfaſſung, ihren Dogmen nach, eine ſolche 

Anforderung ſtellen kann, heißt es dann, ihr etwas ſchenken, wenn 
man ihr dazu die Kräfte liefert, dieſen ihren Bedürfniſſen zu ge⸗ 
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nügen? Es darf nicht auf die Kopfzahl Bezug genommen wer⸗ 

den, denn nicht nach der Kopfzahl, die ſo oft hier an dieſer Stelle 

eine anderweitige Kritik gefunden hat, darf abgemeſſen werden, 

was wir dem Einen, was wir dem Anderen zu zahlen haben. 

Auf dieſes Zahlenverhältniß einzugehen, meine Herren, daraus 

eine Rechnung ziehen zu wollen, muß ich für ſehr unrichtig erklä⸗ 
ren. Es wäre ſehr einſeitig, wenn man einer ſolchen Rechnung 

nicht noch einen anderen Factor zuzählen wollte. Meine Herren! 

Um es mit geraden Worten auszuſprechen: Wem viel genommen 

iſt, dem gibt man viel; wer viel zur Staatscaſſe geliefert hat, 

erhält bei feinen gemachten Anforderungen auch viel daraus. 

Wenn man auch hiernach das Verhältniß zieht, ſo glaube ich, 

wird die katholiſche Kirche wahrlich nicht ſchlecht ſtehen. Ich will 

Ihnen dafür nur drei einzelne Zahlen aufführen, die ich als ziem⸗ 

lich durchſchlagend anſehe, um ein überzeugendes Urtheil zu faſſen. 
Sie werden, meine Herren, an mich die Forderung nicht ma⸗ 

chen wollen, daß ich eine vollſtändige Rechnung alles Säculari⸗ 
ſirten und der jetzigen Zahlungen aufſtellen ſoll; darauf würde 

die Kammer nicht eingehen wollen und nicht eingehen können, 

wenn ich eben ſchon einen Vorwurf darüber erhalten habe, daß 

ich zu weitläuftig wäre. In den Jahren 1811 und 1812 wurden 
in Folge des angeführten Ediets in Schleſien bedeutende Güter⸗ 

einziehungen vorgenommen. Es hat mir eine von einem Re⸗ 

gierungsbeamten in Breslau angefertigte Aufſtellung über Das 

vorgelegen, was gerade in dieſer Zeit eingezogen worden iſt. 

Meine Herren! Die Rechnung war nach der Taxe gemacht, und 

es betrug allein der Werth Deſſen, was eingezogen wurde, 13 

Millionen. Auf dieſen 13 Millionen hafteten aber Laſten und 
Paſſiva; dieſe wurden in Abzug gebracht. Darnach blieben reine 

8. Millionen übrig. Meine Herren! Laſſen Sie mich dieſe zu 

5 Procent nehmen; 5 Procent ergeben 400,000 Thlr. Renten, 
das iſt mehr als die Hälfte Deſſen, was in unſerem ganzen Etat 

für den katholiſchen Cultus als Ausgabe erſcheint, und das iſt 

nur eine Säculariſation, die in Schleſien eingetreten iſt. Die 

Jeſuitengüter aus früherer Zeit und die ane aus ſpäte⸗ 

rer Zeit ſtehen alle u zur Verrechnung. | | 
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Das zweite Factum iſt folgendes. Nach Verzeichniſſen, die 

mir vorgelegen haben, hatte der Erzbiſchof von Gneſen und der 

Biſchof von Poſen vor der preußiſchen Occupation ein Einkom⸗ 
men von 60,000 Thlrn.; die jetzige Zahlung aus der Staatseaſſe 
für den Erzbiſchof in Poſen, für die beiden Domcapitel in Poſen 

und Gneſen und die dazu gehörigen Inſtitute beträgt im Ganzen 

64,700 Thlr. Es ſchießen alſo über das Gehalt des Erzbiſchofs 
und des Biſchofs, was eingezogen iſt zur Staatscaſſe, 4,700 Thlr. 
über. Sie müſſen durch das anderweitig ſäculariſirte Vermögen 

der Capitel und der dazu gehörigen Inſtitute gedeckt werden. Wie 

viel dies beträgt, darauf darf ich nicht eingehen; denn ich werde 

Ihnen keine Zahlen angeben und keine Thatſache vortragen, von 

deren Richtigkeit ich mich nicht ſelbſt überzeugt habe. 

Aber ich muß Sie hierbei doch auf einen Poſten Ihres Do⸗ 

mänen⸗ Etats verweiſen. In Ihrem Domänen - Etat fteht eine 

Summe von 21,026 Thlr. angeführt „für Canon⸗ und Competenz⸗ 

ſteuern von den eingezogenen geiſtlichen und Stiftsgütern im Groß- 

herzogthum Poſen.“ Glauben Sie, daß ſich damit der Unterſchied 

von 4,700 Thlr. ausgleicht? Ich möchte es wohl glauben. — 

Der Etat führt ferner auf als Staatszuſchuß für das Bisthum 

Culm, das Domcapitel in Pelplin und deſſen Inſtitute, überhaupt 

die Ausgaben für den katholiſchen Cultus im Regierungsbezirke 

Marienwerder 34,000 Rthlr. Es betrugen dagegen die Revenuen 

eines einzigen eingezogenen Kloſters des dortigen Bezirks, des Klo⸗ 

ſters in Pelplin nämlich, ſchon in den Jahren von 1770 —1780 

nach ganz zuverläſſigen Aufzeichnungen 38,000 Thlr., alſo 4000 

Thlr. mehr, und das war nur ein einziges Kloſter. Alſo die Aus⸗ 

gaben auch für dieſen Bezirk werden Sie auch nicht aufſtellen unter 

Demjenigen, wovon geſagt, daß es die katholiſche Kirche zu viel 

erhalte. 

Ich will Sie nicht mit ferneren Anführungen ermüden; aber 

Das glaube ich nachgewieſen zu haben, daß die katholiſche Kirche der 
evangeliſchen gegenüber nicht beneidenswerth daſteht. Wenn man 

von Parität ſpricht, fo hat die katholiſche Kirche in ihrer Stellung 

im Staate nichts beneidenswerth Günſtiges, und in Dem, was ſie 
erhält, hat ſie auch noch längſt nicht zu viel zurückgezahlt erhalten. 



92 

Wenn Einer mit Benachtheiligung, mit Imparität behandelt 

worden iſt, ſo möchte es die katholiſche Kirche ſein, und da, wozu 

ich jetzt übergehen will, geſchehen ſein, wovon mein Amendement 

ſpricht; dieſes habe ich jetzt noch zu begründen. Ich mußte es ab⸗ 

wehren, wenn geſagt wurde, die katholiſche Kirche hätte zu viel er⸗ 

halten, ſei glänzend und günſtig geſtellt; da konnte ich weitläufig 
ſein. Ich werde mich dagegen bei dem Punkte, der eine Beſchwerde 

der katholiſchen Kirche enthält, bemühen, kurz zu fein. Der Com⸗ 

miſſionsbericht ſagt Ihnen nun, im Gefolge des Ediets vom Jahre 

1810 ſeien die noch vorhandenen geiſtlichen, auch die proteſtanti⸗ 
ſchen, Stifter eingezogen. Meine Herren! Das iſt in einer Hin⸗ 

fit richtig; die katholiſchen find vollſtändig ſäculariſirt, wie 
der Kunſtausdruck ſagt, und wie ich ihn als techniſch auch hier fort⸗ 

führe. Man hat dieſe Säculariſation aus dem Jahre 1810, nach⸗ 

dem die ſächſiſchen Landestheile zum Staate geſchlagen waren, auf 

die Acquifite aus dem Königreiche Sachſen ausgedehnt, und fo auch 

auf das reiche Kloſter Neuzell, deſſen Einkünfte in unſerem Etat 

aufgeſtellt ſind, in beiden Hälften, der katholiſchen und der evange⸗ 

liſchen, in einem Betrage von 35,000 Thlrn. Das katholiſche 
Neuzell iſt eingezogen; die Domſtifte Merſeburg, Naumburg, das 

Collegiatſtift in Zeitz in Sachſen hat man nicht eingezogen! Ich 
habe in der Commiſſion bei Berührung dieſes Punktes die Frage 

aufgeſtellt: „Sind denn dieſe Stifte in der Organiſation der evan⸗ 

geliſchen Kirche nothwendig? darf man ſie nicht anrühren, ohne 
daß dadurch die Organiſation der evangeliſchen Kirche geſtört 

wird?“ Man hat mir gegenüber ſolche Frage nicht bejahen kön⸗ 

nen. Nun, meine Herren, wenn Dem nicht ſo iſt, wie ich glaube, 

mir jedoch ein durchſchlagendes Urtheil keineswegs anmaßen will, 

wenn die Beibehaltung jener Stifter nicht unbedingt nothwendig 
iſt, dann glaube ich, daß die Koſten dieſes neuen Bedürfniſſes für 

die ſchließliche Organiſation der evangeliſchen Kirche durch den 

Ober⸗Kirchenrath genommen werden ſollten aus den Mitteln der 

Kirche ſelbſt, und zwar daher, wo ein Ueberfluß an Mitteln iſt. 
Das iſt es, was mein Amendement will. In der Special⸗Commiſ⸗ 

ſion wurde mein Antrag mit 5 gegen 2 Stimmen abgewieſen. Als 

ihr Bericht, der an die Central⸗Commiſſion gehen ſollte, dort vorge⸗ 
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leſen wurde, enthielt er die Anführung, daß ein folcher Antrag ges 

ſtellt und mit 5 gegen 2 Stimmen gefallen ſei. Das Protokoll der 

Central⸗Commiſſion, welches von dem Cultus handelt und ſich 

überhaupt mit dieſem Budget beſchäftigt, hat nicht beſchloſſen, daß 

dies nicht erwähnt werden ſollte, und dennoch ſteht es in dem uns 

| vorliegenden Berichte nicht. Ich glaube, der Herr Berichterſtatter 

wird mir ſpäter, und ich erſuche ihn darum, erläutern, wie Das ge⸗ 

kommen iſt. Abgewieſen wurde der Antrag in der Special-Com— 
miſſion aus folgenden Gründen. Es ſeien ſchon vor längerer Zeit 

Verhandlungen über die Aufhebung gepflogen; ſie habe jedoch nicht 

zum Ziele führen können bei dem Widerſpruche der angränzenden 

ſächſiſchen Staaten. 

Worauf der Widerſpruch baſirt ſei, iſt meines Erinnerns nicht 

zugeſetzt; angedeutet aber wurde, daß die Stellenbeſetzung der Ca— 

pitel theilweiſe in den Händen der angränzenden Staaten liege. 

Aber, meine Herren, mir find Fälle genug bekannt, daß bei aufge⸗ 

hobenen katholiſchen Domſtiftern, wo nach Stiftungen Präbenden 

vergeben wurden von gewiſſen Familien und ſpeciell berechtigten 

dritten Perſonen. Aber aufgehoben ſind die Stifter doch, und was 

bei einer Gelegenheit gerecht war, wird hier nicht ungerecht ſein. 

Sodann wurde mir entgegengeſetzt, die Verhältniſſe der Stifter 

ſeien von mir nicht fo klar dargelegt, daß man ſolche Entſcheidun— 

gen, wie der Antrag wolle, ſchon jetzt treffen könne. Ich ſtellte 

aber damals nur den Antrag, die Regierung möge die Einziehung 

und Verwendung in Erwägung nehmen; jetzt habe ich verlangt, die 

Regierung ſolle die Einleitung treffen, um die Einkünfte der Stifter 

als die Mittel für den evangeliſchen Ober-Kirchenrath zu verwen⸗ 
den. Das iſt doch nicht eine ſofortige Aufhebung, eine ſofortige 

Zahlung aus den Stifts⸗Einkünften; mit Unrecht hat man dies aus 

dem Antrage nehmen wollen. Die Stifter exiſtiren ungeachtet des 

Edicts von 1810, welches ausdrücklich ſagt: 

„Alle Klöſter, Dom- und andere Stifter, Collegien und 
Commenden, fie mögen zur katholiſchen oder evangeliſchen 
Religion gehören, werden von jetzt an als Staats- 

güter betrachtet.“ 
Darin liegt der rechtliche Stand der Stifter ſeit 1810. Nur 



94 

die formelle Einziehung muß noch hinzutreten im Jahre 1852. Ich 

glaube nicht, daß die Herren bezweifeln werden, daß eine ſolche 

Beſtimmung vom Jahre 1810 Anwendung findet auf die Aequiſi te 

welche der Staat erſt im Jahre 1816 machte. Ich habe vorhin ge⸗ 
ſagt, die Regierung hat entgegengeſetzte Anſichten gehabt, denn 

ſie hat auch Neuzell ſäculariſirt. Die Staatsregierungen, deren 

Gebietstheile auf Preußen übergingen, hatten das Recht, die Stifter 

einzuziehen. Preußen übernahm dies Recht, wie ausdrücklich in 

dem Friedensvertrage vom 15. Mai 1815 gejagt ift, mit folgenden 

Worten: 

Se. Königliche Majeſtät von Preußen werden dieſe Län⸗ 

der in aller Souveränetät und mit allen Eigenthumsrechten 

beſitzen: 

und in dem Beſitzergreifungs-Patent vom 22. Mai 1846 ſagte der 

König: 

Wir einverleiben Unſeren Staaten mit allen Rechten ba 

Landeshoheit und Oberherrlichkeit dieſe Länder. - 

Das Recht, was dem Landesherrn zuſteht, der bisher diese 

Stifter beſeſſen hat, ging über auf den neuen Acquirenten, und er 

übernahm ſie mit voller Landeshoheit und Oberherrlichkeit. Es 

ſtanden von da an, als wir jene Gebietstheile überkamen, alle dieſe 

Stifter gleich den übrigen ähnlichen im Staate beſtehenden; wenn 

dieſe der Säculariſation unterlagen, ſo unterlagen ihr auch jene. 

Es könnte nun noch von Denen, welche ſich mit den Documenten 

der damaligen Zeit vertraut gemacht haben, ein Einwand herge⸗ 
nommen werden aus §. 16. des Friedensvertrages. Dieſer hein 

wörtlich, und ich bitte, die Worte zu beachten: 

Die Gemeinden, Corporationen, frommen Stiftungen und 

Unterrichts⸗Anſtalten ſollen, welche Veränderungen 

auch ihre Beſtimmung erleiden möge, ihre Be⸗ 

ſitzungen ſowohl, als auch ihre Einkünfte unter beiden Re⸗ 
gierungen behalten. 

Will man die Domcapitel und Collegiatſtifter unter eine dieſer 

Benennungen verweiſen, ſo gehören ſie unter die Corporationen. 

Man mag ſie aber darunter ſtellen, oder nicht, ſo werden ſie ſich 

die Veränderung gefallen laſſen müſſen, welche der §. 16. ausſpricht. 
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Eine ſolche Veränderung ihrer Beſtimmungen wird herbeigeführt, 

wenn die evangeliſche Kirche ſtatt ihrer bisherigen entbehrlichen 

Stifter jetzt einen unentbehrlichen Ober-Kirchenrath erhält. Wenn 

ich mich auf den Standpunkt der evangeliſchen Kirche ſtelle, ſo iſt 

dieſe Veränderung in jeder Hinſicht eine vorzügliche. Dieſe Verän⸗ 

derung iſt Das, wozu auch das Ediet vom Jahre 1810 anleitet, 

wenn es in ſeiner Einleitung für die dispoſitiven Beſtimmungen 

ſagt: „daß die Zwecke, wozu geiſtliche Stiftungen errichtet wurden, 

auf veränderte Weiſe beſſer erreicht werden können.“ Dies Beſſer 

habe ich darin gefunden, daß dieſe Stifter einen praktiſch in das 

kirchliche Leben eingreifenden Ober-Kirchenrath geben, wenn fie bis— 

her für die Kirche eigentlich nichts leiſteten. Führen Sie dieſe Stif- 

ter der Auflöſung entgegen, und geben Sie dafür den Ober-Kirchen— 

rath, ſo wird der urſprüngliche Zweck der Stifter jedenfalls beſſer 

erreicht werden. Laſſen Sie mich, um dieſes zu belegen, Ihnen 

ſagen, wie dieſe Stifter jetzt beſetzt ſind. Das Domcapitel zu Mer⸗ 

ſeburg hat als Domprobſt einen Herrn von Kroſigk, Regierungs⸗ 
präſident a. D.; den Oberlandesgerichtsrath von Möllendorf als 

Domdechant; Herrn von Brandenſtein zum Scholaſticus; den 

Grafen von Zedtwitz zu Neuberg in Böhmen zum Cuſtos, und zum 

Praepositus Scti Sixti den Doctor Karl Friedrich Günther, 

Ordinarius der juriſtiſchen Facultät in Leipzig. Dann heißt es, 

nachdem noch einige Capitularien aufgeführt ſind: fünf Stellen 

ſind noch unbeſetzt. Wo das Geld bleibt, das dafür gewonnen 

wird, darauf will ich mich jetzt nicht einlaſſen. Bei dem Domca⸗ 

pitel zu Naumburg ſind Dignitarien: als Domprobſt Hieronymus 

C. von Uffel, auch Domprobſt in Meißen, dann als Dechant Herr 
von Kroſigk, Erbtruchſeß und Landrath a. D., als Senior und 

Cuſtos Freiherr G. Fr. Aug. von Oldershauſen, Erblandmarſchall 
des Fürſtenthums Grubenhagen, dann ein Großherzoglich Weimar— 

ſcher Kammerherr und Landes⸗Directions⸗Präſident, Freiherr von 

Mannsbach, als Cantor u. ſ. w. Sehen Sie, meine Herren, das 

find die ſchon an ſich bemerkenswerthen Beſetzungen dieſer evange— 

liſch kirchlichen Stifter. Glauben Sie wirklich, daß fie in kirch⸗ 

lichem Intereſſe ſo viel geleiſtet haben und leiſten werden, daß ſie 

eine Vergleichung mit dem Ober⸗Kirchenrathe aushalten werden? 
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Ihre Functionen beſtehen darin, daß fie perſönlich zwei Vespern im 

Jahre mitſingen müſſen, für zwölf andere haben ſie die Erlaubniß, 

ſich vicarüren zu laſſen aus den Gymnaſial-Profeſſoren, und dafür 

erhalten fie Beneficien von 3000 bis 4000 Thlr.! Es iſt ein 

ſcharſes Wort, wenn ich es ausſpreche, aber ich glaube, Sie wer: 

den die Gerechtigkeit davon nicht verkennen: Bei einem Zuſtande 

unſerer Finanzen, wo im Budget jedes Jahr mehr Anforderungen 

an die Steuerzahlenden geſtellt werden, iſt es eine Verſchwen⸗ 

dung, wenn wir für ſolche kirchliche Dienſte an die Perſonen bei 

mehreren Stiftern jährlich noch länger zu je 3—4000 Thlrn. 

verausgaben! 

N (Hört! hört!) 

Mein Antrag iſt nur auf dieſe ſächſiſchen Stifter E 

Außerdem iſt noch das nicht algen m in Kai 

vorhanden. 

Indeſſen find die Verhältniſſe deſſelben mir noch nicht fo genau 

bekannt. Ich habe auch der Regierung keineswegs verſchränken 

wollen die freie Wahl zur Deckung des neuen Bedürfniſſes, und 

habe deshalb nur im emen auf die beſtehenden Stifter vr 

weiſen wollen. 

Ich bemerke nochmals, daß ich auch nicht beabſichtigt habe 

ſofort die Ausgabe an jene Stiftsſtellen aus der Staatscaſſe zu 

ſiſtiren. Deshalb habe ich geſagt, es ſollen Einleitungen deen 

getroffen werden, daß dieſe Ausgaben aufhören. | R 

In dieſer Art glaube ich meinen Antrag zur Annahme em⸗ 
pfehlen zu können. | | 

Er lautet: 
Die Kammer wolle Ameſprahen & | 

Die Ausgabe für den evangeliſchen Ober⸗Kirchenrath 

mit 18,100 Thlr. zwar zu genehmigen, zugleich aber 

die Erwartung auszuſprechen, daß die Königliche 

Staatsregierung die Einleitung treffe, die Einkünfte 

der beſonders in der Provinz Sachſen noch beſtehen⸗ 

den evangeliſchen Stifter zu dieſer Ausgabe ad een 

Thlr. zu verwenden. 



97 

Bemerkungen zum Etat 
des Kiniſteriums der geiſtlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, 

abgedruckt aus den Nummern 71., 80., 109., 133. und 135. der 

Deutſchen Volkshalle vom Jahre 1851. 

Der den Kammern vorgelegte Staatshaushalts⸗Etat für 1851 

enthält in Bezug auf das geiſtliche Miniſterium folgende Anſätze: 

Evangeliſcher Cultuun s.. 333,812 Thlr. 

Katholiſcher Cultuuns . 724,605 „ 
Unterrichtsweſen, Künſte und Wiſſenſchaften . 1,397,188 „ 

Gemeinſame Ausgaben für Cultus und Unterricht 497,399 „ 
Hierzu für das Miniſterium ſelbſt, einſchließlich 

19,965 Thaler Dispoſitionsfonds zu unvor⸗ 

hergeſehenen Ausgaben 132,407 „ 
Man möchte demnach glauben, daß im preußiſchen Staate 

die Katholiken die Bevorzugten ſeien, denn ſie beziehen für ihren 

Cultus 724,605 Thlr., während die Proteſtanten ſich mit 333,812 
Thlr. begnügen müſſen; Zahlen, ſagt man, beweiſen, und hier 

liegen die Zahlen klar vor, ſie ſind der Oeffentlichkeit übergeben, 

ſo daß nunmehr alle Behauptungen, alle Beſchwerden der Ka⸗ 
tholiken über unparitätiſche Behandlung in Grund und Boden 

geſchlagen ſcheinen. Dieſer bequeme Schluß hat auch gewichtige 

Autoritäten für ſich; denn auf der rheiniſchen und weſtphäliſchen 

Synode, auf der Generalſynode, und wo ſonſt noch ſtaatlich 

proteſtantiſche Verſammlungen ſtattgefunden haben, nicht minder 

in der Kammer, ſowie endlich in „wohlgeſinnten“ Zeitungen, 

Zeitſchriften und Büchern iſt dieſe Thatſache zur Evidenz feſt⸗ 

geſtellt. a 

Dennoch wird man zugeben müſſen, daß eine aus einer recht⸗ 

lichen Verpflichtung entſpringende Zahlung gar nicht in Vergleich 

geſtellt werden kann gegen eine aus reinem Wohlwollen geleiſtete 

Zahlung. Wir wollen dieſen Satz an einem Beiſpiele klar ma⸗ 

chen. Unter den „Beſoldungen und Zuſchüſſen für Elementar⸗ 

lehrer und Schulen“ finden ſich für den kleinen Regierungsbezirk 

Münſter aufgeführt 13,686 Thlr., während für den großen Re⸗ 
Zum Budget des Miniſteriums. * 
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gierungsbezirk Königsberg und Gumbinnen nur 4987 Thlr. be⸗ 
ſtimmt ſind; auch hier ſind die Zahlen ſchlagend, auch hier darf 

man nur die einfache Rechenmanier von Adam Rieſen anwenden, 
um aller Welt klar vor Augen zu legen, daß der katholiſche 
Regierungsbezirk Münſter für feine Elementarſchulen faft drei 

Mal ſoviel vom Staate empfängt, als der proteſtantiſche 

Regierungsbezirk Gumbinnen. Allein eine einzige aus dem Bud⸗ 
get an dieſer Stelle nicht erſichtliche Thatſache iſt geeignet, die 
Regierung vollſtändig zu rechtfertigen, die Thatſache nämlich, daß 
von den „Zuſchüſſen“ für den Regierungsbezirk Münſter 10,500 

Thlr. gar nicht Zuſchüſſe aus Staatsmitteln ſind, ſondern daß 

der Regierungsbezirk ſelbſt durch Zuſchläge zur Grundſteuer und 
zur Claſſenſteuer dieſe Summe aufbringt, wie auch in der Zu⸗ 

ſammenſtellung über die directen Steuern angegeben iſt. Zieht 

man dieſen Betrag ab, und berechnet man außerdem, daß Mün⸗ 

ſter mehr als das Doppelte an Grundſteuer gegen den großen 

Regierungsbezirk Gumbinnen aufzubringen hat, daß auch bei die⸗ 

ſer Vergleichung noch die Zahlen nicht richtig ſind, weil der 

überwiegende Theil der lithauiſchen Grundſteuer von den Domai⸗ 

nenabgaben ausgeſondert iſt, während Münſterland noch faſt die 
vollen Domainenabgaben neben der Grundſteuer zahlt, dann iſt 

die Regierung wegen der unparitätiſchen Behandlung dieſer beiden 

Regierungsbezirke vollkommen gerechtfertigt, und erlaubte es der 
Ort, noch ſpecieller in das Detail der Entſtehung und Verwen⸗ 

dung der übrig bleibenden Zuſchüſſe einzugehen, dann würde ſich 

noch deutlicher vor Augen legen, wie unrichtig alle dieſerhalb 
der preußiſchen Regierung zu machenden Vorwürfe ſind. 
Noch ein anderes Beiſpiel! Die katholiſchen Bisthümer er⸗ 

halten zur Ausſtattung für den biſchöflichen Stuhl und die bin 

ſchöflichen Inſtitute neben der eigenen aus Grundeigenthum, Ca⸗ 
pital ꝛc. fließenden, 144,553 Thlr. betragenden Einnahme als 

Zuſchuß aus Staatsmitteln 346,601 Thlr.; die evangeliſchen Con⸗ 

ſiſtorien dagegen nur 102,170 Thlr., und dieſe haben nicht einmal 
daueben eigene Einnahmen zu beziehen. So groß auch hier der 

Unterſchied zu ſein ſcheint, ſo kehrt ſich doch das Verhältniß ge⸗ 

radezu um, wenn man der Sache auf den Grund ſieht. Denn 
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die Dotirung der katholiſchen Bisthümer hat der Staat überneh⸗ 
men müſſen, nachdem und weil er die Güter der Biſchöfe und 

der Domcapitel eingezogen hatte; von den Klöſtern und Collegiat⸗ 
ſtiften wollen wir hiebei gar nicht reden; denn dieſen lag eine 

Diöceſanverwaltung nicht ob. Faßt man dieſes Verhältniß näher 

in's Auge, dann könnte man eher fragen, mit wie großen Gütern 

die katholiſche Kirche den Staat, als mit wie großen Mitteln 

der Staat die katholiſche Kirche dotirt habe. Die Dotation der 

Bisthümer entſpringt hiernach lediglich aus einer rechtlichen, aner⸗ 

kannten, durch das Concordat mit dem apoſtoliſchen Stuhle be⸗ 

ſiegelten Verpflichtung des Staates. In einer ganz anderen Lage 

befindet ſich die Dotation der proteſtantiſchen Conſiſtorien; hierbei 

kann von einer rechtlichen fundirten Verpflichtung keine Rede ſein. 

Wir wollen damit nicht ſagen, daß der Staat dieſe Beſoldungen 

einziehen könne; wir wollen vielmehr die Argumentation des Mi⸗ 

niſters von Ladenberg gelten laſſen, daß mit der Emanation der 

Verfaſſung und mit der Anerkennung der Selbſtſtändigkeit der 

Kirche die letztere ein Anrecht auf die Bezüge, welche ihr bis dahin 

der Staat gewährt, erhalten habe; wir müſſen aber den Unter⸗ 

ſchied in der Entſtehung der Ausgaben nothwendig feſthalten, um 

einer rechtlichen Confuſion entgegenzutreten. Es wird nämlich 

mehr und mehr die Behauptung aufgeſtellt, der Staat habe 

die Verpflichtung, für die Bedürfniſſe der evangeliſchen 

Kirche zu ſorgen; er habe, auf Grund einer entſprechenden Ver⸗ 

pflichtung, die beſſer vertretene katholiſche Kirche bereits dotirt, 

der evangeliſchen Kirche ſei er aber die Dotation noch ſchuldig. 

Dieſe rechtliche Confuſion, der der Miniſter v. Raumer bei Ge⸗ 

legenheit der Budgetberathung nicht allein nicht entgegengetreten 
iſt, ſondern der dieſer ausdrücklich zugeſtimmt hat, bedroht die 

katholiſchen Bewohner der Monarchie mit einer bedeutenden neuen 

Belaſtung des Budgets; zu den Staatsausgaben müſſen ſie aber 
ſowohl, wie die proteſtantiſchen Einwohner beitragen, und, wenn 

man die Contribution der einzelnen Provinzen vergleicht, ſogar in 

höherem Maße. Wir glauben dieſer Confuſion durch die einfache 

Behauptung entgegentreten zu können: unſer Staat iſt kein prote⸗ 

ſtantiſcher, ſondern ſtatiſtiſch ein gemiſchter, und verfaſſungs⸗ 
7 * 
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mäßig ein chriſtlicher; unſer Cultusminiſter iſt nicht proteſtan⸗ 

tiſch, — denn wie könnte er dann den Vorſitz in der katholiſchen 
Abtheilung ſeines Miniſteriums führen? — ſondern er iſt eben ſo gut 

für die vom Staate zu behandelnden katholiſchen, als für die evan⸗ 

geliſchen Kirchenſachen Miniſter; der Oberkirchenrath iſt jetzt 

der ſpecielle Vertreter der proteſtantiſchen Kirchenangelegenheiten. 

Merkwürdigerweiſe iſt die Dotation des Oberkirchenrathes nicht 

dem evangeliſchen Cultus, ſondern anſcheinend den gemeinſchaft⸗ 

lichen Ausgaben des Miniſteriums zugerechnet; wollten wir indeſſen 
ſchon bei den Ausgaben für das Miniſterium anfangen; die Ver⸗ 

wendung für katholiſche und proteſtantiſche Zwecke zu ſondern, 

dann hätten wir der obigen Auseinanderſetzung gar nicht bedurft; 
denn wir könnten allein aus den Ausgaben für das Miniſterium, 
für den öffentlichen Unterricht, ſowie aus den gemeinſchaftlichen 

Ausgaben für den Cultus und öffentlichen Unterricht eine ſo große, 

für proteſtantiſch⸗ kirchliche Zwecke beſtimmte Summe zuſammen⸗ 
ſtellen, daß dadurch das, bei den Ausgaben für den Cultus im 

Etat augenfällig gemachte Mißverhältniß gerade in das Gegentheil 
umſchlagen müßte. 

Alſo wir wiederholen es, der Oberkirchenrath iſt das ſpecielle 

Organ für die Wahrnehmung der proteſtantiſchen Intereſſen, nicht 

der Cultusminiſter; der Letztere muß dem Oberkirchenrathe eben ſo 

gut entgegentreten, wenn dieſer, die Stellung der proteſtantiſchen 

Kirche gegen den Staat verkennend, Anträge macht, die rechtlich 

nicht zu begründen ſind, als er den katholiſchen Biſchöfen entgegen⸗ 

zutreten keinen Augenblick Anſtand nimmt. Wie kann man aber 

dieſe paritätiſche Stellung des Miniſters mit ſeinen am 17. März 

in der zweiten Kammer ausgeſprochenen Behauptungen in Ein⸗ 

klang bringen? Der Bemerkung: daß eine Cabinetsordre vom 

15. Januar 1847 der evangeliſchen Kirche noch einen Staatszu⸗ 

ſchuß von 154,000 Thlrn. verheißt, damit der Staatszuſchuß für die 

katholiſche Kirche nicht mehr den für die proteſtantiſche Kirche über⸗ 

ſteige, die alſo, wenn ſie exiſtirt, auf einer völlig unrichtigen 

factiſchen Vorausſetzung beruht, tritt der Miniſter mit der Be⸗ 

hauptung entgegen, daß durch Ausführung dieſer Ordre die Rechte 

der katholiſchen Kirche nicht beeinträchtigt würden. Wie würde 
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man einen Vater beurtheilen, der von dem Vermögen des einen 
Sohnes die Nutzungen genießt, der dann aber dem anderen, ges 

liebteren Sohne aus vorgeblicher Parität Das zuwendet, was ihm 

der andere zu ſeiner Suſtentation hat opfern müſſen? Und haben 

denn nicht die katholiſchen Staatseingeſeſſenen ebenſo, oder noch 

ſtärker, zu den Staatslaſten beigetragen, wie die evangeliſchen? 

Hören wir nun aber den Miniſter weiter: „Auch ich bin der 

Meinung, daß die evangeliſche Kirche zu ihrer genügenden Dota— 
tion noch mancherlei Geldzuſchüſſe bedarf; auch ich glaube, daß 

dieſe Kirche das Recht hat, zu verlangen, daß Das, was zur Ver⸗ 

vollſtändigung ihrer Dotation erforderlich iſt, ihr vom Staate 

gewährt werde. Nach meiner Meinung iſt dieſe Verpflichtung bes 

gründet durch die Geſammtſtellung, welche die evangeliſche Kirche 

in unſerm Lande, ſeit ihrem Entſtehen, dem Staate gegenüber 

eingenommen hat. Wenn die katholiſche Kirche ihre Anforderun— 
gen an den Staat als einen Rechtsanſpruch begründet durch die 

Thatſache, daß nicht blos Klöſter und Stiftungen, ſondern auch 

ganze geiſtliche Territorien ſäculariſirt und dem Staate einverleibt 

ſind, ſo bin ich der Meinung, daß ganz daſſelbe Verhältniß der 

evangeliſchen Kirche gegenüber beſteht. Ich glaube, daß die Ediete 

vom Jahre 1810 und die ſpäteren Geſetze, die einer der Herren 

Redner allegirt hat, dieſe Anſprüche anerkennen. Wenn es ſich 

um die Conſequenzen dieſes Rechtsverhältniſſes handelt, fo wird 

meines Erachtens die evangeliſche Kirche ſeiner Zeit durch ihre 

Behörden ihre Anträge zu ſtellen und die einzelnen auf ein fpeciel- 

les Bedürfniß begründeten Geldforderungen näher nachzuweiſen 

haben. Die Regierung wird dann ihrerſeits nach näherer Prüfung 

der hohen Kammer gegenüber die erforderlichen Anträge machen.“ 

Alſo die evangeliſche Kirche hat nach ihrer Geſammtſtellung, 

die ſie in unſerm Lande ſeit ihrer Entſtehung dem Staate gegenüber 

eingenommen hat, das Recht, zu verlangen, daß Das, was zur 

Vervollſtändigung ihrer Dotation erforderlich iſt, ihr vom Staate 

gewährt werde. Das heißt doch mit anderen Worten: Der preu— 

ßiſche Staat und die evangeliſche Kirche ſind identiſch, und 

ebenſo wie die Staatsminiſter und übrigen Beamten vom Staate 

beſoldet werden, ebenſo wie der Staat Regierungen und Militair 
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und Staatseinrichtungen unterhält, ebenſo muß er für die prote⸗ 

ſtantiſche Kirche ſorgen! In dieſem Worte finden wir auch nicht 

eine entfernte Ahnung davon, was die in der Warpe ver⸗ 

heißene Selbſtſtändigkeit einer Kirche bedeutet. 

Weiter will der Miniſter aus der Aufhebung der Stifter und 

Capitel, die proteſtantiſch waren, eine Verpflichtung für den Staat 

herleiten. Wir ergreifen dieſes Anerkenntniß mit beiden Händen 

und wollen gar nichts dagegen erinnern, daß alle eingezogenen 

proteſtantiſchen Stifter u. ſ. w. dem proteſtantiſchen Religions⸗ 

theil zurückgegeben werden; dann aber erbitten wir uns auch die 

katholiſchen Stifter ꝛc. zurück, und wollen gegen deren Zurückgabe 

auf alle und jede vom Staate bisher gewährte Dotation verzich⸗ 

ten, oder, da wir nicht legitimirt erſcheinen könnten, wir ver⸗ 

ſichern feierlich, daß Se. Heiligkeit der Papſt mit dieſen Maß⸗ 

regeln auf die durch die Bulle de salute animarum vereinbarte 

Competenz verzichten werde. — Aber wie iſt es ergangen? | 
Die katholiſchen Stifter, Klöſter, Gymnaſien, Krankenanſtalten 

ſind eingezogen, die proteſtantiſchen ſind größtentheils beſtehen ge⸗ 

blieben; die gemiſchten Capitel in Minden, Halberſtadt ꝛc., welche 

die franzöſiſche Regierung aufgehoben, ließ man zwar aufgehoben, 

hatte aber im Jahre 1847 die Abſicht, den proteſtantiſchen 

Theil dem proteſtantiſchen Religionstheil wieder zuzuwenden, den 

katholiſchen Theil aber zu behalten. Aus der Einziehung der 

biſchöflichen Güter folgt die Verpflichtung: die Biſchöfe, aus 

der Einziehung der Capitelsgüter die Verpflichtung: die Ca⸗ 

pitel zu dotiren; aus der Einziehung eines Kloſters folgt die 

Verpflichtung für die geiſtlichen Obliegenheiten dieſes Kloſters in 
Bezug auf Seelſorge, Unterricht, Armenſpende u. ſ. w. aufzukom⸗ 

men. Aber wo in aller Welt folgt aus der Aufhebung des ge⸗ 

miſchten Collegiatsſtiftes unſerer lieben Frauen in Halberſtadt die 

Verpflichtung, den Oberkirchenrath für den preußiſchen 

Staat zu dotiren? Gebe man dieſem doch ſeine Güter wieder 

zurück, die er vordem beſeſſen! 

Es iſt, gelindeſt ausgedrückt, unvorſichtig, daß der geiſtliche 

Miniſter, der kein Wort für die katholiſchen Intereſſen ſprach, als 
der Kriegsminiſter den hundertjährigen Beſitzſtand der Katholiken 
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in Annaburg mit einem Federſtriche vernichtete, in dieſer Weiſe vor 

dem Lande Partei ergriffen für den Oberkircheurath, noch ehe dieſer 

ſeine Wünſche ausgeſprochen hat. 
Wir haben bisher klar nachgewieſen, daß die angeblichen Zu⸗ 

ſchüſſe für den katholiſchen Cultus aus Staatsmitteln auf einer 

ganz anderen Grundlage beruhen, als die Zuſchüſſe für den prote⸗ 

ſtantiſchen Cultus; die Dotationen für die biſchöflichen Stühle 

entſpringen aus der Einziehung der biſchöflichen Güter, die 
Dotationen der Capitel aus der Einziehung der Capitelgü⸗ 

ter. Der Staat hat hierbei ein ſehr gutes Geſchäft gemacht, denn 

während z. B. das Domcapitel in Paderborn jetzt einen angeb⸗ 
lichen Staatszuſchuß von 13,182 Thlrn. bezieht, wurden im 
Jahre 1804 die eigenthümlichen Einkünfte des Domcapitels in 
Paderborn nach ſehr mäßigen Sätzen zu 63,183 Thlrn. berechnet. 

— Stellen wir dem „Zuſchuſſe“ für die Bisthümer gegenüber die 
proteſtantiſchen Conſiſtorien mit 102,170 Thlrn., fo wird Jeder 
erkennen, daß erſterer auf einer ganz andern Baſis und auf einer 

wahren Rechtspflicht beruht. 
Mit den weiteren Staatszuſchüſſen für Pfarrer und Kirchen 

mag es eine andere Bewandtniß haben; unter den 226,210 Thlrn., 
welche als Staatszuſchuß für proteſtantiſche, gegenüber von 378,004 
Thlrn. für katholiſche Pfarrer und Kirchen aufgeführt ſind, mögen 
auch bedeutende Summen aus einer Rechtsverpflichtung, wie wir 
ſie oben entwickelt, herrühren; allein bemerkenswerth iſt es doch, 
daß die fünf rheiniſchen Regierungsbezirke von dem katholiſchen 
Autheile allein 230,462 Thlr. beziehen; die katholiſchen Pfarrer 

und Kirchen in dieſen Regierungsbezirken ſind größtentheils in der 
Lage, wie ſie oben in Bezug auf die Bisthümer und Capitel dar⸗ 
geſtellt iſt. Wir heben noch Eines heraus. Der Regierungsbezirk 

Aachen zählt nach den neueſten ſtatiſtiſchen Zuſammſtellungen 13,424 
proteſtantiſche Chriſten; für dieſe beträgt der Staatszuſchuß 

für proteſtantiſche Geiſtliche und Kirchen 7714 Thlr. 6 Sgr.; eine 
etwas annähernde Zahl Katholiken zählt der Regierungsbezirk 

Magdeburg, nämlich 12,210; dieſer Regierungsbezirk empfängt 
an Staatszuſchuß für katholiſche Pfarrer und Kirchen 13,046 Thlr. 

21 Sgr. 8 Pf.; — ſehen wir nun die Verhältniſſe näher an. Alle 
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Pfarrkirchen im Regierungsbezirke Magdeburg waren in Folge der 

Reformation an die Proteſtanten gekommen; dagegen war der 

größte Theil der Klöſter katholiſch geblieben, und dieſen lag nun 

die Seelſorge für die katholiſche Bevölkerung ob. In den Städten 

Halberſtadt, Magdeburg, Egeln, Hadmersleben beſtanden reiche 

Klöſter, die es nicht als eine läſtige, ſondern als ihre heiligſte 

Obliegenheit anſahen, für katholiſche Seelſorge und Jugendunter⸗ 

richt, ſo wie für Armenpflege ihre Mittel zu verwenden; noch 

reichere Klöſter mit gleichem Berufe beſtanden auf dem Lande: 
Haldensleben, Huysburg, Amnensleben, Adersleben, Heders⸗ 

leben, Meyendorf u. ſ. w. Alle dieſe Klöſter zog der Staat ſeit 
1803 ein und errichtete an ihrer Stelle Pfarrſyſteme; allein er hat 

nicht den zehnten Theil des eingezogenen Vermögens für dieſe 

Verpflichtung zurückgelaſſen. Wer wird nun noch behaupten, daß 

ſich die 12,000 Katholiken des Regierungsbezirkes Magdeburg 
durch den Staats zuſchuß von 13,046 Thlrn. als bei weitem 

mehr vom Staate begünſtigt anzuſehen haben, als die 13,000 
Proteſtanten des Regierungsbezirkes Aachen, denen der Staat nur 

einen. Zuſchuß von 7700 Thlr. gewährt? f 

Schon dieſe Zahlen und Vergleichungen dürften hinreichen, um 

die Argumentation des Cultusminiſters, der Generalſynode, der 

rheiniſchen und weſtphäliſchen Synode und aller Derer, die ihnen 

nach- oder vorſprechen, in das rechte Licht zu ſtellen. Es kommt 

aber noch eine Betrachtung hinzu, welche vorzüglich auf die Lan⸗ 

destheile Anwendung findet, die vormals dem Königreiche Polen 

angehört haben. Man muß nothwendig unterſcheiden zwiſchen 
beſchwerten und freien Capitalien. Dieſes iſt ſo zu verſtehen: 

bei faft allen Klöſtern fanden ſich Capitalien, die mit der Ver⸗ 

pflichtung, gewiſſe gottes dienſtliche Handlungen zu verrichten, be⸗ 

legt waren, zu Anniverſarien, Memorien u. dgl. Dieſe unterlagen 

der Säculariſation durchaus nicht, denn ſie waren nur unter einer 

Bedingung, die von dem Beſtehen des Kloſters unabhängig war, 

dem Kloſter vermacht oder cedirt. Gleichwohl ſind auch ſie in die 

Säculariſation gezogen und eben ſo behandelt, wie die freien 
Capitalien, die das Kloſter beſaß, ohne dafür Verpflichtungen 

zu haben. Leider — müſſen wir hinzuſetzen — ſind ihre Ver⸗ 



105 

pflichtungen nicht einmal immer beachtet! Die beſchwerten Capi⸗ 

talien waren nicht alle bei der Säculariſation mehr vorhanden; 

das Kloſter hatte ſie z. B. zu Bauten oder anderen Ausgaben 

verbraucht, die Verpflichtungen aber fortwährend perſolvirt; in 

dieſem Falle, oder wenn z. B. Grundſtücke mit ſolchen Verpflich⸗ 

tungen dem Kloſter übergeben waren, hätte bei der Säculariſa⸗ 

tion für dieſe Verpflichtungen ein Capital als beſchwertes 

Capital ausgeſondert werden müſſen. Es gibt aber Pfarrſy⸗ 

ſteme, die aus Kloſtervermögen in Folge rechtlicher Verpflichtung, 

jedoch lediglich oder größtentheils mit beſchwerten Capitalien 
dotirt ſind; der Staat hat alſo in dieſen Fällen das ganze Ver⸗ 

mögen an ſich gezogen und zur Dotation nur Renten überwieſen, 

die er einzuziehen gar kein Recht hatte. Auch ſolche Renten fin— 

den ſich unter den Staats zuſchüſſen für katholiſche Pfarrer 

und Kirchen. 

Wir würden uns außerordentlich freuen, wenn dieſe Ausein⸗ 

anderſetzung ein richtiges Bild von der Natur der Staats zu— 

ſchüſſe verbreitete. Wir können indeſſen zur Beruhigung Derer, 

die doch noch der Meinung ſein ſollten, daß die Katholiken durch 

das Staatsbudget vor den Proteſtanten bevorzugt ſeien, die Ver⸗ 

ſicherung hinzufügen, daß für proteſtantiſche Zwecke auch aus an⸗ 

deren Ausgabetiteln, als aus dem zur Vergleichung gezogenen, 

geſorgt worden iſt. Beiſpielsweiſe bezog aus einem Fonds für 

dürftige Pfarrer und Lehrer ein proteſtantiſcher Biſchof ein Jahrge— 

halt von 700 Thlr.; aus Fonds, die für katholiſche Zwecke 

beftimmt find, bezogen proteftantifche Anſtalten bedeutende Zu⸗ 

ſchüſſe, z. B. das Schullehrerſeminar in Bromberg 1000 Thlr. 

aus dem katholiſchen Fonds von Polniſch-Crone; abgeſehen von 

den Univerſitäten, ſind die proteſtantiſchen Gymnaſien bedeutend 

bevorzugt gegen die katholiſchen, und zwar in ähnlicher Weiſe, 

wie die rein geiſtlichen Inſtitute; auch bei dieſen iſt nämlich ein 

Staatszuſchuß, aber ohne Feſthaltung des Unterſchiedes nach 

ſeiner Entſtehung, aufgeführt. Sehen wir vollends auf die Bud⸗ 
gets anderer Miniſterien, fo zeigt ſich die Bevorzugung noch we— 

niger. Von dem Militäretat wurde es mehrmals nachge— 

wieſen; aus einem Fonds zur Realiſirung von Caſſenanwei⸗ 
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ſungen ift das proteſtantiſche Krankenhaus Bethanien gebaut; 

aus Poſtüberſchüſſen iſt ein Capital von 123,000 Thlrn. 

zur Dotation des proteſtantiſchen Bisthums Jeruſalem zurück⸗ 

gelegt; das Miniſterium der auswärtigen Angele⸗ 

genheiten verausgabt Beſoldungen für Geſandtſchaftsprediger 

in Konſtantinopel, London, Neapel, Rom und Turin; auf dem 

Budget des Miniſteriums des Innern ſind Beſoldungen für 

Geiſtliche und Lehrer bei den Straf- und Beſſerungsanſtalten, Zu⸗ 
ſchüſſe für Armenanſtalten u. ſ. w. ausgebracht. Kurz, überall iſt 

das Intereſſe der proteſtantiſchen Bevölkerung gewahrt, und es iſt 

mindeſtens grober Undank, wenn proteſtantiſcherſeits unſerer Re⸗ 

gierung in dieſer Beziehung irgend ein Vorwurf gemacht wird. 

Mit Umgehung der Univerſitäten, deren Verhältniſſe ſchon 

mehr bekannt ſind und rückſichts deren die unparitätiſche Behand⸗ 

lung ſo klar nachgewieſen iſt, daß ſie ſelbſt ein Blinder müßte ſe⸗ 

hen können, kommen wir auf die Gymnaſien, und haben dazu 

um ſo mehr Anlaß, als auch die Kreuzzeitung in dieſen Tagen 

ſummariſch die Aufwendungen, welche der Staat für die Gymna⸗ 

ſien in einzelnen Provinzen macht, zuſammengeſtellt hat. Zu der 

Wahrheitsliebe dieſes Blattes haben wir das Vertrauen, daß es von 

unſerer Mittheilung Notiz nehmen und, wenn es könnte, uns wider⸗ 

legen, wenn es dies aber nicht kann, der Wahrheit die Ehre geben 

und es verſchmähen wird, dazu beizutragen, wie es nun ſchon gethan 
hat, durch Zahlen dem Publicum Sand in die Augen zu ſtreuen. 

Die Gymnaſien haben ihre Wurzel in den Klöſtern; als 

Deutſchland noch umnachtet war von Barbarei und Wildniß, 

leuchteten die Kloſterſchulen aus dem Dunkel hervor; in ihnen ver⸗ 

ſammelten ſich die lernbegierigen Jünglinge, und fort und fort 

ergoſſen ſich aus dieſen Brunnen der Religion und Wiſſenſchaft 

Bäche, die über ganz Deutſchland Religion und Wiſſenſchaft 

ausbreiteten. Die erſte „Reformation“, im ſechzehnten Jahrhun⸗ 

dert, verſchüttete den Lauf vieler dieſer Bäche, allein manche ge⸗ 

lehrte Schulen verdankt das proteſtantiſche Deutſchland noch 

jetzt den Klöſtern; wir erinnern z. B. an Schulpforta, Roßla, 

das Liebfrauenſtift zu Magdeburg. In dem katholiſchen Deutſch⸗ 

land rief die „Reformation“ ein größeres Streben für wiſſen⸗ 
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ſchaftliche Ausbildung hervor; zu den gelehrten Schulen, welche 

die Söhne des heil. Franeiscus, des heil. Dominicus, des heil. 

Benedictus unterhielten, kamen nunmehr die Schulen der Je⸗ 

ſuiten, die ſich mit einer wunderbaren Schnelligkeit über ganz 

Deutſchland ausbreiteten. 

Die zweite „Reformation“, verſtehe: die Säculariſation, die 

in der franzöſiſchen Revolution ihre eigentliche Wurzel, hatte ihren 

Vorläufer in der Aufhebung des Jeſuitenordens; jedoch ging 

dieſe Maßregel durchaus nicht ſo weit, als die in der Revolution 

wurzelnde Säculariſation: die Schulen der Jeſuiten ſollten als oder 

doch wenigſtens die Fonds derſelben ſollten für Schulen beibe⸗ 

halten werden. Aus dieſem Grunde finden wir in allen Provin⸗ 

zen des preußiſchen Staates, in denen zur Zeit der Aufhebung 

des Ordens ſich Jeſuiten befanden, beſondere Fonds: in Erme⸗ 

land, Weſtpreußen, Poſen, in Sachſen, Schleſien, Weſtphalen 

und am Rhein, und wir finden Verheißungen der Regierungen, 

zum Theil in förmlich publieirten landesherrlichen Verordnungen 

feierlich verbrieft, daß dieſe Fonds beſtändig zu Zwecken des ka⸗ 

tholiſchen Unterrichts verwendet werden ſollen. 

Verweilen wir einen Augenblick bei dieſen Fonds, um ihre ju⸗ 

riſtiſche Natur näher in's Auge zu faſſen. Sie ſind zu keiner Zeit 

Staatseigenthum geweſen, denn ſie unterlagen aus zwei 

Gründen nicht der zweiten Reformation: einmal nicht, weil ihre 

Entſtehung vor die Zeit der letzteren fällt! zweitens nicht, weil 

fie zu Unterrichts zwecken beſtimmt waren. Der erſte Grund 

könnte als nicht ausreichend angeſehen werden, denn die preußiſche 

Geſchichte weiſt ein Land nach: Weſtpreußen, in welchem mit der 

Einziehung katholiſcher Kirchengüter ſchon im Jahr 1772 begon⸗ 

nen wurde; allein damals kleidete man die Säculariſation in das 

Gewand der Beſteuerung; unter dem Vorwande, man wolle die 

(wie die Ausführung ergab, blos die katholiſchen) geiſtlichen 

Grundſtücke mit einer Grundſteuer zu 50 pCt. des Reiner⸗ 

trages belegen, zog der Staat die Güter ein, und zahlte 

lieber ſeinerſeits 50 pCt. als Competenz an die bisherigen Eigen⸗ 

thümer. Die zu dieſem Zwecke vorgenommene Abſchätzung erfolgte 

ohne Zuziehung der letzteren, und daher iſt es erklärlich, daß 
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biefe 50 pCt. außerordentlich gering ausfielen. Man war damals 
genöthigt, dieſen Vorwand zu ergreifen, weil bei der Beſitznahme 

von Weſtpreußen die Erhaltung des Beſtandes der Kirche feier⸗ 

lichſt zugeſichert war; die Beſitznahme erfolgte am 13. 

September 1772, dieſe Beſteuerung re vielmehr Einziehung 

am 1. November 1772. 

Es bleibt demnach feſtſtehend, daß die Erjef uttenſon be | 

niemals Eigenthum des Staates geworden find, und 

daß der Staat, wenn er dieſe verwaltete, ſie nicht als Staats⸗ 
fonds, fondern als fremdes Gut verwaltete. Niemand kann alſo 

auch nur mit dem leiſeſten Anfluge Rechtens behaupten, daß die 

Revenuen dieſer Exjeſuitenfonds einen Zuſchuß darſtellen, den 

der Staat der katholiſchen Kirche gewährt; dieſe Fonds erſcheinen 

vielmehr lediglich als Gut der katholiſchen Kirche, welches 

der Staat verwaltete, der Verfaſſung entſprechend aber nunmehr 

den maten Biſchöfen zur eigenen Verwaltung zurückzugeben 

hat. 

Die Säculariſation, fußend auf dem Reichsdeputations⸗Haupt⸗ 

ſchluß und auf dem Lüneviller Frieden, in Preußen noch weiter 

ausgedehnt durch das Ediet vom 30. October 1810, führte als 

Princip den Rechtsgrundſatz im Munde, daß „für reichliche Doti⸗ 

rung der Pfarreien, Schulen, milden Stiftungen und ſelbſt der⸗ 

jenigen Klöſter zu ſorgen, welche ſich mit der Erziehung 

der Jugend und der Krankenpflege beſchäftigen, und 

welche durch die Säculariſation entweder an ihren bisherigen Ein⸗ 

nahmen leiden, oder deren durchaus neue Fundirung nöthig er- 

ſcheinen dürfte“. Man wollte alſo diejenigen Klöſter, die ſich mit 

Erziehung der Jugend und Krankenpflege beſchäftigten, nicht allein 

beſtehen laſſen, ſondern ſogar ihre Einnahme verbeſſern. Von 

dieſer guten Abſicht ging die Regierung indeſſen ſpäter ſtillſchweigend 

zurück: eine officielle Bekanntmachung z. B. belehrt uns: 

daß es der preußiſchen Verwaltung gelungen, nunmehr alle Klö⸗ 

ſter im Großherzogthum Poſen zu beſeitigen. Wir finden alſo 

abermals den Katholiken ne eine geſetzliche Verheißung 

nicht erfüllt. 
Mit den Klöſtern fielen auch die Anſtalten für den höheren 
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Unterricht, welche die Klöſter unterhalten hatten. Merkwürdig! 

nach einer, in proteſtantiſchen Büchern zur Genüge conſtatirten 

Tradition muß in die katholiſchen Landestheile Licht und Bildung 

noch ſtark hineingetragen werden; deſſenungeachtet trug man die 

Anſtalten für Licht und Bildung, welche ſich ex cura et providen- 
tia majorum darin vorfanden, hinaus, und dotirte damit theil⸗ 

weiſe proteſtantiſche Schulen, wie z. B. mit den Fonds von Neuen⸗ 

zelle! Man ſage uns doch, in welchem katholiſchen Landestheile 

fehlte es an höheren Bildungsanſtalten? War nicht die Schulein⸗ 

richtung im Münſterlande ſo ausgezeichnet, daß ſie als Muſter⸗ 

ſchule für die übrigen Provinzen anerkannt ward? 

Einiges aber ließ man. Aus einem geringen Theile der 
eingezogenen katholiſchen Güter wurden „Säculariſationsfonds“ 

gebildet, beftimmt für, wie wir hoffen, katholiſche Kirchen- und 

Schulzwecke. Wir erkennen dieſes dankbar an, und um ſo dank⸗ 

barer, als wir die drängende Nothwendigkeit zur Bildung dieſer 

Fonds kennen: während nämlich für proteſtantiſche Zwecke die 

bereiteſten Fonds der Staatscaſſe zur Dispoſition ſtanden, war es 

ſchwer, für katholiſche Zwecke Bewilligungen zu erlangen; durch 

dieſe Fonds erſchienen dann die Katholiken gewiſſermaßen abge- 

funden. 

Erwägen wir nun alſo die juridiſche Natur dieſer Fonds. Sie 

ſind für katholiſche Zwecke nicht gegeben, ſondern belaſſen; 

fie waren katholiſche Fonds und find es ausnahmsweiſe ge⸗ 

blieben; des, wenn man es ſo nennen will, Rechts, ſie ein⸗ 

zuziehen, hat ſich der Staat begeben. Wir haben nicht nothwen⸗ 

dig, zu unterſuchen, ob ſie in irgend einem Zeitpunkte Staatsgut 

waren, denn ſie hätten jedenfalls aufgehört, dieſes zu ſein, ſobald 

der Staat ihnen den beſtimmten Zweck, „für katholiſche Kirchen, 

für katholiſche Schulen“, gab. So hatte man z. B. gewiſſe 

Staatsrevenuen, nicht etwa eingezogene proteſtantiſche Gü⸗ 

ter, ſondern reine Staatsfonds, beſtimmt, um aus ihnen Capitalien 

zu ſammeln, welche in der Form von ein- für allemal zu zahlen- 

den Capitalien, alſo nicht in jährlichen Zuſchüſſen, an 

proteſtantiſche Gemeinden, die ſich in katholiſchen Landestheilen 

bildeten, ausgezahlt wurden; ein ſolches Capital hört mit der 
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Uebergabe allerdings auf, Staatsgut zu ſein; dagegen bleibt die 
Einnahmequelle Staatseigenthum. Angewandt auf unſeren Fall, 

fo bleibt alſo die Säceulariſation Einnahmequelle für den 

preußiſchen Staat, und wir Alle wiſſen, wie reichlich dieſe geflof- 

ſen und noch fließt; die von dieſer Maßregel erimirten Fonds aber 

ſind Eigenthum der katholiſchen Kirche geweſen und geblieben. 

Man kann demnach die Revenuen dieſer Fonds nicht als 

Staats zuſchüſſe für die katholiſche Kirche anſehen, und wenn 
etwa dieſe Fonds vom Staate verwaltet werden, dann muß man 

die Entſtehung feſthalten, damit man ſie nicht mit e 10 

reiner Gnade verwechſelt. 

Speciell zu den Gymnaſien übergehend, müſſen wir, um vs 

Geſagte anſchaulicher zu machen, ein Beiſpiel vorausſchicken: die 

Fonds des Lieben-Frauen⸗Kloſters in Magdeburg von 32,381 
Thlrn., ebenſo des Marienſtiftes in Alt⸗Stettin mit 20,774 Thlrn., 

welche für den proteſtantiſchen Gym naſialunterricht 

beſtimmt geblieben und der Säculariſation nicht unterworfen find, 

erſcheinen, und zwar mit Recht, nicht unter den Stgatezu⸗ 

ſchüſſen. 

Ganz anders iſt im Budget verfahren mit den ROHR Aus 

tholiſchen Fonds. Das Budget des geiftlichen Minifterumg 
trennt die Einnahmen der Gymnaſien aus der Staatscaſſe in ſolche, 

welche a) vermöge rechtlicher Verpflichtung und b) als Bedürfniß⸗ 

zuſchuß gezahlt werden. Die Regierung hat aber von vorn herein 

zugegeben, daß die Sonderung in den wenigſten Fällen ſtattge⸗ 

funden und daß ſie in dieſen „wenigſten Fällen“ nicht einmal richtig 

ſei; fie könne nämlich die richtige Sonderung erſt eintreten laſſen, 
wenn im Laufe der nächſten Jahre erſt ſämmtliche Etats der ein⸗ 
zelnen Regierungen zur Feſtſtellung kommen. Wir können die 
Richtigkeit dieſes Grundes nicht anerkennen, denn man iſt ſehr 
wohl im Stande geweſen, die Sonderung anderer Abgaben aus zu⸗ 
führen; bei gutem Willen hätte es hierzu nicht einmal eines Jah⸗ 

res bedurft, um ſo weniger alſo mehrerer Jahre. Es begegnet 
uns hierbei daſſelbe Widerſtreben, das wir auch in Betreff der 
Zahlungen für kirchliche Anne zu ee hatten; an bier pen 

03% 



111 

aus Rechts verpflichtung zu leiſtenden Zuſchüſſe; man verwies in 
dieſem Jahre auf die bevorſtehende Auseinanderſetzung mit den Bi⸗ 
fchöfen, überſehend, daß dieſer Grund die Sonderung ſchon 

jetzt ebenſo nothwendig als möglich macht. Oder ſollte unſere 
Regierung, die allein die Fonds kennt und verwaltet hat, wirklich 
erſt von den Biſchöfen erfahren wollen, welche Fonds kirchliche 
find? Warum hat man denn in der, Band 3. S. 320. befindlichen 
Nachweiſung der dem Cultus und dem öffentlichen Unterricht ge⸗ 
widmeten Stiftungen einige katholiſche Säculariſationsfonds auf⸗ 
geführt, andere fortgelaſſen? 

Durch dieſes Durcheinanderwerfen der auf rechtlicher Verpflich⸗ 

tung beruhenden oder als Bedürfnißzuſchuß gegebenen Beiträge 

aus der Staatscaſſe und dadurch, daß man die katholiſchen 

Fonds (Exjeſuiten⸗ und Säculariſationsfonds) zwar als für ſich 
beſtehende theilweiſe aufgeführt, demnächſt aber die Zahlungen aus 
deufelben den katholiſchen Gymnaſien wieder als Staats zu⸗ 

ſchüſſe angerechnet hat, kommt die ſonderbare Erſcheinung zw 

Tage, daß z. B. der Exjeſuitenfonds in Heiligenſtadt einen 

„Zuſchuß aus Staatsfonds“ auf Höhe von 524 Thlrn. 
empfängt; aus dieſem Fonds wird dem katholiſchen Gymnaſium 
in Heiligenſtadt ein Zuſchuß von 555 Thlrn. gegeben, der daun 
dem Gymnaſium wieder als „Staatszuſchuß“ angerechnet wird, 

ſo daß der Unkundige glauben muß, der Staat ſei außerordent⸗ 

lich freigebig gegen katholiſche Fonds; denn er füllt erſt einen 
Fonds, der den Zweck hat, für den Gymnaſialunterricht in 

Sachſen verwendet zu werden, und dann gibt er wieder Zuſchüſſe 
für dieſe Gymnaſien; während doch in der That ſowohl der Je⸗ 
ſuitenfonds, als das Gymnaſium ſich ſehr wohl ſtehen würden, 
wenn der Staat ſie nicht in die Lage verſetzt hätte, dieſe Zuſchüſſe 

von ihm empfangen zu müſſen. 
Nach den Provinzen geordnet, empfangen unter dem Titel 

„Bedürfnißzuſchuß“ aus der Staatscaſſe: 
in der Provinz Preußen (1,758,471 Evang.; 657,606 

Kath.) 9 evangeliſche Gymnaſien 37,088 Thlr. und 5 katholiſche 

Gymnaſien 17,386 Thlr.; nach den Randbemerkungen zum Bud⸗ 
get befinden ſich aber in der erſten Summe 100 Thlr. und in der 
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letzteren 6063 Thlr. aus dem katholiſchen Haupt⸗Gymnaſialfonds, 

es fällt alſo auf die fünf katholiſchen Gymnaſien nur ein Staats⸗ 
zuſchuß von etwa 11,300 Thlrn.; 

in der Provinz Poſen (409,274 Evang., 847,652 Kath.) 

beziehen 4 evangeliſche Gymnaſien 22,897 Thlr., unter denen 

ſich aber gleichfalls 1750 Thlr. aus dem katholiſchen Säculari⸗ 
ſationsfonds befinden; 3 katholiſche Gymnaſien erhalten 28,626 

Thlr.; da ſich unter dieſen aber wieder 6550 Thlr. aus dem 

Säculariſationsfonds befinden, ſo ſtehen auch hier die Katholiken 
weit ungünſtiger, als die Proteſtanten; | 

in der Provinz Pommern (1,165,250 Evang., 9990 

Kath.) empfangen nur 4 evangeliſche Gymnaſien 11,046 Thlr.; 

in der Provinz Schleſien (1,553,019 Evang., 

1,413,485 Kath.) finden ſich 10 evangeliſche Gymnaſien mit einem 
Staatszuſchuß von 8210 Thlrn., 6 katholiſche mit einem Zuſchuß 
von 21,611 Thlen aufgeführt; allein aus dem katholiſchen Haupt⸗ 

Gypmnaſialfonds fließen für letztere 21,399 Thlr.; die katholi⸗ 

ſchen Gymnaſien erhalten alſo noch nicht einmal 200 

Thlr. Staatszuſchuß ſtatt der aufgeführten 21,611 Thlr. 

in der Mark Brandenburg (2,039,139 Evang., 24,877 

Kath.) entrichtet der Staat an 10 evangeliſche Gymnaſien 

39,919 Thlr.; 
in der Provinz Sachſen (1,638,955 Evang., 110,926 

Kath.) an 9 evangel. Gymnaſien 14,827 Thlr., an 1 katholiſches 
2750 Thlr., an ein angeblich gemeinſchaftliches 5450 Thlr.; 

in der Provinz Weſtphalen (628,354 Evang., 

813,008 Kath.) empfangen 7 evangel. Gymnaſien 9272 Thlr., 
6 kathol. 4697 Thlr.; 

in der Rheinprovinz (651,219 Evang., 2096,25 
Kath.) empfangen 7 evangeliſche Gymnaſien 19,679 Thlr. und 

5 katholiſche 11,844 Thlr., 1 gemiſchtes 1800 Thlr. 

Ob auch in den letzteren Provinzen die angeblichen Staats⸗ 

zuſchüſſe aus katholiſchen Fonds theilweiſe geleiſtet werden, er⸗ 

geben die Randbemerkungen zum Budget nicht, und da uns 

außer dem Budget keine amtlichen Nachrichten zu Gebote ſtehen, 

ſo bleiben hierüber nur Vermuthungen übrig. 
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Dieſe Zahlen find amtliche, öffentlich bekannt gemachte; fie 

können uns Katholiken nicht zufriedenſtellen, ſondern nur den 

lebhafteſten Wunſch wiederholt hervorrufen, daß die Regierung 

doch endlich einmal offen auftrete, zwiſchen Leiſtungen aus recht⸗ 

licher Verpflichtung und freiwilligen Zuſchüſſen unterſcheide und 

uns darlege, daß bei der Vertheilung der letzteren wahrhaft 
Parität gehandhabt wird. Dieſer gerechten Forderung der Ka⸗ 
tholiken ſteht die Verpflichtung gegenüber, welche die Regierung 

gegen ſich ſelbſt und ihr Anſehen, welche fie gegen das Gerech— 

tigkeitsgefühl des ganzen Volkes hat. 
Wir glauben durch Mittheilung dieſer Zahlen zugleich einer Auf⸗ 

forderung wegen ſpeciellerer Mittheilung von Zahlen, welche die 

Imparität beweiſen, entſprochen zu haben, können aber nicht umhin, 

bei dieſer Gelegenheit auszuſprechen, daß wir den Herrn, welcher jene 

Mittheilung verlangte, um ſeines guten Glaubens willen wahrhaft 
beneiden. Der Herr Abgeordnete Landferm ann, auf welchen jener 

Herr exemplificirt, iſt bei weitem genauer als wir von den Specia⸗ 

litäten, welche das Budget nicht enthält, unterrichtet, und er ſchien, 
nach einer uns gewordenen Mittheilung, in der Budgeteommiſſion 

ſelbſt überzeugt worden zu ſein, daß auch nicht eine Spur von Pa⸗ 

rität in den Leiſtungen des Staates an die Kirchengeſellſchaften 
beobachtet ſei, indem er ſich des Eindrucks, den die Zahlen machen, 

wenn ſie nach der Art ihrer Entſtehung gruppirt werden, momen⸗ 

tan nicht erwehren konnte. 

Bei dem von uns angeführten Vortrage in der Kammer ſcheint 

dieſer Eindruck wieder in den Hintergrund getreten zu ſein, ein 

Eindruck, den wir in Folge der Erfahrungen, welche der geehrte 
Herr in ſeinen verſchiedenen amtlichen Stellungen zu machen reich⸗ 

liche Gelegenheit hätte haben können, für einen länger dauernden 

erachtet hatten. Aber auch ein anderer Eindruck war dem Redner 
bei ſeiner Rede fremd geworden; er behauptete nämlich, die evan⸗ 

geliſche Kirche habe ſich nicht der Vertretung erfreut, wie die 
katholiſche, und doch mußte er zu ſeinen früheren Erfahrungen, wo⸗ 

nach die geſammte Bureaukratie, die Provinzialſynode und die 
Generalſynode die Evangeliſchen auf das Lebhafteſte vertrat, neuer⸗ 

dings noch die Erfahrung gemacht haben, daß der Oberkirchenrath, 
Zum Budget des Miniſteriums. 8 



114 

nicht minder der Kriegsminiſter und der geiftliche Miniſter, in 

gänzlicher Verkennung ihrer Stellung als Miniſter eines paritäti⸗ 

ſchen Staats, daß endlich noch in höchſter Stelle die Krone ihre 

ganze Macht und ihr Anſehen dem evangeliſchen Religionstheile 
zulegt. Wie kann nun ein Menſch in der Welt behaupten, daß 
dieſes nicht eine würdige, eine überaus zureichende Vertretung iſt. 

Bei weitem eher möchten wir die Behauptung gelten laſſen, daß die 

evangeliſche Kirche nicht eine ſo vollſtändige Verfaſſung habe, wie 

die katholiſche; allein dieſem hat der Miniſter der geiſtlichen An⸗ 
gelegenheiten durchaus widerſprochen, der für ſeine Kirche eine 
dreihundert Jahre alte Verfaſſung in Anſpruch nimmt. | 

Indem wir nunmehr auf die Vertretung der Kirche in den 
Kammern übergehen, müſſen wir vorher nachholen, daß die 

Vertreter der beiden katholiſchen Provinzen des Staates, 

Weſtphalen und Poſen, auch in Betracht der Gym⸗ 

naſien die Rechte der katholiſchen Kirche, ſo viel an 
ihnen lag, wahrgenommen haben. Im October 1849 ſtellien 
die Abgeordneten von Weſtphalen, und zu ihrer Ehre ſei es 

geſagt, die proteſtantiſchen mit den katholiſchen den Antrag, 

daß auf eine ausreichende Verbeſſerung der Gehalte der Lehrer 
an den Gymnaſien und Progymnaſien der Provinz Weſtphalen 

Bedacht genommen werde. Die Provinz Weſtphalen, ſagten fie 
hat dem Staate an eingezogenen Kloſter⸗ und geiſtlichen Gütern 

Millionen eingebracht, welche urſprünglich zum großen Theile 

dem Unterricht dienten. Die Lebens bedürfniſſe find dort theurer, 

als in manchen anderen Provinzen, und um ſo mehr iſt Grund 

vorhanden, die Zurückſetzung zu beſeitigen, welche dieſe Provinz 

in Anſehung der Zuſchüſſe des Staates für die 

Gymnaſien und Progymnaſien erleidet. Da die Anfor⸗ 

derungen an die Leiſtungen der Lehrer in allen Provinzen gleich 
ſind, ſo wird die Ungleichheit, welche in den Gehalten der 

Gymnaſiallehrer auf ſo auffallende Weiſe ſich findet, doppelt 
ſchmerzlich empfunden. Es beziehen an Zuſchuß aus Staats 

fonds (nach dem Budget für 1849; die Zahlen in dem Vor⸗ 
hergehenden ſind aus dem Budget für 1851 entnommen) die 
Gymnaſien 



115 

in der Provinz Preußen 56,687 Thlr., 

in der Provinz Poſen 48,233 „ 

in der Provinz Brandenburg. . 56,997 „ 

in der Provinz Weſtphalen . 13,252 „ 

Unter den mit Staatszuſchüſſen bedachten Gymnaſien befinden 

ſich einige, die ſchon an ſich eine reiche Einnahme haben; es 

bezieht z. B. das Friedrich-Wilhelms⸗Gymnaſium in Berlin bei 

einer eigenen Einnahme von 35,182 Thlrn. noch einen Staats⸗ 

zuſchuß von 9,831 Thlrn., während bei anderen Gymnaſien die 

ganze Einnahme einſchließlich des Zuſchuſſes vom 

Staate nicht 5000 Thlr. beträgt. 

Dieſem Mißverhältniß entſprechend, ſind die Beſoldungen der 

Directoren und Lehrer bemeſſen. Es bezieht der Director des 

Friedrich⸗Wilhelms⸗Gymnaſiums in Berlin 2,650 Thlr., des 

Joachimsthals⸗Gymnaſiums 2,500 Thlr., der Director in 

Königsberg 1,296 Thlr., während der Gymnaſial director in 

Münſter nur 950 Thlr., in Paderborn nur 655 Thlr. 
hat. Ein Oberlehrer bezieht in Königsberg 900 Thlr., in 

Münſter 750 Thlr., in Paderborn 650 Thlr., obgleich die 

Anſtalt gegen 600 Schüler zählt, in Recklinghauſen 525 

Thlr., in Arnsberg 680 Thlr. Das Gehalt der übrigen 

Gymnaſiallehrer in Weſtphalen ſinkt oft bis auf einige hundert 

Thaler herab. Durchſchnittlich bezieht ein Lehrer in der Provinz 
Preußen 788 Thlr., in Brandenburg 1072 Thlr., in Sachſen 

726 Thlr. und in Weſtphalen nur 453 Thlr. 

In dem über dieſen Antrag unterm 14. December 1849 
erſtatteten Bericht wird ſchon hervorgehoben, daß nothwendig 

unter Zuſchüſſen, die auf Verpflichtungen des Staates für ein⸗ 

gezogene Einkünfte aus liegenden Gründen, Pri⸗ 

vilegien und dgl. oder auf freien Bewilligungen beruhen, 

unterſchieden werden müſſe; erſt wenn hiernach die Zahlen in dem 

Budget getrennt würden, ſei eine klare Ueberſicht der wirklichen 

Staatszuſchüſſe möglich. Hiernach werden dann im Berichte 

einige der angeführten Zahlen berichtigt, zum Schluß jedoch aner⸗ 

kannt, daß wirklich das behauptete Mißverhältniß vorhanden, daß 

es aber auch der Regierung bekannt ſei, wie der letzte Abſchied 
8 * 
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über die Berathung der Provinzialſtände der Provinz Weſt⸗ 

phalen ergebe. (Dieſer datirt bekanntlich von 1845.) Endlich 

erkannte der Cultusminiſter bei der Discuſſion in der Kammer 

das Bedürfniß als vollſtändig nachgewieſen an. Dieſer Vorgang 

macht es noch unerklärlicher, weshalb die Regierung ſich ſo be⸗ 

harrlich weigert, den Staatszuſchuß in der gewünſchten Art zu 

trennen. 

Die Abgeordneten für Poſen haben in dieſem Jahre auf 

die Errichtung einer höheren Lehranſtalt, eines katholiſchen Gym⸗ 

naſiums und einer Realſchule angetragen. Aus dem hierüber 

erſtatteten, in der Kammer jedoch nicht mehr zur Discuſſion ge⸗ 

kommenen Bericht heben wir hervor, daß im Jahre 1850 die 6 
Gymnaſien — eine Realſchule iſt hier den Gymnaſien nicht zuge⸗ 
rechnet, — beſucht wurden von 1352 katholiſchen, 721 evange⸗ 

liſchen, 280 jüdiſchen Schülern. Neben jenen Abgeordneten für 

Poſen haben katholiſche Abgeordnete aus Weſtpreußen wieder⸗ 

holt auf die Erfüllung geſetzlicher Wer ſerechhane aus 

dem Jahre 1781 gedrungen. 

Die Abgeordneten aus Schleſien und aus der Rhe in⸗ 

provinz haben keine Anträge in dieſer Beziehung geſtellt, keine 

Beſchwerde geäußert; von Schleſien iſt das leicht erklärlich; 

in dieſer Provinz wohnen nur 1,443,485 Katholiken neben 

1,553,019 Proteſtanten, und dieſe geringe Mehrzahl von Pro⸗ 

teſtanten reicht hin, um die Vertretung der Provinz in ihrer 

überwiegenden Mehrheit als eine proteſtantiſche erſcheinen zu 

laſſen. Man darf nur die Wahlen in Städten mit confeſſionell 

gemiſchter Bevölkerung in's Auge faſſen, ſo wird man dieſen 

Satz beſtätigt finden; wir kennen eine große Anzahl von Städten, 

in denen die katholiſche Bevölkerung ſelbſt bis über ein Drittel 

reicht, gleichwohl in den Gemeinderath gar kein Katholik, oder 

doch nur ein ſolcher gewählt iſt, ſtatt deſſen die Katholiken lieber 

einen Proteſtanten gewählt ſähen. Wir kennen z. B. eine Stadt 

mit etwa einem Drittel katholiſcher Bevölkerung, in welcher unter 
60 Gemeindevertretern ein einziger Katholik ſeinen Platz gefun⸗ 

den hat; beſſer ſind dagegen daſelbſt die Juden und die Rongeaner 

vertreten. 
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Iſt es denn in den Kammern anders? In der zweiten Kam- 

mer müßten nach Verhältniß der Bevölkerung im preußiſchen 
Staate (165 Proteſtanten auf 100 Katholiken) über 130 katho⸗ 
liſche Abgeordnete ſitzen; nach einer glaubwürdigen Mittheilung 

ſitzen aber kaum 70 Katholiken in derſelben. Dieſe Wahrneh⸗ 

mungen, die Jeder, der ein offenes Auge hat, in ſeiner Nähe 
beſtätigt ſehen kann, rechtfertigen die obige Bemerkung für Schle⸗ 

ſien. Wie aber die Erſcheinung zu rechtfertigen iſt, daß die 

Rheinprovinz mit etwa 2,100,000 Katholiken gegen 651,000 
Proteſtanten unter, wenn wir recht gezählt haben, 52 Abgeord- 

neten 28 Proteſtanten und nur 24 Katholiken als Vertreter wäh⸗ 

len konnte, das vermögen wir nicht einzuſehen. 

Wir ſind weit entfernt, zu behaupten, daß nur Katholiken im 
Stande ſein ſollen, die katholiſchen Wahlkreiſe in den Kammern 

zu vertreten; behaupteten wir dieſes, ſo würden wir in den Fehler 

fallen, den wir ſo eben an den Proteſtanten gerügt haben; wo 

es an geeigneten Männern fehlt, da erheiſcht ſchon die Nothwen— 

digkeit, daß ein katholiſcher Wahlkreis einen Proteſtanten wählt. 

Wollen nun die katholiſchen Rheinländer für ihre Provinz das 

Zeugniß ausſtellen, daß ſie keine geeigneten Candidaten unter 

ihren Landsleuten gefunden, und daß ſie deshalb in der Noth— 

wendigkeit geweſen ſeien, proteſtantiſche Candidaten: Landräthe, 

Conſiſtorialräthe u. ſ. w. zu wählen, die unſere Regierung ſo gut 

geweſen iſt, in Ermangelung eigener befähigter Landsleute ihnen 

aus anderen preußiſchen Provinzen zuzuſenden, oder daß ſie gar 

haben aus anderen Provinzen ſich müſſen Candidaten ſuchen, weil 

ſich unter den wenigen Proteſtanten, die ſie im eigenen Lande 

finden, keiner wählen ließ, jo mögen fie das für ſich verantwor— 

ten; allein dafür find fie ihren katholiſchen Glaubensbrüdern 

in den anderen Provinzen unſeres Vaterlandes verantwortlich, daß 

die Proteſtanten, die ſie dann, zum Theil mit ermäßigten Anſprü⸗ 

chen aus der eigenen Provinz, oder aus anderen Provinzen wähl- 

ten, doch wenigſtens gerecht ſind gegen katholiſche Anträge, und 

daß ſie die Anſprüche katholiſcher Landestheile mit derſelben ge- 

rechten Wagſchale wägen, mit welcher ſie Anſprüche proteſtan⸗ 

tiſcher Landestheile begünſtigen. 
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Wären die katholiſchen Wahlkreiſe ſo vertreten, dann würde 

es gut ſtehen um die Anträge der Katholiken; es würde zwar 

immer einen vortheilhafteren Eindruck machen, wenn die Katho⸗ 

liken nach Maßgabe der katholiſchen Bevölkerung, 

durch katholiſche Abgeordnete vertreten wären; eine 

Zahl von 130 katholiſchen Abgeordneten in der zweiten Kammer 

würde thatſächlich den Beweis liefern, daß die auch vom Rheine 
her laut gewordenen Klagen über Bevorzugung der Proteſtanten 
bei Beſetzung von Aemtern wirklich begründet ſind; aber, wie 

geſagt, haben die Rheinländer nicht ſo viele geeignete katholiſche 
Candidaten, ſo mögen ſie proteſtantiſche Candidaten wählen; 
wären dieſe nur dann gerecht gegen die Katholiken, dann ſtände 

es doch noch gut um die katholiſchen Anträge. 

Dieſes führt uns nun auf unſer Thema: welches Gewicht 

legen die Kammern in die Wagſchale des proteſtantiſchen 

Religionstheiles, in welcher bereits, nach der Erklärung des 

Cultusminiſters, die Krone mit aller ihrer Macht, allem ihrem 
Anſehen ein außerordentliches Gewicht behauptet, in welcher der 

Cultusminiſter, der Kriegsminiſter, der Oberkirchenrath, die pro⸗ 

teſtantiſchen General- und Provinzial⸗Synoden und die geſammte 

Bureaukratie aber vorzugsweiſe ſchwer wiegen? Unſerem ge⸗ 

rechten Könige und Herrn, dem Gott langes Leben und geſegnete 

lange Regierung verleihen wolle, überlaſſen wir alle Entſcheid⸗ 

ungen in gemiſchten und proteſtantiſch- kirchlichen Angelegenheiten 

mit unbedingtem Vertrauen, ſind aber weit entfernt, dieſes in 

Bezug auf die Bureaukratie zu verſichern. 
Wir begegnen hier ſofort einer Behauptung der Kreuzzeitung, 

die in der Conſolidation des Verhältniſſes zwiſchen dem Staate 

und der evangeliſchen Kirche, ungeachtet einer Kammer majorität, 

in der nicht blos Katholiken, ſondern — „was weit ſchlimmer,“ 
auch Juden und Lichtfreunde ſtimmen, — einen neuen Beweis 

des Bruches mit der Revolution erblickt; und wir werden in 

Thatſachen zeigen, wie die Herren der Kreuzzeitung ihrerſeits 

den Katholiken Anlaß gegeben haben, daß letztere eine proteſtan⸗ 

tiſche Majorität, in welcher ſich dieſe Herren mitbefinden, zu 

rühmen haben. Wir können dabei leider nicht umhin, ſchon 
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vorauszuſchicken, daß wir Katholiken den Herren von der Kreuz⸗ 

zeitung nicht zu gleichem Danke verpflichtet ſind, wie ſie uns; 

wir haben Ihnen treu beigeſtanden, wie ſich bald zeigen wird, 

ſie aber haben uns nicht beigeſtanden. Sie nahmen manchmal, 

wie wir glaubhaft verſichert find, von den katholiſchen Abgeord⸗ 

neten, den ſogenannten Ultramontanen, Notiz, aber ſtets nur, 

um dieſe aufzufordern, mit ihnen oder für ſie zu ſtimmen; 

dagegen machten ſie, mit Ausnahme eines einzigen Falles, nie⸗ 

mals weder aus freien Stücken eine Conceſſion, noch waren 

ſie geneigt, auf die Wünſche der Katholiken einzugehen, oder 

deren Anträge zu unterſtützen. 
Verweilen wir noch einen Augenblick bei der Behauptung der 

Kreuzzeitung, daß die Regierung in der Conſolidation des Ver⸗ 

hältniſſes zwiſchen dem Staate und der evangeliſchen Kirche einen 

neuen Beweis des Bruches mit der Revolution gegeben habe: 

wir nehmen hiervon Act in Bezug auf die katholiſche Kirche. 

Dadurch, daß die Regierung — denn ih rem Einfluffe und 

Vorſchlage meſſen wir die günſtige Beſtimmung der Verfaſſungs⸗ 
urkunde vorzugsweiſe bei, — dieſe für ſelbſtſtändig erklärt, hat 

ſie einen ewig dankenswerthen Beweis ihres Bruches mit der 

Revolution abgelegt, denn die Revolution will die Kirche knech⸗ 

ten, um ſie nur zu ihren Zwecken zu benutzen; ſie, die Revolution, 

will nur eine Staatskirche kennen, ſie will die Schule als 

ihre Domaine anſehen und fie ift auch allenfalls mit der letzteren 

allein zufrieden. „Denn, ſchreibt ein geiſtreicher Schriftſteller, 

wenn ich der Teufel wäre und die Leute wählten mich in der 

Verblendung zu ihrem Landſtande und ſchickten mich nach Karls⸗ 

ruhe, wie thät ich es dann angreifen? Es verſteht ſich, daß ich 

nicht ſtill ſitzen, ſondern eine Motion machen würde. Aber was 
für eine? Natürlich eine, die der Hölle die meiſte Kundſchaft und 

den größten Profit brächte. Ich würde darum kurzweg die Mo⸗ 
tion machen, man ſolle die Schule von der Kirche trennen und 

gänzlich losmachen. Die Schule ſolle hinfüro nur noch eine 
Fabrik ſein, wo den Kindern die Köpfe zurecht gerichtet werden, 

damit ſie recht pfiffig werden für die Welt und Alles kennen 

lernen, was Geld einbringt; ſtatt der Pflichten aber, mit 
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welchen einen die Religion plagen will, ſolle man in Zukunft 

nur die Rechte des Volkes lehren; man ſolle daher ſtatt des 
Katechismus die Verfaſſungsurkunde in der Schule aus wendig 
lernen laſſen. Dieweil aber ein Geiſtlicher dafür meiſtens keinen 

Sinn habe, ſo gehöre den Geiſtlichen keine Aufſicht über die 
Schulen, man ſolle dieſe Aufſicht lieber einem bezahlten Weltmann 

übertragen. Den Geiſtlichen ſolle eigentlich der Beſuch der Schule 
ebenſo verboten fein, wie der Beſuch des Tanzbodens ).“ 

Hätten die Herren, die ſich jetzt ſo ſehr über den Bruch mit 

der Revolution freuen, ſchon im vorigen Jahre bei Berathung 

des betreffenden Paragraphen der Verfaſſung klar erkannt, daß 

in dem Staats⸗Schul⸗Monopol ein revolutionärer Grundſatz zum 

Geſetz erhoben iſt, ſo würden ſchon damals die katholiſchen Ab⸗ 
geordneten ihre Anträge durchzubringen Ausſicht gehabt haben; 

damals aber glaubten ſie Herrn Stiehl's Ausſpruch: „wer die 

Schule hat, der hat die Zukunft,“ ohne einzuſehen, daß auch dem 

Staate mit einer Jugend ohne Religion keine ſegenreiche Zu⸗ 

kunft bevorſteht, und daß von einer Kammermajorität allenfalls 

eine höhere Beſoldung, niemals aber ein beſſerer Geiſt für die 

jetzigen Schullehrerſeminarien zu erwarten iſt. Und wie ſteht es 

denn jetzt mit den Ausſichten der Herren von der Kreuzzeitung 

um die Conſolidation des Staates mit der e vangeliſchen 

Kirche? Die Hand auf's Herz! Denkt Ihr Herren nicht: Der 

preußiſche Staat iſt ein evangeliſcher; und iſt ihm auch in 

politiſchen Dingen die „Charte Waldeck“ durch die Revolution 

obtrudirt, in kirchlichen wollen wir den verantwortlichen 

Miniſter nicht! Indeſſen mögen die Herren dieſes denken, wenn ſie 

nur mit Gerechtigkeit den verfaſſungsmäßigen Anträgen der 

Katholiken wegen der ſelbſtſtändigen Stellung der katholiſchen 

Kirche, namentlich wegen der Auseinanderſetzung des Vermögens 

beiſtimmen. | 

Wir fürchten, uns zu weit von unſerem Thema zu entfernen, 

wenn wir den Conſequenzen dieſer Identification des preuß i⸗ 

ſchen Staates und der evangeliſchen Kirche weiter folgen 

1) Kalender für Zeit und Ewigkeit. Jahrgang 1845. S. 28. 
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wollten; die Revolution im Schweizercanton Waadt will 

ganz Daſſelbe, was dieſe Herren wollen; wenn deshalb eine 
Majorität, nicht von Katholiken mit Juden und Nicht⸗ 
gläubigen, ſondern eine Majorität von Katholiken und 
gläubigen Proteſtanten, über die Anträge, die eine geſetzliche Re⸗ 
gelung des Verhältniſſes zwiſchen dem Staate und der evangeli⸗ 

ſchen Kirche durch die Kammer beantragten, zur Tagesordnung 

übergegangen iſt, dann bezog ſich die Zuſtimmung der Katholiken 

nicht auf die Identität des preußiſchen Stagtes mit der evange⸗ 

liſchen Kirche, ſondern auf den Grundſatz: daß kirchliche Angele— 

genheiten nicht zum Reſſort der Kammer gehören; die Behaup⸗ 

tung, daß der Oberkirchenrath ſchon fo alt ſei wie die Reforma⸗ 

tion, konnten die Katholiken nimmer anerkennen, da ihnen die 

Verordnung, welche den Oberkirchenrath geſchaffen hat, ihrem 

Datum nach ſehr wohl bekannt iſt; aber die Katholiken woll⸗ 

ten nicht in eine Erörterung darüber eingehen, ob der Verfaſ— 

fung der evangeliſchen Kirche ein Oberkirchenrath, ob ihr ein Pres— 

byterium oder das Episkopalſyſtem entſpreche. Alſo, wir wieder⸗ 

holten dieſes der Kreuzzeitung, nicht eine Majorität von Katholiken 

mit Juden und Lichtfreunden, ſondern eine Majorität von Ka⸗ 

tholiken mit Herren von der Kreuzzeitung hat die gerühmte 

Conſolidation zur Folge gehabt. 

| Sehen wir nun, ob die Katholiken fich gleicher Zuſtimmung 

rühmen können. Es wird genügen, zu dieſem Zwecke nur auf 

Thatſachen hinzuweiſen: die erſte iſt die allgemeine Diseuffion 

über das Budget des geiſtlichen Miniſteriums, in welcher Herr 

Landfermann, der Vertreter eines Wahlbezirkes von 86,151 

rheiniſchen Katholiken und von 68,924 Proteſtanten, die Be⸗ 

ſchwerden erhob, die ſchon in dem Vorhergehenden als bo— 

denlos bezeichnet find; ihm antwortete ein katholiſcher Abge⸗ 

ordneter ganz ſachgemäß, und der Präſident Graf Schwerin 

ſchloß die Debatte mit der zeitgemäßen Bemerkung, daß die 

Kammer keine Synode ſei, ſondern nur im Weſentlichen ſich über 

rechtliche Verpflichtungen auszuſprechen habe, — ſo daß unſeres 

Erachtens der Cultusminiſter beſſer gethan hätte, ſeine, wie wir oben 

gezeigt haben, nimmer zu begründenden Deductionen nicht vorzubringen. 
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Dieſe erſte Thatſache zeigt uns wenigſtens die Gefinnung 

des Miniſteriums und ſeiner Partei; die zweite und die anderen, 
die wir jetzt anführen wollen, zeigen uns die Stimmung der 
Kammer. 

In dem ſächſiſchen Städtchen Annaburg, auf dem koͤnig⸗ 

lichen Schloſſe, fand die preußiſche Regierung bei der Beſitznahme 

der ſächſiſchen Landestheile eine Militärknaben⸗Erziehungsanſtalt 

vor, die ein König von Sachſen für katholiſche und 

proteſtantiſche Soldatenkinder im Jahre 1738 geſtiftet 

hatte. Die Regierung fand hier einen katholiſchen Geiſtlichen, 

eine katholiſche Kapelle, katholiſche Lehrer und einen katholiſchen 

Hausvater neben proteſtantiſchen Angeſtellten derſelben Kategorien 

vor; in dieſer faſt ganz proteſtantiſchen Gegend hatte ſich denn 

auch bald ein Häuflein von einigen hundert Katholiken zuſam⸗ 

mengefunden, welche durch dieſe Anſtalt in den Stand geſetzt 

waren, ihrer Religion leben zu können. In der Anſtalt konnten 

Militärknaben aus der ganzen Monarchie Aufnahme finden; aber 

merkwürdiger Weiſe wurden faſt nur proteſtantiſche Knaben auf⸗ 

genommen, und als man die Zahl der katholiſchen Knaben endlich 

glücklich auf 4 oder 6 reducirt hatte, da beantragte die Regie⸗ 
rung in Merſeburg, daß nunmehr die katholiſchen 

Knaben nach Potsdam transportirt und die Anftalt 

in Annaburg eine rein proteſtantiſche werde. Die 

Regierung in Merſeburg beantragte dieſes, ſagten wir, um zu 

beweiſen, daß die Bureaukratie mit ihrem ganzen Gewichte in 
die proteſtantiſche Wagſchale fällt; alle unſere Leſer, welche die 

Thätigkeit der Regierungen in katholiſchen Landestheilen kennen, 

werden wiſſen, ob eine Regierung fähig wäre, auf Entfernung 

einer proteſtantiſchen Anſt alt aus einem katholiſchen 

Landestheile anzutragen! 
Der Antrag der Regierung genügte — wir ſagen jedoch zur 

Ehre des Kriegsminiſters, daß die Regierung ihn drei Mal 
wiederholen mußte, — um dieſe ſeit 100 Jahren beſtandene 
paritätiſche Anja in eine rein eee umzu⸗ 

wandeln. 

Die e eee ion une ſchon im vorigen Jahre 
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beantragt und trug wiederholt in dieſem Jahre darauf an, den 

paritätiſchen Charakter der Anſtalt wieder herzuſtellen; Herr von 

Kleiſt-Retzow unterſtützte den Antrag, aber vergebens; die 

Kammer nahm ihn nicht an, und gab dadurch ein ſchlimmes 
Präcedens für die Achtung gegen Königliche Stiftungen! 
und gegen den Beſitzſtand, wenn er zu Gunſten der Katholiken 

iſt. — 

Eine dritte Thatſache: In der Stadt Soeſt in Weſtpha— 

len hatte ein Collegiatſtift neben einigen Klöſtern die Seelſorge 

der Katholiken wahrgenommen; die genannten Stiftungen zog der 

Staat ein, der dafür die Verpflichtung überkam, für die Seel⸗ 
ſorge und den Jugendunterricht der Katholiken zu ſorgen. Der 

Staat kam dieſem aber ſehr läßig nach; obgleich ungefähr die 

Hälfte der Einwohner katholiſch iſt, und die andere, proleſtan⸗ 

tiſche, Hälfte acht Pfarrkirchen hat und Notabene behalten 

hat, dotirt der Staat nur eine Pfarrkirche für die katholiſchen 

Einwohner. Es war nun über allen Zweifel nachträglich feſt— 

geſtellt, daß noch ein dritter Hilfsgeiſtlicher angeſtellt und dotirt 

werden mußte. Die Gemeinde hatte eine allerhöchſte Zuſicherung 

aus dem Jahre 1817, ſowie mehrere Miniſterialreſeripte für ſich, 

dagegen aber hauptſächlich die Regierung in Arnsberg 
gegen ſich. Die Commiſſion wollte dieſen Antrag dem Mini⸗ 

ſterium zur Berückſichtigung überweiſen; es waren aber zwei 

Vertreter katholiſcher Wahlbezirke, die ſich dagegen 

erhoben und die motivirte Tagesordnung beantragten, wenngleich 

beide ihre Ueberzeugung ausſprachen, daß der Antrag ganz 

gerecht ſei, und alſo ihren Worten nach ganz füglich dem An⸗ 

trage der Commiſſion hätten zuſtimmen können. Der eine war 

der Herr Abgeordnete Wentzel; er vertritt einen ſchleſiſchen 

Wahlkreis, in welchem 135,013 Katholiken neben 5232 Prote⸗ 

ſtanten wohnen; der andere war der Abgeordnete v. Binde, in 

deſſen rheiniſchem Wahlkreiſe 134,075 Katholiken neben 5204 

Proteſtanten wohnen. Wenn die Vertreter katholiſcher Wahl⸗ 

freife einem für die Katholiken wohlwollenden Antrage wider⸗ 

ſprechen, dann kann man es der Kammer eigentlich nicht verar— 

gen, daß ſie den Antrag des Herrn v. Vincke annahm; die 
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Kammer konnte nämlich ganz füglich denken, die Vertreter fprechen 

die Geſinnung ihrer Wahlkreiſe aus; aber, wir müſſen geſtehen, 

das hat uns doch geſchmerzt, daß, wie uns Augenzeugen ver⸗ 

ſichern, Herr v. Kleiſt-Retzow, der ſonſt für die Vincke'ſchen 

Anträge keine Sympathie hat, feine Umgebung veranlaßte, für 

dieſen Vincke'ſchen Antrag zu ſtimmen! Die Kammer nahm 

den Antrag des Herrn v. Vincke an. | 

Wir kommen zu der vierten Thatſache: Nirgend in der 
Welt, vielleicht Irland ausgenommen, haben die Katholiken, 

wie ſelbſt der verewigte Oberpräſident v. Vincke ausgeſprochen, 

ſo viele Bedrückungen erlitten und erleiden noch ſo viel Unrecht, 
als in der preußiſchen Obergrafſchaft Lingen; abwechſelnd un⸗ 

ter katholiſcher und proteſtantiſcher Herrſchaft, ſtand ihnen der 

Beſitzſtand vom Normaljahre 1624 und mehrere feierliche Ver⸗ 

ſicherungen zur Seite. Wider alles Recht waren ihnen von der 
oraniſchen Regierung ihre Kirchen, Schulen und ſämmtliche Kir⸗ 

chengüter genommen und an reformirte Prediger, Küſter und 

Schullehrer gegeben; ſie wurden bei harten Strafen angehalten, 

den reformirten Gottesdienſt zu beſuchen, und es waren bei Ver⸗ 

treibung der katholiſchen Geiſtlichen und Lehrer beſondere Gränz⸗ 

wächter angeſtellt, um zu überwachen, daß die Eingeſeſſenen nicht 

die katholiſchen Kirchen des Nachbarlandes beſuchten. Deßunge⸗ 

achtet widerſtanden dieſe Katholiken allen Drohungen; fie was 

ren noch katholiſch, als 1702 ihr Ländchen an die Krone Preu⸗ 

ßen fiel, ſie ſind noch katholiſch, obgleich ſie auch nach 1702, 

wo ihnen der Bau von Bethäuſern gegen ſchwere Geldopfer ge⸗ 

ſtattet wurde, alle kirchlichen Abgaben, perſönliche wie 

dingliche, an die reformirte Geiſtlichkeit zahlen müſſen. Noch 

heute beſitzen die Proteſtanten die katholiſchen Kirchen und Schu⸗ 

len, noch heute zahlen die Katholiken, obgleich, wie gezeigt, wis 

der das klarſte Recht, die kirchlichen Abgaben an die prote- 

ſtantiſchen Kirchencaſſen, welche letztere, da der Proteſtanten im 

Lande nur wenige ſind, ein Capital von 30,000 Thlrn. bereits 

angeſammelt haben. Die Eingeſeſſenen, denen der Staat inzwi⸗ 

ſchen jährlich 5000 Thlr. aus der Staatscaſſe für ihr Kirchen⸗ 

weſen angewieſen hat, proteſtiren gegen das ihnen widerfahrene 
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himmelſchreiende Unrecht und reclamiren ihre Kirchengüter. Die 

Commiſſion wollte über dieſen Antrag zur Tagesordnung über⸗ 

gehen, katholiſche Abgeordnete, — dieſer Wahlkreis iſt durch ka⸗ 

tholiſche Abgeordnete vertreten — beantragten dagegen die 

Ueberweiſung deſſelben an den Cultusminiſter. 

Für Letzteres hatten ſie die triftigſten Gründe; die Kammer 

hatte nämlich bereits die Beſchwerde von proteſtantiſchen 

Grundbeſitzern wegen Entrichtung von Realabgaben an kat ho⸗ 

liſche Geiſtliche dem Cultusminiſter überwieſen; eine Ungerech⸗ 

tigkeit gegen den Beſitz des Normaljahres war in dieſen Fällen 

nicht behauptet; es waren einfach Fälle, in denen ein Proteſtant 

Grundſtücke in einem katholiſchen Landestheile erworben hatte 

und nunmehr es unpaſſend fand, Abgaben, die nicht etwa erſt 

ſeit dem Normaljahre oder ſeit der Reformation, ſondern ſo lange 

die Gegend chriſtlich geweſen, an die Geiſtlichen hatten entrichtet 

werden müſſen, zu entrichten, alſo ſtets Fälle, in denen ein 

Unrecht im Antrage, nicht aber in der Verpflichtung 

lag. Die Experimente der preußiſchen Geſetzgebung in Betreff 

der kirchlichen Abgaben ſind überhaupt außerordentlich merkwür⸗ 

dig; ſie ſind zufällig immer zum Nachtheil der Katholiken 

gerichtet geweſen; es würde jedoch zu weit führen, hier näher 

darauf einzugehen. Für die Ueberweiſung ſolcher Anträge alſo 

wurden in der Discuſſion mehrere Beiſpiele angeführt, um die 

Kammer zu bewegen, dieſe Petition, von einer Eclatanz, wie 

noch keine dageweſen war, ebenfalls dem Miniſter zu überweiſen; 

wäre indeſſen auch kein einziger Vorgang dageweſen, ſo ſprach die 

Sache ſo ſehr für ſich ſelbſt, und um ſo mehr, als der, auch in 

dieſem Landestheile proteſtantiſche Landrath im Jahre 

1848 Abhilfe verſprochen hatte. Es half aber Alles nichts; der 

Cultus miniſter ſprach gegen das Amendement der katholiſchen 

Abgeordneten und die Kammer — — ging zur einfachen Tages⸗ 

ordnung über. | 
Wir wollen nun zwar noch anführen, daß eine Petition, den 

Bau der katholiſchen Kirche in Altenkirchen betreffend, deſſen 

Ausführung die Regierung in Coblenz verzögerte, weil es 

angeblich dem preußiſchen Staate an den Mitteln fehlte, der feſt⸗ 
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ſtehenden Verpflichtung nachzukommen, dem Miniſter zur Berück⸗ 

ſichtigung von der Kammer überwieſen wurde, obgleich der Abge⸗ 
ordnete, Landrath von Schlotheim, widerſprach; Letzterer 

muß, nach unſeren Grundſätzen, als proteſtantiſcher Abge⸗ 

ordneter bezeichnet werden, weil in ſeinem Wahlkreiſe neben 

66,106 Proteſtanten nur 58,800 Katholiken wohnen. Wir könn⸗ 
ten neben dieſem noch mehrere Thatſachen anführen, durch welche 
nachgewieſen wird, daß die katholiſchen Abgeordneten im Stande 
ſein würden, in vielen Gegenſtänden den Ausſchlag zu geben, 
wenn ihre Zahl etwas größer wäre. Die angeführten Beiſpiele 
beweiſen aber zur Genüge, daß auch die Kammern im preußiſchen 
Staate ein bedeutendes Gewicht in die Wagſchale des evange⸗ 

liſchen Religionstheiles legen, daß mithin Herr Landfermann 
auch in dieſer Beziehung ſich mit Unrecht darüber beklagt, daß 
die proteſtantiſche Kirche im preußiſchen Staate keine zureichende 

Vertretung fände. . 
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